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ZUR ERRICHTUNG EINER UBERWACHUNGSBEHORDE 

UND EINES GERICHTSHOFS 

(3)± 



-1- 

ABKOMMEN ZWISCHEN DEN EFTA-STAATEN ZUR 
ERRICHTUNG EINER UBERWACHUNGSBEHORDE 

UND EINES GERICHTSHOFS 

Die Republik Osterreich, die Republik Finniand, die Republik Island, das FOrstentum 
Liechtenstein, das KOnigreich Norwegen, das KOnigreich Schweden und die 
Schweizerische Eidgenossenschaft 

ANGESICHTS des EWR-Abkommens; 

IN DER UBERLEGUNG, dass es den EFTA-Staaten gemäss Artikel 108 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens obliegt, elne unabhàngige UberwachungsbehOrde (EFTA-
Uberwachungsbehorde) einzusetzen und Verfahren einzuführen, wie sie in der 
Gemeinschaft bestehen, einschliesslich Verfahren, durch die die Erf011ung der 
Verpflichtungen aus dem EWR-Abkommen gewahrleistet wird, die Rechtmässigkeit 
der Massnahmen der EFTA-UberwàchungsbehOrde auf dem Gebiet des 
Wettbewerbs zu kontrollieren; 

IN DER WEITEREN UBERLEGUNG, dass es den EFTA-Staaten gemäss Artikel 108 
Absatz 2 des EWR-Abkommens obliegt, einen Genchtshof der EFTA-Staaten 
einzusetzen; 

EINGEDENK des Zieles der Vertragsparteien des EWR-Abkommens, bel voller 
Wahrung der Unabhangigkeit der Gerichte elne einheitliche Auslegung und 
Anwendung des EWR-Abkommens und der gémeinschaftsrechtlichen 
Bestimmungen zu erreichen und beizubehalten, die in ihrem wesentlichen Gehalt in 
jenes Abkommen Ubernommen werden, sowie eine Gleichbehandlung der 
Einzelpersonen und Marktteilnehmer hinsichtlich der vier Freiheiten und der 
Wettbewerbsbedingungen zu erreichen; 
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UNTER ERNEUTER BETONUNG, dass es der EFTA-UberwachungsbehOrde und der. 
Kommission der Europaischen Gemei nschaften obliegt zusammenzuarbeiten, 
Informationen auszutauschen und einander in Fragen der Ueberwachungspolitik und 
in Einzelfäflen zu konsultieren; 

IN DER UBERLEGUNG, dass die Präambeln der aufgrund der Vertrage zur GrUndung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ynd der Europäischen Gemei nschaft für 
Kohie und Stahl eilassenen Rechtsakte, soweit sie den Bestimmungen der 
Protokolle 1 - 4 und den Bestimmungen jener Rechtsakte entsprechen, die ihrerseits 
den in den Anhangen I und II dieses Abkommens angefuhrten Rechtsakten 
entsprechen, in dem erforderlichen Ausmass für die richtige Auslegung und 
Anwendung der Bestimmungen dieser Protokofle und Anhange erheblich sind; 

EINGEDENK DES UMSTANDES, dass in der Anwendung der Protokolle 1 - 4 dieses 
Abkommens die Rechts- und Verwaltungspraxis der Kommission derEuropäischen 
Gemeinschaften in der Zeit vor dem lnkrafttreten dieses Abkommens entsprechend 
zu berucksichtigen 1st; 

HABEN BESCHLOSSEN, folgendes Abkommen zu schliessen: 

TElL I 

Artikel 1 

Im Sinne dieses Abkommens bedeutet 

(a) EWR-Abkommen" das EWR-Hauptabkommen, dessen Protokolle und 
Anhänge sowie die Rechtsakte, auf die darin verwiesen wird; 

(b) EFTA-Staat" eirie Vertragspartei, die Mitglied der Europäischen 
Freihandelsassoziation sowie Vertragspartei dieses Abkommens und 
des EWR-Abkommens 1st. 



-3- 

Artikel 2 

Die EFTA-Staaten treffen alle geeigneten Massnahmen aligemeiner. oder 
besànderer Art zur Erfuflung der Verpflichtungen, die sich aus diesem Abkommen 
ergeben. 

Sie unterlassen jede Massnahme, weiche die Verwirklichung der Ziele dieses 
Abkommens gefahrden könnte. 

Artikel3 

1. Unbeschadet der künftigen Entwicklungen der Rechtsprechung werden die 
Bestimmungen der Protokolle 1 - 4 und die Bestimmungen der Rechtsakte, die den 
in den Anhangen I und II zu diesem Abkommen angefOhrten Rechtsakten 
entsprechen, soweit sie mit den entsprechenden Bestimmungen des Vertrages zur 
Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Vertrages Ober die 
.Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohie und Stahl sowie der aufgrund 
dieser beiden Verträge eriassenen Rechtsakte in ihrem wesentlichen Gehalt 
identisch sind, bel ihrer DurchfUhrung und Anwendung im Einklang mit den 
einschlägigen Entscheidungeñ ausgelegt, die der Gerichtshof der Europaischen 
Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des EWR-Abkommens 
etiassen hat. 

2. Bel der Auslequng und Anwendung des EWRAbkommens und dieses 
Abkommens werden die EFTA-Uberwachungsbehörde und der EFTA-Gerichtshof 
die in den betreffenden Entscheidungen des Gerichtshofs der Europâischen 
Gemeinschaften dargelegten Grundsätze gebOhrend berOcksichtigen, die nach dem 
Zeitpunkt der Unterzeichnung des EWR-Abkommens ergingen und die Auslegung 
jenes Abkommens oder soicher Bestimmungen des Vertrages zur GrOndung der 
Europãischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Vertrages Uber die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohie und Stahl betreffen, die mit den 
Bestimmungen des EWR-Abkommens oder der Protokolle 1 - 4 oder mit den 
Bestimmungen jener Rechtsakte, die den in den Anhangen I und II angefOhrten 
Rechtsakten entsprechen, in ihrem wesentlichen Gehalt identisch sind. 
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TElL II 

DIE EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE 

Artikel 4 

Es wird hiermit eirie unabhängige Oberwachungsbehörde für die EFTA-Staaten, 

die EFTA-Oberwachungsbehärde, errichtet. 

Artikel 5 

1. Im Einklang mit den Bestimmungen theses Abkommens und den 

Bestimmungen des EWR-Abkommens und urn das ordnungsgemässe 

Funktionieren des EWR-Abkornmens zu gewährleisten, erfOilt die EFTA-

Uberwachungsbehärde folgende Aufgaben: 

(a) sic gewährleistet, dass die EFTA-Staaten ihre Verpflichtungen aus 

dem EWR-Abkommen und diesem Abkommen erfOflen; 

(b) sic gewährleistet die Anwendung der Wettbewerbsregeln des EWR-

Abkornmens; 

(C) sic Oberwacht die Anwendung des EWR-Abkommens durch die 

anderen Vertragsparteien jenes Abkornrnens. 

2. Zu diesern Zweck wird die EFTA-Uberwachungsbehörde 

(a) in den in diesem Abkommen und im EWR-Abkomrnen vorgesehenen 

Fallen Entscheidungen treffen und andere Massnahmen ergreifen; 

(b) Empfehlungen odér Stellungnahmen abgeben, Mitteilungen 

erstatten oder Leitlinien festlegen in Angelegenheiten, die irn EWR-

Abkcrnmen geregelt werden, soweit jenes Abkornmen oder das 

vorliegende Abkommen dies ausdrOcklich vorsehen oder die EFTA-

Oberwachungsbehörde dies für notwendig erachtet; 
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(c) mit 	der. 	Kommission 	der 	Europàischen 	Gemeinschaft 

zusammenarbeiten, Informationen áustauschen und sich mit ihr 
beraten, soweit dies in diesem Abkommen und im EWR-Abkommen 
vorgesehen 1st; 

(d) Aufgaben erfüllen, die sich in Anwendung von Protokoli 1 des EWR-

Ab}commens aus den Rechtsakten ergeben, auf die in den Anhangen 
jenes Abkommens verwiesen wird, und zwar entsprechend der 
Regelung in Protokolil des vorliegenden Abkommens. 

Artikel 6 

im Einklang mit den Bestimmungen dieses Abkommens und des EWR-Abkommens 
kann die EFTA-Uberwachungsbehorde in Ausubung der ihr Obertragenen Aufgaben 
alle erforderlichen Informationen von den Regierungen und den zuständigen Stellen 
der EFTA-Staaten ebenso wie von Unternehmen und' Unternehmerverbänden 
einholen. 

Artikel 7 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde besteht aus sieben Mitgliedern, die aufgrund ihrer 
aligemeinen Befähigung ausgewàhlt werden und voile Gewähr für ihre 
Unabhangigkeit bieten mQssen. 

Nur StaatsangehOrige der EFTA-Staaten können Mitglieder der EFTA-
UberwachungsbehOrde sein 

Artikel8 	 - 

Die Mitgiieder der EFTA-Uberwachungsbehörde üben ihre Tätigkeit in voller 
Unabhangigkeit aus. Sie dürfen Anweisungen von einer Regierung oder einer 
anderen Stelie weder anfordern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung 
zu unteriassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. Jeder EFTA-Staat verpflichtet 
sich, diesen Grundsatz zu achten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der EFTA-
Uberwachungsbehörde bei der Erfuflung ihrer Aufgaben zu beeinfiussen. 
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Die Mitglieder der EFTA-Uberwachungsbehörde dürten während ihrer Amtszeit 
keine andere eritgeltliche oder unentgeltliche Berufstatigkeit ausüben. 

Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit Obernehmeri sie die feietliche Verpflichtung, 
während der Ausubung und nach Ablauf ihrer Tatigkeit, die sich aus ihrem Amt 
ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme 
gewisser Tätigkeiten. und Vorteile nach Abauf dieser TAtigkeit ehrerihaft und 
zurückhaltend zu sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der EFTA-
Gerichtshof auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehörde das Mitglied je nach der 
Lage des Falles seines Amtes entheben oder ihm seine RuhegehaltsansprOche oder 
andere an ihrer Stelle gewährte Vergunstigungen aberkennen. 

Artikel 9 

Die Mitglieder der EFTA-UberwachungsbehOrde werden von den Regierungen der 
EFTA-Staaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt. 

Ihre Amtszeit betragt vier Jahre. Wiederemennung 1st zulässig. 

Artiket 10 

Abgesehen von den regelmassigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das 
Amt elnes Mitglieds der EFTA-Uberwachungsbehbrde durch Rücktritt oder 
Amtsenthebung. Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibendeAmtszeit 
ein Nachfolger êrnannt. 

Artikel 11 

Jedes Mitglied der EFTA-UberwachungsbehOrde, das die Voraussetzungen für die 
Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüflt oder eine schwere Verfehiung begangen 
hat, kann auf Antrag der EFTA-OberwachungsbehOrde durch den EFTA-Gerichtshof 

soines Amtes enthoben werden. 
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Artiket 12 

Der Präsident dér EFTA-UberwachungsbehOrde wird aus deren Mitgliederfl für zwei 
Jahre von den Regierungen der EFTA-Staaten im gegenseitigen Einvemehmen 

ernannt. 

Artikel 13 

Die EFTA-Uberwachu ngsbehOrde gibt sich eine Geschaftsordnuflg. 

Artiket 14 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde ernennt Beamte und sonstige Bedienstete, urn 
sich die Erfullung ihrer Aufgaben zu ermoglichen. 

Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann die Meinung von Sachverstandigefl einholen 
oder die Einsetzung von Ausschüssen oder anderen Gremien beschliessen, falls sie 
dies zur Unterstützung ihrer Tatigkeit für notwendig erachtet. 

Beider ErfUllung ihrer Pflichten dürfen die Beamten und sonstigen Bediensteten der 
EFTA-UberwachungsbehOrde Anweisungen von einer Regierung oder von einer 
anderen Stelle ausserhaib der EFTA-UberwachungsbehOrde weder anfordern noch 

entgeg n neh men. 

Die Mitglieder, 	Beamten und sonstigen Bediensteten der EFTA- 
UberwachungsbehOrde sowie die Mitglieder derer AusschUsse sind verpflichtet, 
auch nach Beendigung ihrer Amtstatigkeit Auskünfte, die ihrem Wesen nach unter 
das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für AuskUnfte 
Ober Untemehmen sowie deren Geschàftsbeziehungen oder Kostenelementf. 

Artikell5 

Die Entscheidungen der EFTA-UberwachungsbehOrde werden mit der Mehrheit ihrer 
Mitglieder gefasst. Im FaH der Stimmengleicheit entscheidet die Stimme des 

Präsidenten. 



Die Geschattsordnung bestimmt das Anwesenheitserfordemis zur Beschluss-
fähigkeit. 

Artikel 16 

Die Entscheidungen der EFTA-UberwachungsbehOrde sind mit Gründen zu 
versehen. 

Artikel 17 

Falls nicht in diesem Abkommen oder im EWR-Abkommen etwas anderes 
vorgesehen ist, sind Entscheidungen der EFTA-Uberwachungsbehorde jenen 
mitzuteilen, an weiche sie gerichtet sind und werden.mit dieser Mitteilung wirksam. 

Artikel 18 

Entscheidungen der EFTA-UberwachungsbehOrde sind im Einklang mit den 
Bestimmungen des EWR-Abkommens und dieses Abkommens zu verbffentlichen. 

Artikel 19 

Entscheidungen der EFTA-Uberwachungsbehärde, die eine Zahiung auferlegen, 
sind im Einklang mit Artikel 110 des EWR-Abkommens voflstreckbare Titel; dies gilt 
nicht gegenüber Staaten. 

Artikel 20 

Einzelpersonen und Marktteilnehmer sind berechtigt, in bezug auf Mitteilungen, 
Antrage und Beschwerden sich in alien offizielien Sprachen der EFTA-Staaten und 
Europäischen Gemeinschaften an die EFTA-UberwachungsbehOrde zu wenden und 
von ihr in diesen Sprachen angesprochen oder angeschrieben zu werden. Dies. 
betrifft den gesarnten lnstanzenzug eines Verfahrens, unabhangig davon, ob dieses 
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durch eine Mitteilung, einen Antrag oder eine Beschwerde oder von Amts wegen 
durch die EFTA-Uberwachungsbehôrde eingeleitet wurde. 

Artikel 21 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde verbffentlicht jähriich ei nen Gesamtbericht über 
ihre Tatigkeiten. 

TElL Ill 

DIE ERFULLUNG, DURCH DIE EFTA-STAATEN, IHRER VERPFLICHTUNGEN 

AUS OEM EWR-ABKOMMEN UND AUS DIESEM ABKOMMEN 

Artikel 22 

Urn für die ordnungsgernasse Anwendung des EWR-Abkomrnens Sorge zu tragen, 
wird die EFTA-Uberwachungsbehörde die Anwendung des EWR-Abkommens und 
dieses Abkommens durch die EFTA-Staaten überwachen. 

Artikel 23 

Im Einkläng mit den Artikeln 22 und 37 dieses Abkomrnens sowie den Artikeln 65 
Absatz 1 und 109 sowie Anhang XVI des EWR-Abkommens und nach Massgabe der 
in Protokoll 2 zu dem vorliegenden Abkommen enthaltenen Bestimmungen wird die 
EFTA-Uberwachungsbehörde gewahrleisten, dass die Bestimmungen des EWA-

Abkommens betreftend das Offentliche Auftragswesen von den EFTA-Staateri 
angewendet werden. 

Artikel 24 

Im Einklang mit den Artiketn 49, 61 - 64 und 109, den Protokollen 14, 26 und 27, 
ferner mit den Anharigen XIII Abschnitt I (IV) und XV des EWR-Abkommens und 
nach Massgabe der in Protokoll 3 des vorliegenden Abkommens enthaltenen 
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Bestimmungen wird die EFTA-Uberwachungsbeharde die Bestimmungen des EWR-
Abkommens betreffend staatliche Beihilfen durchsetzen und gewahrleisten, dass sie 
von den EFTA-Staaten angewendet werden. 

In Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 (b) ertässt die EFTA-Uberwachungsbehörde 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens Akte, die den im Anhang I angefuhrten 
entsprechen. 

Artikel 25 

Im Einklang mit den Artikein 5 - 60 und 109 und den Protokollen 21 - 25 sowie mit 
Anhang XIV des EWR-Abkommens und nach Massgabe der in Protokoll 4 des 
vorliegenden Abkommens enthaltenen Bestimmungen wird die EFTA-
Uberwachungsbehorde die Bestimmungen des EWR-Abkommens betreffend die 
Verwirklithung der auf Unternehmen anzuwendenden Wettbewerbsregeln 
durchsetzen und dafür Sorge tragen, dass diese Bestimmungen angewendet 
werden. 

In Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 (b) erlässt die EFTA-Uberwachungsbehorde 
nach tnkratttreten dieses Abkommens Akte, die den im Anhang I angefuhrten 
entsprechen. 

Artikel 26 

Besti mmungen zur Regelung der Zusammenarbeit, des Informationsaustausches 
und der Bereungen zwischen der EFTA-Uberwachungsbehärde und der 

• Kommission der Europäischen Gemeinschaften hinsichtlich der Anwendung des 
EWR-Abkommens finden sich in den Artikeln 109 sowie in den Artikeln 58 und 62 
Absatz 2 und den Protokollen 1, 23. 24 und 27 des EWR-Abkommens. 
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TElL IV 

DER EFTA-GERICHTSHOF 

Artikel 27 

Ein Genchtshof der EFTA-Staaten, im folgenden als EFTAGerichtshof bezeichnet, 
wird hiermit emchtet. Seine Tâtigkeit wird durch dieses Abkommen und durch das 
EWR-Abkommen geregelt. 

Artiket 28 

Der EFTA-Genchtshof besteht aus sieben Richtern. 

Artiket 29 

Der EFTA-Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Entscheidungen des Gerichtshofs sind 
nur dann gültig, wenn eine ungerade Zahi seiner Mitglieder an den Beratungen 
mitgewirkt hat. Entscheidungen des Gerichtshofs sind gültig, wenn mindestens fünf 
Richter daran rnitgewirkt haben. Auf Ersuchen des Genchtshofs kbnnen ihm die 
Regierungen der EFTA-Staaten im Einvernehmen die Einrichtung von Kammern 
gestatten. 

Artikel 30 

Zu Richtern sind PersOnlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für Uhabhàngigkeit 
bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Amter erforderlichen 
Voraussetzungen erfOflen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befahigung 
sii1J. Sie werden von den Regierungen der EFTA-Staaten im gegenseitigen 
Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt. 
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AVe drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richterstellen statt. Sie betrifft 
abwechselnd je drei und vier Richter. Die drei Richter, die nach den ersten drel 
Jahren zu ersetzen sind, werden durch das Los bestimrnt. 

Die Wiederernennung ausscheidender Richter ist zulassig. 

Die Richter wàhleri aus ihrer Mifle den Präsidenten des EFTA-Genchtshofs für eine 
Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulassig. 

Artikel 31 

Hat nach Auffassung der EFTA-Uberwachungsbehorde ein .  EFTA-Staat gegen eine 
Verpfiichtung aus dem EWR-Abkommen oder aüs diesem AbLommen verstossen, 
so gibt sie - ausser dieses Abkommen sieht etwas anderes vor - eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur 
Ausserungzu geben. 

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhaib der von der EFTA-
Uberwachungsbehörde gesetzten Frist nicht nach, so kann die EFTA-
UberwachungsbehOrde den EFTA-Gerichtshof anrufen. 

Artikel 32 

Der EFTA-Gerichtshof entscheidet Uber Kiagen betreffend die Bellegurig von 
Streitigkeiten zwischen zwei oder mehreren EFTA-Staaten betreffend die Auslegung 
oder Anwendung des EWR-Abkommens, des Abkornmens betreffend einen 
Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und dieses Abkornmens. 

Artiket 33 

Die betroffenen EFTA-Staaten ergreifen die erforderlichen Massnahmen, urn dern 
Urteil des EFTA-Gerichtshofs zu entsprechen. 
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Artikel 34 

Der EFTA-Gerichtshof erstelit Gutachten über die Auslegung des EWR-Abkommens. 

Wird eine derartige Frage einem Gencht eines EFTA-Staates gesteilt, und halt 
dieses Gencht eine Entscheidung darUber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, 
so kann es diese Frage dem EFTA-Gerichtshof zur Entscheidung voriegen. 

Ein EFTA-Staat kann durch seine interne Gesetzgebung das Recht zur Einholung 
eines soichen Gutachtens auf Genchte beschränken, deren Entscheidungen setbst 	- 

nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden 
könne n. 

Artikel 35 

Der EFTA-Genchtshof hat unbeschränkte Genchtsbarkeit in bezug auf Bussen, die 
von der EFTA-UberwachungsbehOrde verhängt werden. 

Artikel 36 

Der EFTA-Gerlchtshof 1st für Kiagen zuständig, die ein EFTA-Staat gegen eine 
Entscheidung der EFTA-Uberwachungsbehorde wegen Unzuständig keit, Verletzung 
wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Abkommens, des EWR-
Abkommens oder einer anderen, bel deren Durchfuhrung anzuwendenden 
Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauch erhebt. 

Jede natürhche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen 
gegen die an sie ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen 
Entscheidungen Kiage erheben, die, obwohl sie als an eine andere Person 
gerichtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen. 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Kiagen sind binnen zweier Monate zu erheben; 
diese Frist läuft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden 
Handlung, ihrer Mitteilung an den Kláger oder, in Ermangelung dessen, von dem 
Zeitpunkt an, an dem der Klager von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 
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1st die Kiage begrundet, wird die angefochtene Entscheidung der EFTA-
UberwachungsbehOrde für nichtig erklärt. 

Artikel 37 

Unterlasst es die EFTA-Uberwachungsbehorde unter Vertetzung dieses Abkommens 
oder des EWR-Abkommens, einen Beschluss zu fassen, so können die EFTA-
Staaten beim EFTA-Genchtshof Kiage auf Feststellung dieser Vertragsverletzuflg 
erheben. 

Diese Kiage ist nur zulässig, wenn die EFTA-UberwachungsbehOrde zuvor 
aufgefordert worden 1st, tätig zu werden. Hat die EFTA-UberwachungsbehOrde 
binnen zweier Monate nach dieser Auftorderung nicht Stellung genommen, so kann 
die Klage innerhaib elner weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden. 

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Massgabe der in den 
vorhergehenden Absätzen' festgelegten Voraussetzungen vor dem EFTA-
Genchtshof Beschwerde darüber führen, dass die EFTA-UberwachungsbehOrde es 
unterlassen hat, an diese Person eine Entscheidung zu richten. 

Artikel 38 

Wenn elne Entscheidung der EFTA-UberwachungsbehOrde für nichtig erklàrt wurde 
oder wenn festgestellt wurde, dass die EFTA-Uberwachungsbehörde unter 
Verletzung dieses Abkommens oder des EWR-Abkommens untätig geblieben 1st, hat 
die EFTA-Uberwachungsbehörde die sich aus dern Urteil ergebenden Massnahmen 
zu ergreifen. 

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der 
Anwendung des Artikels 46 Absatz 2 ergeben. 

Artikel 39 

Sofern Protokoll 7 dieses Abkommens nichts anderes bestimmt, 1st der EFTA-
Gerichtshof zur Behandlung von Kiagen gegen die EFTA-UberwachungsbehOrde 
betreffend den in Artikel 46 Absatz 2 vorgesehenen Schadenersatz zuständig. 
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Artikel 40 

Kiagen beim EFTA-Genchtshof haben keine aufschiebende Wirkung. Der EFTA-
Gerichtshóf kann jedoch, wenn er dies den Umständen nach für nOtig halt, die 
Durchfuhrung der angefochtenen Handlung aussetzen. 

Artikel 41 

Der EFTA-Genchtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die erforderlichen 
einstweiligen Anordnungen treffen. 

TElL V 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 42 

Die diesem Abkommen beigefugten Protokolle und Anhange sind Bestandteile 
dieses Abkommens.. 

Artiket 43 

1. Die Satzung des EFTA-Gerichtshofs ist in Protokoll 5 dieses Abkommens 
enthalten. 

• 2. Der EFTA-Gerichtshof erlâsst seine Verfahrensordnung, die von den Regierungen 
der EFTA-Staaten im Einvemehmen zu genehmigen ist. 

Artikel 44 

1. Die Rechtspersonlichkeit sowie die Privilegien und lmmunitäten, die von den 
EFTA-Staaten in bezug auf die EFTA-UberwachungsbehOrde und auf den EFTA- 
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Genchtshof anerkarint und gewährt werden, sind in den ProtokoHen 6 und 7 dieses 
Abkommens festgel9gt. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbeharde und der EFTA-Genchtshof kOnnen jeweils mit 
der Regierung des Staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich ihre Sitze befinden, em 
Abkommen Uber die diesbezuglich anzuerkennenden und zu gewâhrenden 
Privilegien und ImmunitAten schliessen. 

Artikel 45 

Der Sitz der EFTA-UberwachUngsbehorde und der Sitz des EFTA-Gerichtshofs 
werden jeweils im gegenseitigen Einvernehmen der Regierungen der EFTA-Staaten 
festgelegt. 	 - 

Artikel 46 

Die vertragliche Haftung der EFTA-UberwachungsbehOrde bestimmt sich nach dem 
Recht,das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

Im 	Bereich 	der 	ausservertraglichen 	Haftung 	ersetzt 	die 	EFTA- 
UberwachungsbehOrde den durch sie oder durch ihre Bediensteten in Ausubung 
ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den aflgemeinen Rechtsgrundsatzen. 

Artikel 47 

Die Regierunçen der EFTA-Staaten erstellen auf Antrag der EFTA-
UberwachungsbehOrde und nach Befassung eines Ausschusses der 
ParIamentsmitgieder der EFTA-Staaten, die Mitglieder des Gemeinsamen 
Parlamentarischen EWR-Ausschusses sind, jâhrlich vor dem 1. Januar im 
gegenseitigen Einvernehmen einen Haushaftsplan für das folgende Jahr und 
beschliessen den SchiOssel für die Aufteilung dieser Ausgaben unter den EFTA-

baaten. 

Vor einer Entscheidung über die Anderung ihres Vorschlages 1st die EFTA-
Uberwachungsbehärde zu Rate zu ziehen. 
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Artikel48 

Die Regierungen der EFTA-Staaten erstellen auf Antrag des EFTA-Genchtshofs 
jährlich vor dem 1. Januar im gegenseitigen Einvernehmen einen Haushaltsplan für 
das folgende Jahr und beschliessen den SchlOssel für die Aufteilung dieser 
Ausgaben unter den EFTA-Staaten. 

Artikel 49 

Die Regierungen der EFTA-Staaten können, soweit in diesem Abkommen nichts 
anders vorgesehen ist, auf Antrag oder nach Anhörung der EFTA-

Uberwachungsbe horde im gegenseitigen Einvernehmen das Hauptabkommen und 
die Protokolle 1 - 4 sowie 6 und 7 àndern. Eine soiche Anderung 1st den EFTA-
Staaten zur Annahme zu unterbreiten und tritt nach Zustimmung afler EFTA-Staaten 
in Kraft. Die Zustimmungsurkunden sind bei der Regierung von Schweden zu 
hinterlegen, die die anderen EFTA-Staaten hiervon in Kenntnis setzt. 

Artikel 50 

1. Jeder EFTA-Staat, der vom EWR-Abkommen zurOcktntt, scheidet durch diesen 
Umstand mit jenem Tag, an dem der Rücktritt wirksam wird, aus dem Kreis der 
Vertragsparteien dieses Abkommens aus. 

2. Jeder EFTA-Staat, der den Europaischen Gemeinschaften beitritt, scheidet durch 
diesen Umstand mit jenem Tag, an dem der Beitritt wirksam wird, aus dem Kreis der 
Vertragsparteien dieses Abkommens aus. 

3. Die Regierungen der verbleibenden EFTA-Staaten entscheiden im gegenseitigen 
Einvernehmen Ober die ertorde,rlichen Anderurigen, die an diesem Abkommen 
vorzunehmen sind. 

Artikel 51 

Ein EFTA-Staat, der dem EWR-Abkommen beitritt, soil dem vorliegenden 
Abkommen nach Massgabe der Bestimmungen und Bedingungen beitreten, die von 
den EFTA-Staaten im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt werden. Die 
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Beitrittsurkuride ist bei der Regierung von Schweden zu hinterlegen, die die anderen 
EFTA-Staaten hievon in Kenntnis setzt. 

Artikel 52 

Die EFTA-Staaten teilen der EFTA-Uberwachungsbehörde die zur Durchfuhrung 
dieses Abkommens getroffenen Massnahmen mit. 

Artikel 53 

1. Dieses Abkommen, das in einer Urschrift abgefasst wurde und in engtischer 
Sprache verbiridlich ist, bedarl der Ratifizierung durch die Vertragsparteien gemàss 
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

Vor seinem Inkrafttreten wird dieses Abkommen auch in finnischer, französischer, 
deutscher, isländischer, italienischer, norwegischer und schwedischer Sprache 
abgefasst und verbindlich erklärt. 

2. Dieses Abkommen wird bel der Regierung von Schweden hinterlegt; diese 
Obermittelt jedem EFTA-Staat eine beglaubigte Abschrift. 

Die Ratifizierungsurkunden werden bel der Regierung von Schweden hinterlegt, 
weiche die anderen EFTA-Staaten hiervon in Kenntnis setzt. 

3. Dieses Abkornmen tritt am 1. Januar 1993 in Kratt, sofern das EWR-Abkommen 
am geichen Tag in Kraft tritt und die Ratifizierungsurkunden des vorliegenden 
Abkommens von aflen EFTA-Staaten hinterlegt wurden. 

Tritt das EWFt-Abkommen nicht an 'diesem Tag in Kraft, tritt das vorliegende 
Abkommen an jenem Tag in Kraft, an dem das EWR-Abkommen in Kraft tntt, oder 
an jenem Tag, an dem die Ratifizierungsurkunden zu dem vorliegenden Abkommen 
von alien EFTA-Staaten hinteriegt wurden, je nachdem, wetcher Tag der spätere ist. 
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ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigtefl ihre 

Unterschritten unter dieses Abkommen gesetzt. 

Geschehen zu Porto am zweiten Mai 1992 in einer Urschrift in englischer Sprache, 

welche bei der Regierung von Schweden hinterlegt wird. Diese übermittelt jedem 

Unterzeichnerstaat und jedem Staat, der dem Abkommen beitritt, eine beglaubigte 

Abschrift. 

FÜR DIE REPUBLIK OSTERREICH 

FÜR DIE REPUBLIK FINNLAND 

FÜR DIE REPUBLIK ISLAND 

FÜR DAS FURSTENTUM LIECHTENSTEIN 

FÜR DAS KONIGREICH NORWEGEN 

FÜR DAS KONIGREICH SCHWEDEN 

FÜR DIE SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
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PROTOKOLL 1 

BETREFFEND DIE AUFGABEN UND BEFUGNISSE 

DER EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE, DIE SIGH DURCH DIE 

ANWENDUNG DES PROTOKOLLS 1 DES EWR-ABKOMMENS 

AUS DEN RECHTSAKTEN ERGEBEN, AUF DIE IN DEN ANHANGEN JENES 

ABKOMMENS VERWIESEN WIRD. 

IN ANBETRCHT des EWR-Abkommens und insbesondere seines Protokolls 1; 

IN KENNTNIS, dass die Absätze 4 (d) und 5 des Protokolls 1 des EWR-Abkommens 
auf die EFTA-UberwachungsbehOrde und den Standigen Ausschuss Bezug nehmen; 

IN WEITERER KENNTNIS, dass im Absatz 4 (d) des Protokofls 1 des EWR-Abkommens 
auf zwischen den EFTA-Staaten eingerichtete Verfahren Bezug genommen wird. 

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, zur richtigen Anwendung der Rechtsakte, auf die 
im EWR-Abkommen verwiesen wird, die den Aufgaben der EG-Kommission 
entsprechenden Aufgaben im Bereich der EFTA-Staaten festzulegen, die durch die 
Anwenduñg des Protokolls 1 des EWR-Abkommens entweder von der EFTA-
Uberwachungsbeharde oder vom Standigen Ausschuss zu erfüllen sind, sowie 
Verfahren, die zu diesem Zweck von den EFTA-Staaten anzuwenden sind, 
einzurichten; 

Artikel 1 

1. Wo die Rechtsakte, auf die in den Anhangen des EWR-Abkommens verwiesen 
wird, Verfahrensbestimmungen enthalten, in weichen die EG-Kommission 

a) einen Mitgliedstaat darUber benachrichtigt, ob eine von einem 
Mitgliedsstaat ergritfene Vorsichtsmassnahme oder Schutzmassnahme 
gerechtfertigt war; 
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b) von einem Mitgliedstaat zu befassen ist, bevor eine Ausnahme oder 
Abweichung von elner Bestimmung eines Rechtsaktes zugestanden 
beziehungsweise von diesem Staat vorgenommen wird; 

c) bevor eine Ausnahme oder Abweichung von einer Bestimmung eines 
Rechtsaktes zugestanden beziehungsweise von diesern Staat 
vorgenommen wird, entweder zustimmen oder das Verhalten dieses 
Staates genehmigen kann und dabei ertorderlichenfails die 
Bedingungen, unter denen die Genehmigung zugestanden wird, sowie 
die näheren Regetungen ihrer Durchführung festlegen kann; 

d) sich erforderlichenfalls mit den betroffenen Mitg!iedstaaten oder ihren 
zustandigen BehOrden zu beraten hat, insbesondere urn Meinungs-
verschiedenheiten und Streitfälle beizulegen und gegebenenfalis 
geeig nete Lösungen vorzuschlagen; 

e) im Bereich des Veterinärwesens und des Pflanzenschutzes 

- Bewertungen, Tests und Vorortüberprufungen vornehrnen oder hiertür 
Vorkehrungen treffen kann; 

- Bewilligungen oder ãhnhiches erteilen oder Empfehlungen in bezug 
auf Plane, Programme, Notimpfungen, Hochrisikogebiet usw. 
abgebenkann; 

- Listen wie z.B. Sachverstandigenlisten, Listen gerehrnigter Gebiete 
oder genehmigter Iandwirtschaftlicher Betriebe usw. erstellen und 
diese gegebenenf ails Pn die Mitgliedstaaten weiterleiten kann; 

f) im Bereich des Vetennärwesens 

- geeignete Massnahmen in Streitfällen ergreifen kañn; 

g) in den Bereichen der technischen Vorschriften, der Normen, der 
PrOfung und der Zertifizierung 

- die Mitgliedstaaten Uber nationale technische Spezifikationen zu 
benachrichtigen hat, für weiche die Vermutung gilt, dass sie mit 
grundlegenden Sicherheitserfordemissen Obereinstimmen, und 
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gegebenenfalls Verfahren einzuleiten hat, wenn sie der Meinung 1st, 
dass von einer soichen Vermutung der Uebereinstimmung 
abzuge hen 1st; 

h) im Bereich der Lebensmittel 

- entscheiden kann, ob bestimmte Bedingungen erfUllt sind; 

I) im Energiebereich 

- die im Gemeinschaltsrecht vorgesehenen Verfahren durchzu-tühren 
hat;, 

j) im Bereich des Offentlichen Auftragswesens 

- - Informationen von Seiten der Mitgliedstaaten oder ihrer. zustandigen 
BehOrden anfordern kann und/oder die Art der aflenfafls zusàtzlich 
erforderlichen statistischen Information festzulegen hat; 

- Listen betreffend Kategorien von Tatigkeiten und Dienst-Ieistungen 
enteIIen kann, die sie als von einer Ausnahme erfasst betrachtet; 

- die Bedingungen festlegt, unter denen vertragschliessende Steflen die 
Ergebnisse eines Vergabeverfahrens bekanntzu-geben haben; 

diese und vergleichbare Aufgaben sind hinsichtlich der EFTA-Staaten von der EFTA-
Uberwachungsbehörde wahrzunehmen, und zwar gemass den Verfahren, die in den 
Rechtsakten, auf die verwiesen wird, niedergelegt sind. 

2. 1st die EG-Kommission mit anderen vergleichbaren Aufgaben betraut, so werden 
diese Aufgaben ebenfalls von der EFTA-Uberwachungsbehörde wahrgenommen. 

Artikel 2 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde leitet Informationen, die ihr ein EFTA-Staat oder 
eine zuständige Stelle gemäss den Bestimmungen des EWR-Abkommens 
vorzulegen hat, an die EG-Kommission welter. 
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2. Die EFTA-Uberwachungsbehorde erhält darüberhinaus vergleichbare Informa-
tionen der EG-Kommission zur Verteilung unter den EFTA-Staaten oder deren 
zuständigen Stellen. 

Artikel 3 

Wenn nach einern Rechtsakt; auf den in den Anhangen zum EWR-Abkommen 
verwiesen wird und der die in Artikel 1 beschriebenen Verfahren enthält, die EG-

Kommlssion den Entwurf einer zu ergreifenden Massnahme einem EG-Ausschuss 
vorzulegen oder diesen in anderer Weise zu befassen hat, so befasst die EFTA-
Uberwachungsbeharde gemass vergleichbarer Verfahren, die vom Standigen 
Ausschuss festzulegen sind, gegebenenfalls einen entsprechenden Ausschuss, der 
gemass dem Abkommen betreffend einen Standigen Ausschuss der EFTA-Staaten 
ernchtet oder bezeich net wurde. 

Artikel 4 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde erstelit, soweit mit der EG-Kommission nichts 
anderes vereinbart wurde, gemeinsam mit der EG-Kommission nach Tunlichkeit 
Berichte, Einschätzungen usw. im Hinblick auf EFTA-Staaten; dies gilt für Fâlle, die 
sich durch die Anwendung von Ziffer 5 des Protokolls 1 des EWR-Abkommens aus 
den Rechtsakten ergeben, auf die in den Anhangen zu diesem Abkommen 
verwiesen wird und die nicht unmittelbar auf die Aufgaben des Ständigen 
Ausschusses bezogen sind, wie dies im Protokoll 1 des Abkommens betreffend 
einen Standigen Ausschuss der EFTA-Staaten niedergelegt ist. Bel der Vorbereitung 
derartiger Berichte, die in Kopien an den Gemeinsamen Ausschüss zu senden sind, 
hat sich die EFTA-Uberwachungsbehrde mit der EG-Kommission zu beraten und 
Meinungen mit ihr auszutauscheri. 
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PROTOKOLL 2 

UBER DIE AUFGABEN UND BEFUGNISSE DER 
EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE AUF DEM 

GEBIET DES OFFENTLICHEN AUFTRAGSWESENS 

Artikel 1 

1. Unbeschadet Artikel 31 	dieses Abkommens kann die EFTA- 
Uberwachungsbehorde das in diesem .Artikel vorgesehene Verfahren anwenden, 
wenn es vor Abschluss eines Vertrages zur Auffassung gelangt, dass bei elnem 
VergabeverfahrEn im Sinne der Ziffern 2 und 3 des Anhanges XVI des EWR-
Abkommens ein klarer und eindeutiger Verstoss gegen die EWR-Vorschriften 
Uber das Offentliche Auftragswesen vorliegt. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde teilt dem EFTA-Staat und der beauftragenden 
Stelle mit, aus weichen Grunden sieeinen kiaren und eindeutigen Verstoss als 
gegeben ansieht, und fordert dessen Beseitigung. 

3. Innerhalb von 21 Tagen nach Eingang der in Absatz 2 genannten Mitteilung über-
mittelt der betreffende EFTA-Staat an die EFTA-Uberwachungsbehärde: 

a) eine Bestätigung, dass der Verstoss beseitigt wurde; oder 

b) elne BegrOndung darüber, weshalb der Verstoss nicht beseitigt wurde; oder 

C) eine Mitteilung, dass das betreffende Vergabeverfahren auf eigenes Betreiben 
der betreffenden Stelle oder aber in Wahrnehmung der Befugnisse gemass 
Artikel 2 Absatz 1(a) des Rechtsaktes, auf den in Zitfer 5 des Anhanges XVI 
des EWR-Abkommens verwiesen wird, ausgesetzt wird. 

4. Bel der BegrUndung nach Absatz 3 (b) dieses Artikels kann insbesondere geltend 
gemacht werden, dass der behauptete Verstoss bereits Gegenstand eines Ge-
richtsverfahrens oder eines anderen Verfahrens oder eies Verfahrens gemass 
Artikel 2 Absatz 8 des Rechtsaktes ist, auf den in Ziffer 5 des Anhanges XVI des 
EWR-Abkornmens Bezug verwiesen wird. In diesem Fall unterrichtet der EFTA-
Staat die EFTA-UberwachungsbehOrde über den Ausgang dieser Verfahren, so-

bald er bekannt wird. 



5. 1st eine Mitteilung erfolgt, dass en Vergabeverfahren gemäss Absatz 3 (C) ausge-

setzt wurde, so teilt der EFTA-Staat der EFTA-Uberwachungsbehärde mit, wann 
die Aussetzung aufgehoben wird oder wann die Eroffnung elnes neuen Vergabe-
verahrens beginrit, dás sich ganz oder teilweise auf das frOhere 
Vergabeverfahren bezieht. In dieser Mitteilung wird bestätigt, dass der behauptete 

Rechtsverstoss beseitigt wurde oder es 1st dann eine Begrundung anzugeben, 

weshaib der Verstoss nicht beseitigt wurde. 

Artikel 2 

1. Die EFTA-Uberwachungsbeharde überpruft zusammen mit einem beratenden 
Ausschuss, der sich aus Vertretern der den EFTA-Staaten zusammensetzt, noch 
vor dem 1. Januar 1996 die Art, wie die Vorschriften dieses Protokolls und die 
Vorschriften des Rechtsaktes, auf den in Ziffer 5 des Anhanges XVI des EWR-Ab-
kommens verwiesen wird, angewendet werden, und schlagt gegebenenfalls 
entsprechende Anderungen vor. Als Vorsitzender des Ausschusses wirkt em 
Vertreter der EFTA-Uberwachungsbehörde. Der Ausschuss wird entweder auf 

Betreiben des Vorsitzenden oder auf Ersucheneines Mitgliedes einberufen. 

2. Die EFTA-Staaten unterrichten die EFTA-UberwachungsbehOrde alljährlich bis 

einschliesslich den 1. März über den Verlauf der einzelstaatlichen Nachprufungs-
verfahren 	während 	des 	vorangegangenen 	Jahres. 	Die 	EFTA- 

Uberwachungsbeharde bestimmt nach Beratung mit dem beratenden Ausschuss 
die Art der Informationeri. 
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PROTOKOLL 3 

UBER DIE AUFGABEN UND BEFUGNISSE DER 
EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE AUF DEM GEBIET 

DER STAATLICHEN BEIHILFEN 

Artikel 1 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde OberprOtt fortlaufend in Zusammenarbeit mit 
den EFTA-Staaten die in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schlàgt 
ihnen die zweckdienlichen Massnahmen vor, welche die fortschreitende Entwick-
lung und das Funktionieren des EWR-Abkommens erfordem. 

2. Steflt die EFTA-UberwachungsbehOrde lest, nachdem sie den Beteiligten eine 
Frist zur Ausserung gesetzt hat, dass eine von einem EFTA-Staat oder aus staat-
lichen Mitteln eiines EFTA-Staates gewährte Beihilfe mit dem Funktionieren des 
EWR-Abkommans nach Artikel 61 des EWR-Abkommens unvereinbar ist oder 
dass sie missbräuchlich verwendet wird, so entscheidet sie, dass der betreffende 
EFTA-Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder umzuge-
stelten hat.- 

Kommt der bereffende Staat dieser Entscheidung innerhaib der gesetzten Fnst 
nicht nach, SC) kann die EFTA-Uberwachungsbehörde oder jeder betroffene 
EFTA-Staat in Abweichung von den Artikeln 31 und 32 dieses Abkommens unmit-
telbar den EFTA-Gerichtshof anrufen. 

Die EFTA-Staaten kännen einstimmig auf Antrag eines EFTA-Staates entschei 
den, dass eine von diesem Staat gewahrte oder geplànte Beihilfe in Abweichung 
von Artikel 61 des EWR-Abkommens als mit dem Funktionieren des EWR-Abkom-
mens vereinbar gilt, wenn aussergewOhnliche Umstnde eine solche 
Entscheidung rechtfertigen. Hat die EFTA-Oberwachungsbehorde bezuglich 
dieser Beihilfe das in Unterabsatz I dieses Absatzes vorgesehene Verfahren 

bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an die EFTA-
Staaten die Aussetzung dieses Verfahrens, bis die ErTA-Staaten sich gemeinsam 

geäussert ha.ben. 

Aussern sich die EFTA-Staaten nicht binnen dreier Monate nach Antragstellung, 
so entscheidet die EFTA-UberwachungsbehOrde. 
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3. Die EFTA-Uberwachungsbehörde wird von jeder beabsichtigten Einführung oder 
Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu âussern 
kann. 1st sie der Auffassung, dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel 61 des 
EWR-Abkommens mit dem Funktionieren des EWR unvereinbar 1st, so leitet sie 
unverzuglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren em. Der betreffende Staat 

dart die beabsichtigte Massnahme nicht durchführen, bevor die EFTA-

Uberwachungsbehordé eine abschliessende Entscheidung eriassen hat. 

Artikel 2 

1. Bei der EFTA-Uberwachungsbehörde wird ein beratender Ausschuss eingesetzt, 
der sie bei der PrUfung der im Eisenbahn-, Strassen- und 
Binnenschiffahrtsverkehr gewährten Beihilfen unterstOtzt. Em Vertreter der EFTA-
Uberwachungsbeharde übernimmt den Vorsitz in diesem Ausschuss, der sich aus 

Vertretern zusammensetzt, die von jedem EFTA-Staat ernannt werden. Er wird 
spatestens zehn Tage vor dem Zusammentreten unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen; diese Frist kann in dringenden Fallen verkOrzt werden. 

2. Der Ausschuss kann jede Frage der Durchführung der Bestimmungen über die 
Beihilferegelung auf dem Verkéhrssektor prufen und seine Stellungnahme dazu 
abgeben. 

3. Dieser Ausschuss wird über Art und HOhe sowie ailgemein über alle zweckdienli-

chen Angaben Ober die den Transportunternehmen gewährten Beihilfen unterrich-

tet, sobald diese Angaben der EFTA-UberwachungsbehOrde gemass den Be-
stimmungen des Anhangs XIII, Abschnitt I (iv) des EWR-Abkommens, der die Ge-
wàhrung von Beihilfen im 'Transportsektor regelt, zur Kenntnis gebracht worden 

sind. 
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PROTOKOLL 4 

UBER DIE BEFUGNISSE UND ZUSTANDIGKEITEN 
DER EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE 

IM BEREICH DES WETTBEWERBS 

Kapitel I 	Einleitung 

Kapitel II 	Aflgemeine Vertahrensregeln zur DurchfOhrung der Artikel 53 
und 54 des EWR-Abkommens (vgl. Verordnung 17/62) 

Kapitel III 	Form, Inhalt und andere Einzelheiten von Anträgen und 
Anmeldungen (vgl. Verordnung 27/62) 

Kapitel IV 	Anhbrungeri nach Artike! 19 Absätze I und 2 des Kapitels II (vgl. 
Verordnung 99/63) 

Kapitel V 	Verfolgungs- und Votlstreckungsverjàhrung im Verkehrs- und 
Wettbwerbsrecht betreffend Kapitel II bis IV 'und VI bis XIV (vgl. 
Verordnung 2988/74) 

Kapitel VI 	Anwendung der Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet des 
Eisenbahn-, Strassen- und Binnenschiffsverkehrs (vgi. 
Verordnung 1017/68, Artikel 6 und 10 bis 31) 

Kapitel VII 	Form, Inhalt und andere Einzelheiten der Beschwerden nach 
Artikel 10, der Antrage nach Artikel 12 und der Anmeldungen 
nach Artikel 14 Absatz 1 des Kapitels VI (vgl. Verordnung 
1629/69) 

Kapitel VIII 	Anhbrungen nach Artiket 26 Absatz I des Kapitels VI (vgl. 
Verordnung 1630/69) 
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Kapitel IX 	Bestimmungen Uber die Anwendung der Artikel 53 und 54 des 
EWR-Abkommens auf den Seeverkehr (vgl. Verordnung 
4056/86, Abschnitt II) 

Kapitel X 	Mitteilungspflichten, Form, Inhalt und andere Einzelheiten 
betreffend Beschwerden und Antrage sowie Uber die AnhOrung 
nach Kapitel IX (vgl. Verordnung 4260/88) 

Kapitel XI 	Verfahren zur Anwendung der Wettbewerbsregeln auf 
Luftfahrtunternehmen (vgl. Verordnung 3975/87) 

Kapitel XII 	Form, Inhalt und weitere Einzelheiten für Beschwerden und 
Antrage sowie für die Anharung, welche in Kapitel XI festgelegt 
sind, das die Verfahren zur Anwendung der Wettbewerbsregeln 
auf Luftfahrtunternehmen enthält (vgl. Verordnung 4261/88) 

Kapitel XIII 	Bestimmungen 	Ober 	die 	Kontrolle 	von 
Unternehmenszusammenschlüssen (vgl. Verordnung 4064/89, 
Artikel 6 bis 25) 

Kapitel XIV 	Ausführliche Bestimmungen über die Anmeldungen, über die 
Fristen und über die Anhörung im Bereich der Kontrolle von 
UnternehmenszusammenschlOssen (vgl. Verordnung 2367/90) 

Tell IV Kohie und Stahl 

Kapitel XV 	Auf Unternehmen anwendbare Bestimmungen im Bereich Kohie 
und Stahl 

Abschnitt I 	Ailgemeine Bestimmungen betreffeñd Vereinbarungen und 
Zusammenschlüsse (vgl. Artikel 65 Absatz 2, Unterabsätze 3 bis 
5, Absätze 3 und 4 Unterabsatz 2, Absatz 5, Artikel 66 Absatz 2, 
Unterabsätze 2 bis 4 and Absätze 4 bis 6, Artikel 36 Absatz 1 
und Artikel 82 des EGKS-Vertrages) 

Abschnitt II 	Auskunftspflicht (Artikel 2 Absatz 4 des Abschnittes I) (vgl. 
Entscheidung 26/54) 
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Abschnitt III 	Verfolgungs- und Voflsreckungsverjahrung im Geltungsbreich 
des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen und des vorliegenden 
Kapitels (vgl. Entscheidung 715178) 

Abschnitt IV 	f3efugnisse der Bediensteten und Bevollmächtigten der EFTA- 
Uberwachungsbehorde zur Durchfuhrung von Nachprufungen 
nach Protokoll 25 zum EWR-Abkommen und dem vorliegenden 
Kapitel (vgl. Entscheidung 379/84) 

Kapitel XVI 	Ubergangsbestimmungen 

Abschnitt I 	Auf Kapitel II bis XII und XV anwendbare Bestimmungen (vgl. 
Artikel 5 ft. des Protokolls 21 zum EWR-Abkommen 

Abschnitt II 	Auf Kapitel XII und XIII anwendbare Bestimmungen (vgl. Artikel 
25 Absatz 2 derVerordnung 4064/89) 

ANLAGEN 

Anlage 1 	Formblatt auf das im Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 4 
des Kapitels III Bezug genommen wird. 

Anlage 2 	Aufzahlung der Felertage, auf dasen in Artikel 11 Absatz 3 des 
Kapitels IV, Artikel 11 Absatz 3 des Kapitels VIII, Artikel 15 
Absatz 3 des Kapitels X sowie Artikel 14 Absatz 3 des Kapitels 
XII Bezug genommeA wird 

Anlage 3 	Formblatt auf das in Artikel 1 Absatz 1 des Kapitels VII Bezug 
genommen wird 

Anlage 4 	Formblatt auf das in Artikel 3 Absatz 1 des Kapitels VII Bezug 
genommen wird 

Anlage 5 	Formblatt auf das in Artikel 3 Absatz 2 des Kapitels VII Bezug 
genommen wird 

Anlage 6 	Formblatt auf das in Artikel 4 Absatz 1 des Kapitels X Bezug 
genommen wird 
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Anlage 7 	Verzeichnis gewisser technischer Vereinbarungen im Bereich 
des Luftverkehrs auf das in Artikel 2 des Kapitets Xl Bezug 
genommen wird 

Anlage 8 	Formblatt auf das in Artikel 3 Absatz 1 des Kapitels XII Bezug 
genommen wird 

Anlage 9 	Formblatt auf das in Artikel 2 Absatz 1 des Kapitels XIV Bezug 
genommen wird 

Anlage 10 	Verzeichnis der Felertage auf das in Artikel 19 des Kapitels XIV 	- 
Bezug genommen wird 	 - 
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TElL I: ALLGEMEINE REGELN 

KAPITEL I 

EINLEITUNG 

Artikel 1 
r 

Dieses Protokoll enthält die Bestimmungen zur DurchfOhrung der auf 
Unternehmen anwersdbaren Wettbewerbsbestimmungen des EWR-Abkommens und 
im besonderen zur Durchfuhrung der Protokolle 21 bis 25 zu jenem Abkommen. 

ArtikeI2 

1. Kapitel II .bis V 1  XIII und XIV sind vorbehaltlich abweichender Bestimmungen auf 
alle Bereiche des EWR-Abkommens anwendbar. 

2. Kapitel II bis IV sind nicht anwendbar auf Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Verkehr, weiche die Festsetzung 
von BefOrderungsentgeiten und -bedingungen, die Beschränkung oder die 
Uberwachung des Angebots von Verkehrsieistungen oder die Aufteilung der 
Verkehrsmärkte bezwecken oder bewirken; sie sind auch nicht anwendbar auf den 
Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Verkehrsmarkt im Sinne von Artikel 
54 des EWR-Abkornmenes. Solche Sachverhalte fallen unter die Kapitel VI bis XII. 

3. Kapitel II bis V, XIII und XIV sind nicht anwendbar auf FaIIe, wie sie in Kapitel XV 
und den dort genannten Voraussetzungen erfasst werden. 

Artlket 3 

Kapitel XVI enthält die auf Kapitel II bis XV anwendbaren 
Ubergangsbesti mmungen. 

Artikel4 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gemass Artikel 49 dieses Abkommens 
den Regierungen de.r EFTA-Staaten Vorschläge zur Anderung dieses Protokolls 
einschliesslich seiner Anhànge unterbreiten. 
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KAPITEL II 

ALLGEMEINE VERFAHRENSREGELN ZUR DURCHFUHRUNG DER ARTIKEL 53 
UND 54 DES EWR-ABKOMMENS 

Artlkel 1 
Grundsatzbestlmmung 

- Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 
der in Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens bezeichneten Art und die 
missbräuchliche Ausnutzung elner marktbeherrschenden Stellung im Sinne des 
Artikels 54 des EWR-Abkommens sind verboten, ohne dass dies einer .  vorhengen 
Entscheidung bedarf; Artikel 6 dieses Kapitels und Artikel 3 des Kapitels XVI bleiben 
unberührt. 

Artikel 2 
Negativattest 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann auf Antrag der betei!igten 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen feststellen, dass nach den ihr 
bekannten Tatsachen für sie kein Anlass besteht, gegen eine Vereinbarung, einen 
Beschluss oder eine Verhattensweise aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 oder von 
Artikel 54 des EWR-Abkommens einzuschreiten. 

ArtIkel 3 
Abstellung von Zuwiderhandlungen 

1. Steflt die EFTA-Uberwachungsbehörde auf Antrag oder von Amts wegen eine 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 53 oder 54 des EWR-Abkommens test, so kann sie 
die beteiligten Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung 
verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. 

2. Zur Stellung eines Antrags sind bérechtigt: 

a) EFTA-Staaten; 

b) Personen und Personenvereinigungen, die ein berechtigtes 
Interesse darlegen. 

3. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Protokolls kann die EFTA-
Uberwachungsbehörde, bevor sie eine Entscheidung nach Absatz 1 érlässt, 
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Empfehlungen zur Abstellung der Zuwiderhandlung an die beteiligten Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen nchten. 

Artikel4 
Anmeldung neuer Vereinbarungen, BeschlUsse und Verhaltensweisen 

1. Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen der 
in Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens bezeichneten Art, die nach Inkrafttreten 
des EWR-Abkommens zustande kommen und für wetche die Beteiligten Artikel 53 
Absatz 3 des EWR-Abkommens in Anspruch nehmen wollen, sind bei der EFTA-
Ube.rwachuicgsbe hOrde. gemass Artikel 56 des EWR-Abkommens und der 
Bestimmungen, auf die in Artikel 1 bis 3 des Protokolls 21 und in Protokoll 23 zum 
EWR-Abkommen sowie in den Kapitein III, VI, VII, IX, X, XI, XII und XV Bezug 
genommen wird, anzumelden. Solange sie nicht angemeldet worden sind, kann eine 
Erklarung nach Artikel 53 Absatz 3 nicht abgegeben werden. 

2. Absatz I gilt nicht für Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, wenn 

(a) an ihnen nur Unternehmen aus elnem EG-Mitgiiedstaat oder elnem 
EFTA-Staat beteiligt sind und die Véreinbarungen, BeschlUsse oder 

• 	Verhaltensweisen nicht die Em- oder Ausfuhr zwischen den 
• 	Vertragsparteien des EWR-Abkommens betreffen; 

(b) an ihnen nur zwei Unternehmen beteiligt sind und die Vereinbarungen 
lediglich: 

(I) 	einen Vertragsbeteiligten bei der Weiterverãusserung von 
Waren, die er von dem anderen Vertragsbeteiligten bezieht, in 
der Freiheit der Gestaltung von Preisen oder 
Geschaftsbedingungen beschrânken; oder 

(ii) 	dem Erwerber oder dem Benutzer von gewerblicheri 
Schutzrechten - insbesondere von Patenten, Gebrauchsmustern, 
Geschmacksmustern oder Warenzeichen - oder dem 
Berechtigten aus einem Vertrag zur Obertragung oder 
Gebrauchsuberlassung von Herstellungsverfahren oder von zum 
Gebrauch und zur Anwendung von Betnebstechniken dienenden 
Kennt1 ü.sen Beschränkungen hinsichtlich der Ausübung dieser 
Rechte auferlegen; 

(C) 	sie lediglich zum Gegenstand haben: 
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i) 	die Entwicklung oder einheitliche Anwendung von Normen und 
Typen;oder 

(ii) die gemeinsame Forschung und Entwickiung; oder 

(iii) die Speziatisierung bel der Herstellung von Erzeugnissen, 
einschliesslich der zu ihrer Durchführung erforderlichen Abreden: 

• - 	wenn die Erzeugnisse, die Gegenstand der 
Spezialisierung sind, in einem wesentlichen TO des 
räumlichen Anwendungsbereichs dieses Abkommens 
mehr als 15 % des Umsatzes mit gleichen Erzeugnissen 
und soichen, die für den Verbraucher aufgrund ihrer 
Eigenschaften, ihrer Preisiage und ihres 
Verwendungszwecks als gleichartig anzusehen sind, nicht 
ausmachen; und 

- 	wenn der gesamte jährliche Umsatz der beteiligten 
Unternehmen 200 MiUionen ECU nicht überschreitet. 

Diese Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaitensweisen kbnnen bei der 
EFTA-Uberwachungsbeharde gemäss Artikel 56 des EWR-Abkommens und den 
Bestimmungen, auf die in Artikel 1 bis 3 des Protokolls 21 und in Protokoil 23 zum 
EWR-Abkommen sowie diejenigen in den Kapiteln III, VI, VII, IX, X, XI, XII und XV 
Bezug genommen wird, angemeidet werden. 

ArtikeI5 
Anmeidung bestehender Verei nbarungen, BeschiUsse und Verhaitenswelsen 

(Siehe Artikel 1 des Kapiteis XVI) 
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Artlkel 6 
Erklärungen nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens 

1. Gibt die EFTA-Uberwachungsbehörde eine Erklärung nach Artikel 53 Absatz 3 
des EWR-Abkommens ab, so bezeichnet sie dann den Zeitpunkt, von dem an die 
Erklärung wIrksam wird. Dieser Zeitpunkt kann nicht vor dem Tage der Anmeldung 
liegen. 

2. Absatz 1 zweiter Satz gilt weder für die in Artikel 4 Absatz 2 dieses Kapitels und 
in Artikel 1 Absatz 2 des Kapitels XVI genannten Vereinbarungen, BeschlOsse und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, noch für diejenigen der in Artikel 1 
Absatz 1 des KapitEls XVI bezeichneten Art, die innerhaib der in Artikel 1 Absatz 1 
des Kapitels XVI voigesehenen Fnst angemeldet worden sind. 

Artlkel7 
Besondere Bestirnmungen für bestehende Vereinbarungen, BeschlUsse und 

Verhaltenswelsen 

(Siehe Artikel 3 des Kapitels XVI) 

ArtikeiB 
GUltigkeitsdauer und Widerruf der Erklarung nach Artikel 53 

Absatz3 

1. Die Erklarung nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens ist für eine 
bestirnmte Zeit abzugeben; sie kann m!t Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden. 

2. Die Erklarung kann auf Antrag erneuert werden, wenn die Voraussetzungen des 
Artikels 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens weiterhin erf011t sind. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann die Erklärung widerrufen oder ändern 
oder den Beteiligten bestimmte Handlungen untersagen: 

a) wenn sich die tatsächlichen Verhâltnisse in einem für die Erklärung 
wesentlichen Punkt geändert haben; 

b) wenn die Beteiligten einer mit der Erklärung verbundenen Auflage 
zuwiderhandein; 

C) 	wenn die Erklarung auf unrichtigen Angaben beruht oder arglistig 
herbeigeführt wordenist; 
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d) 	wenn die Beteiligten die durch die Erklarung erlangte Freistellung von 
den Bestimmungen des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
missbrauchen. 

In den FäUen der Buchstaben b), c) und d) kann die Erklarung auch mit 
rUckwirkender Kraft widerrufen werden. 

Artikel 9 
Zuständigkelt 

1. Vorbehaltlich der Nachprufung der Entscheidung durch den EFTA-Genchtshof, in 
Ubereinstimmung mit Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
betretfenden Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, ist die EFTA-
Uberwachungsbehörde ausschiiesslich zustandig, Artikel 53 Absatz 1 nach Artikel 53 
Absatz 3 des EWR-Abkommens unter den in Artikel 56 des EWR-Abkommens 
aufgefuhrten Bedingungen für nicht anwendbar zu erklären. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde ist zuständig, Artike! 53 Absatz 1 und Artikel 54 
des EWR-Abkommens anzuwenden, auch wenn die für die Anmeldung nach Artikel 
1 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 2 des Kapitels XVI vorgesehenen Fristen noch nicht 
abge!aufen sind. 

3. Solange die EFTA-Uberwachungsbehorde kein Verfahren nach den Artikeln 2, 3 
oder 6 eingeleitet hat, bleiben die Behörden der EFTA-Staaten zuständig, Artike! 53 
Absatz 1 und Artikel 54 anzuwenden, auch wenn die für die Anmeldung nach Artikel 
1 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 2 des Kapitels XVI vorgesehenen Fristen noch nicht 
abge!aufen sind. 

Artikel 10 
Verbindung mit den Behörden der EFTA-Staaten 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde Ubermitteit den zuständigen BehOrden der 
EFTA-Staaten unverzüglich eine Abschnft der Antrage und Anmeldungen sowie der 
wichtigsten Schriftstücke, die zur Feststellung von Verstössen gegen Artikel 53 oder 
54 des EWR-Abkommens zur Erteilung eines Negativattests oder zur Abgabe einer 
Erklarung nach Artikel 53 Absatz 3 bel ihr eingereicht werden. 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde Obermittelt den zuständigen Behbrden der 
EFTA-Staaten eine Abschritt der Anmeldungen, Beschwerden und Informationen 
betreffend die ErOffnung elnes Verfahrens vbñ Amts wegen, weiche ihr von der EG-
Kommission gemäss den Artikein 2 und 10 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen 
zugesteilt worden sind. 
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Die EFTA-UberwachungsbehOrde Oberrnittelt den zustàndigen BehOrden der 
EFTA-Staaten eine Abschrift der Dokumente, die sie von der EG-Kommission 
gemass Artikel 7 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen erhalten hat. 

2: Die EFTA-Uberwachungsbeharde führt die in Absatz 1,. erster Unterabsatz, 
genannten Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den zuständigen 
BehOrde.n der EFTA-Staaten durch; diese sind berechtigt, zu diesen Verfahren 
Stellung zu nehmen. 

3. Ein Beratender Ausschuss für Wettbewe rbsf rage n ist vor jeder Entscheidung, die 
ein Vertahren nach Absatz 1, erster Unterabsatz, abschliesst, sowie vor jeder 
Entscheidung Uber Erneuerung, Anderung oder Widerruf einer nach Artikel 53 
Absatz 3 des EWRAbkommens abgegebenen Erklärunganzuhören. 

Der Beratende Auschuss ist anzuhören, bevor ein Vorschlag gemass Artikel 
22 vorgelegt wird. 

4. Der Beratende Ausschuss setzt sich aus für Karte!I- und Monopoifragen 
zustandigen Bearnten zusammen. Jeder EFTA-Staat bestimmt als semen Vertreter 
elnen Beamten, der im FaDe der Verhinderung durch einen anderen Beamten ersetzt 
werden kann. 

Die EG-Kommission und die EG-Mitgliedstaaten haben das Recht, im 
Beratenden Ausschuss anwesend zu sein und Steflungnahmen abzugeben. thre 
Vertreter besitzen jedoch kein Stimmrecht. 

5. Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, zu der die EFTA-
Uberwachungsbehbrdeeinlädt; diese Sitzung findet frühestens vierzehn Tage nach 
Absendung der Einladung statt. Der Einladung sind elne Darstellung des 
Sachverhalts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein vorlaufiger 
Entscheidungsvcrschlag für jeden zu behandeinden FaD beizutugen. 

Im Hinblick auf ihre im Absatz 4 zweiter Unterabsatz vorgesehene Teilnahme, 
erhâtt die EG-Kommission elne Einladung zur Sitzung und die entsprechenden 
Informationen gemàss Artikel 6 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen. 

6. Der Beratende Ausschuss kann seine Stellungnahme abgeben, auch wenn 
Mitglieder des Ausschusses oder ihre Vertreter nicht anwesend sind. Das Ergebnis 
des Anhorungsverfahrens 1st' schriftlich niederzulegen und wird dem 
Entscheidungsvorschlag beigefügt. Es wird nicht verbffentiicht. 
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Artikel 11 
Auskunftsverlangen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann zur Erfüllung der ihr in Artikel 55 und 58 

des EWR-Abkommens, in Protokoll 23 und Anhang XIV des EWR-Abkommens oder 
im vorliegenden Kapitel Obertragenen Aufgaben von den Regierungen und den 
zustandigen Behãrden der EFTA-Staaten sowie von Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Auskünfte einholen. 

2. Richtet die EFTA-Uberwachungsbehörde ein Auskunftsverlangefl an eiri 
Untemehmen oder an eine Unternehmensvereinigung, so Ubermittelt sie der 

zuständigen Behärde des EFTA-Staates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine 

Abschrift dieses Verlangens. 

3. In ihrem Verlangen weist die EFTA-Uberwachungsbehörde auf die 

Rechtsgrundlage und den Zweck des Verlangens sowie auf die in Artikel 15 Absatz 
1 Bochstabe b) für den Fall der Erteilung einer unrichtigen Auskunft vorgesehenen 

Zwangsmassnahmen hin. 

4. Zur Erteilung der Auskunft sind die Inhaber der Unternehmen oder deren 
Vertreter, bei juristischen Personen, Gesellschaften und nicht rechtsfähigen 
Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen 

verpflichtet. 

5. Wird eine von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangte 
Auskunfi innerhaib einer von der EFTA-Uberwachungsbehörde festgesetzten Frist 

nicht oder nicht vollständig erteilt, so fordert die EFTA-Uberwachungsbehörde die 
Auskunft durch Entscheidung an. Die Entscheidung bezeichnet die geforderten 
Auskünfte, bestimmt eine angemessene Frist zur Erteilung der Auskünfte und weist 

auf die in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe C) 

vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem EFTA-
Gerichtshof gemäss Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
entsprechenden Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, im besonderen 

Artikel 36, gegen die Entscheidung Klage einzureichen. 

6. Die EFTA-Uberwachungsbehörde Obermittelt der zustãndigen Behörde des EFTA-

Staats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine Abschrift der Entscheidung. 
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Artlkel 12 
Untersuchung von Wirtschaftszweigen 

1. Lassen in einem Wirtschaftszweig die Entwicklung des Handels, 
Preisbewegungen, Preiserstarrungen oder andere Umstände vermuten, dass der 
Wettbewerb im räumlichen Anwendungsbereich des EWR-Abkommens in dem 
betreffenden WirtschE[ftszweig eingeschrankt oder verfälscht ist, so kann die EFTA-
Uberwachungsbehörcle gemass Protokoll 23 des EWR-Abkommens beschliessen, 
eine aflgemeine Untersuchung dieses Wirtschaftszweigs einzuleiten, und im Rahmen 
dieser Untersuchung von den diesem Wirtschaftszweig angehörenden Unternehmen 
die AuskOnfte verlangen, die zur Verwiiklichung der in den Artikeln 53 und 54 des. 
EWR-Abkommens niedergelegten Grundsàtze und zur .Erlüflung der der EFTA-
Uberwachungsbehorde übertragenen Aufgaben erforderlich sind. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde kann insbesondere von alien Unternehmen und 
Gruppen von Unternehmen des betroffenen Wirtschaftszweigs verlangen, ihr 
sämtl iche Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen mitzuteiien, die aufgrund von Artikel 4 Absatz 2 des vorilegenden 
Kapiteis und von ArikeI 1 Absatz 2 des Kapitels XVI von der Anmeldepflicht befreit 
sind. 

3. Leitet die EFTA-UberwachungsbehOrde die in Absatz 2 vorgesehene 
Untersuchung -em, so verlangt sie gleichfalls von den Unternehmen und Gruppen 
von Untemehrnen, deren Grösse zu der Vermutung Anlass gibt, dass sie eine 
beherrschende Steliung im räumlichen Anwendungsbereich des EWR-Abkommens 
oder in einem wesentlichen TO desselben innehaben, der EFTA-
Uberwachungsbehörde die sich auf die Struktur der Unternehmen und ihr Verhatten 
beziehenden Faktoren anzugeben, die erforderlich sind, urn sie im Hinblick auf 
Artikel 54 des EWR-Abkommens zu beurteilen. 

4. Artikel 10 Absätze 3 bis 6 und die Artikel 11, 13 und 14 linden entsprechende 
Anwendung. 

ArtikeIl3 
NachprUfungen durch Behbrden der EFTA-Staaten 

1. Auf Ersuchen der EFTA-Oberwachungsbehorde nehmen die zustandigen 
Behrden der EFTA-Staaten . Nachprüfungen vor, weiche die EFTA-
Uberwachungsbehärde aufgrund von Artikel 14 Absatz 1 für angezeigt halt oder in 
einer Entscheidung nach Artiket 14 Absatz 3 angeordnet hat. Die mit der 
DurchfQhrung der Nachprufungen beauftragtefl Bediensteten der zuständigen 
Behbrden der EFTA-Staaten üben ihre Befugnisse unter Vorlage elnes schriftlichen 
PrQfungsauftrags der zustandigen Behörde desjenigen EFTA-Staats aus, in dessen 
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Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soil. In dem Prufungsauftrag 
sind der Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung zu bezeichnen. 

2. Bedienstete der EFTA-Uberwachurigsbehbrde können auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehörde oder auf Antrag der zustandigen Behrde des EFTA-Staats, 
in dessen Hoheitsgebiet die NachprOfung vorgenommen werden soiL die 
Bediensteten dieser BehOrde bei der Erfiilung ihrer Aufgaben unterstützen. 

ArtIkell4 
NachprUfungsbefugnlsse der EFTA-UberwachungsbehOrde 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde kann zur ErfOflung der ihr in den Artikeln 55 und 
58 des EWR-Abkommens, in den Bestimmungen des Protokolls 23 und im Anhang 
XIV zum EWR-Abkornmen oder in diesem Kapitel enthaltenen Bestimmungen 
Obertragenen Aufgaben bei Unternehmen und Unternehmensvereinigungen aile 
érforderlichen Nachprufungen im Hoheitsgebiet eines EFTA-Staates vornehmen. Zu 
diesem Zweck verfigen die beauftragten Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehorde Uber folgende Befugnisse: 

a) die Bücher und sonstigen Geschaftsunterlagen zu prüfen; 

b) Abschriften oder Auszüge aus BOchern und Geschäftsunterlagen 
anzufertigen; 

C) 	mündliche Erkiàrungen an Ort und Stelie anzufordern; 

d) 	afle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittei 	der 
Unternehmen zu betreten. 

2. Die mit der NachprOfung beauftragten Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehörde Oben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
Prufungsauftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung 
bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c) 
vorgesehenen Zwangsmassnahmen für den Fail hingewiesen wird, dass die 
angeforderten Bücher oder sonstigen Geschaftsunterlagen nicht voIlstndig 
vorgeiegt werden. Die EFTA-Uberwachungsbehörde unterrichtet die zustãndige 
Behörde des EFTA-Staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprufung vorgenommen 
werden soil, rechtzeitig vor der NachprOfung Ober den Prufungsauftrag und die 
Person des beauftragten Bediensteten. Die EFTA-Uberwachungsbèhorde erteilt den 
Vertretern der EG-Kommission, weiche an der NachprOfung teiinehmen, elnen 
Prüfungsauftrag gemass Artikei 8 Absatz 4 des Protokofls 23 zum EWR-Abkommen. 

3. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtét, die 
NachprOfungen zu dulden, weiche die EFTA-Uberwachungsbehbrde in einer 
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Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und 
den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung 

und weist auf die in Artikei 15 Absatz 1 Buchstabe C) und in Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe d) vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem 
EFTA-Gerichtshof gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
entsprechenden Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 

36, gegen die Entscheidung Klage zu erheben. 

4. Die EFTA-Ubeirwachungsbehörde erlässt die in Absatz 3 bezeichneten 
Entscheidungen nach Anhôrung der zuständigen Behärde des EFTA-Staats, in 

dessen Hoheitsgebiet die NachprOfung vorgenommen werden soil. 

5. Bedienste4 der zuständigen Behärde des EFTA-Staates, in dessen Hoheitsgebiet 
die Nachprüfung vorgenommen werden soil, können auf Antrag dieser Behörde 
oder auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehärde die Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehörde bei der Erfüiiung ihrer Aufgaben unterstUtzen. 

6. Widersetzt sich ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordnetén 
Nachprüfung, so gewährt der betreffende EFTA-Staat den beauftragten 
Bediensteten der EFTA-Uberwachungsbehärde die erforderliche Unterstützung, 
damit diese ihre Nachprüfungen durchführen kännen. 

7. Zu diesem Zweck treffen 	EFTA-Staaten nach Anhorung der EFTA- 

Uberwachungsbehörde die erforderiichen Massnahmen innerhaib von sechs 

Monaten nach I nkrafttreten des EWR-Abkommens. 

Artikel 15 
Geldbussen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in Hähe von 100 bis 

5'000 ECU festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig: 

a) in einem Antrag nach Artikel 2 oder in einer Anmeidung nach Artikel 4 
dieses Kapitels oder Artikel 1 des Kapitels XVI unrichtige oder 

entstellte Angaben machen; oder 

b) eine nach Artikel 11 Absatz 3 oder 5 oder nach Artikel 12 verlangte 
Auskunft unrichtig oder nicht innerhaib der in einer Entscheidung nach 

Artikel 11 Absatz 5 gesetzten Frist erteiien; oder 

c) bei NachprOfungen nach Artikel 13 oder 14 die angeforderten Bücher 
oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollstãndig vorlegen oder die 
in einer Entscheidung nach Artikel 14 Absatz 3 angeordnete 

NachprOfung nicht dulden. 
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2. Die EFTA-Uberwachungsbeharde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in Höhe von 1'000 bis 
1'000'000 ECU oder Uber diesen Betrag hinaus bis zu 10 % des von den einzelnen 
an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen im Ietzteri Geschàftsjahr erzielten 
Umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig: 

a) gegen Artikel 53 Absatz 1 oder Artiket 54 des EWR-Abkommens 
verstossen; oder 

b) einer nach Artikel 8 Absatz I erteitten Auflage zuwiderhandein. 

Bel der Festsetzung der Höhe der Geldbusse ist neben der Schwere des 
Verstosses auch die Dauer der Zuwiderhandlung zu berUcksichtigen. 
3. Artikel 10 Absätze 3 bis 6 sind anzuwenden. 

4. Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 und 2 sind nicht strafrechtlicher Art. 

5. Die in Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehene Getdbusse dart nicht für Handlungen 
festgesetzt-werden: 

a) die nach der bei der EFTA-Uberwachungsbehãrde vorgenommenen 
Anmeldung und vor der Entscheidung der EFTA-
Uberwachungsbehorde nach Artiket 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens 
begangen werden, soweit sie in den Grenzen der in der Anmeldung 
dargetegten Tatigkeit liegen, 

b) die im Rahmen von bel lnkrafttreten des EWR-Abkommens 
bestehenden Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen vor der Anmeldung begangen werden, 
falls diese innerhaib der in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 2 des 
Kapitels XVI vorgesehenen Fristen erfotgt. 

6. Absatz 5 findet keine Anwendung, sobald die EFTA-Uberwachungsbehörde den 
betreffenden Unternehmen mitgeteilt hat, dass sie aufgrund vorläufiger Prufung der 
Auffassung ist, dass die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-
Abkommens vorliegen und elne Anwendung des Artikets 53 Absatz 3 nicht 
gerechtfertigt ist. 

MIMI 16 
Zwangsgelder 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehärde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Zwangsgelder in HOhe von 50 bis 
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1'OOO ECU für jeden Tag des Verzuges von dem in der Entscheidung bestirnrnten 
Zeitpunkt an festsetzen, urn sie anzuhalten: 

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 53 oder 54 des EWR-Abkommens 
zu unteriassen, derén Abstellung sie in elner Entscheidung nach Artiket 
3 des vorliegenden Kapitels angeordnet hat; 

b) eine nach Artikel 8 Absatz 3 untersagte Handlung zu unterlassen; 

•c) 	eine Auskunft voflstandig und nchtig zu erteilen, die sie in einer 
Entscheidung nach Artiket 11 Absatz 5 angefordert hat; 

d) 	éine NachprOfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung nach Artiket 
14 Absatz 3 angeordnet hat. 

2. Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung 
nachgekommen, zu deren Erlullung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so 
karin die EFTA-UberwachungsbehOrde die endgultige Höhe des Zwangsgeldes auf 
einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag Iiegt, der sich aus der ursprQngtichen 
Entscheidung ergeben wUrde. 

3. Artikel 10 Absäte 3 bis 6 sind anzuwenden. 

ArtikeIl7 
NachprUfung durch den EFTA-Gerichtshof 

Bel Kiagen gegen Entscheidungen der EFTA-Uberwachungsbehörde, in 
denen sie eine (3eldbusse oder Zwangsgelder festgesetzt hat, hat der EFTA-
Genchtshof gernass Artiket 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
entsprechenden I3estimmungen des vorliegenden Abkommens die Kompetenz zu 
unbeschränkter Nachprüfung im Sinne von Artiket 35 des vorhegenden Abkornmens; 
er kann die festgesetzte Geldbusse oder das festgesetzte Zwangsgeld aufheben, 
herabsetzen oder erhOhen. 

ArtikellB 
ECU 

Für die Anwendung der Artikel 15 bis 17 1st untr ECU der von den 
zuständigen BehOrden der Europäischen Gerneinschaften definierte ECU zu 
verstehen. 
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Artlkel 19 
AnhOrung Beteiligter und Dritter 

1. Vor Entscheidungen aufgrund der Artikel 2, 3, 6, 8, 15und 16 des vorliegenden 
Kapitels und aufgrund von 	Artikel 3 des Kpitels XVI gibt die EFTA- 
UberwachungsbehOrde den beteiligten Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den von der EFTA-
Uberwachungsbehörde in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten zu äussern. 

2. Soweit die EFTA-Uberwachungsbehörde oder die zustândigen Behörden der 
EFTA-Staaten es für erforderlich halten, kOnnen sie auch andere Personen oder 
Personenvereinigungen 	anhOren. 	Beantragen 	Personen 	oder 
Personenvereinigungen, dass sie angehOrt werden, so ist diesem Antrag 
stattzugeben, wenn sie ein ausreichendes Interesse gtaubhaft machen. 

3. Will die EFTA-Uberwachungsbehörde ein Negativattest nach Artikel 2 erteilen 
oder eine Erklarung nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens abgeben, so 
veröffentkcht sie den wesentlichen Inhalt des Antrags oder der Anmeldung mit der 
Aufforderung an alle betroffenen Dritten, der EFTA-Uberwachungsbehorde innerhaib 
einer von ihr auf mindestens einen Monat festzusetzenden Frist Bemerkungen 
mitzuteilen. bie Veraffentlichung muss den berechtigten Interessen der 
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschâftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artikel 20 
Berufsgeheimnls 

1. Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 3 des Protokolls 23 des EWR-Abkommens 
dUrfen die bei.Anwendung der Artikel 11, 12, 13 und 14 des vorliegenden Kapitels 
oder des Artikels 58 des EWR-Abkommens und seines Protokolls 23 erlangten 
Kenntnisse nur zu dem mit der Auskunft oder NachprUfung verfolgten Zweck 
verwertet werden. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehörde und die zustandigen BehOrden der EFTA-
Staaten sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten sind verpflichtet, 
Kenntnisse nicht preiszugeben, die sie bel Anwendung dieses Protokolls oder von 
Artikel 58 des EWR-Abkommens und seines Protokoll 23 erlangt haben und die 
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen; die Artikel 19 und 21. bleiben 
vorbehalten. Diese Verpflichtung gilt auch für Vertreter der EG-Kommission und der 
EG-Mitgliedstaaten, weiche im Beratenden Ausschuss nach Artiket 10 Absatz 4 und 
an der Anhörung nach Artiket 8 Absatz 2 des Kapitels IV teilnehmen. 

3. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 stehen der Veröffentlichung von 
Ubersichten oder Zusammenfassurigen, die keine Angaben Ober einzelne 
Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen enthalten, nicht entgegen. 
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ArtIkeI2l 
Veroffentlichung von Entscheldungen 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde verbffentlicht die Entscheidungen, die sie nach 
den Artiken 2, 3, 6, und 8 des vorliegenden Kapitels und nach Artikel 3 des Kapitets 
XVlerlässt. 

2. Die Veroffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen 
Inhalts der Entscheidung; sie muss den berechtigten Interessen der Unternehmen 
an der .Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

ArtikeI22 
Besondere Bestlmmungen 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann zuhanden der EFTA-Staaten im 
Hinblick aUf Konsultationen im Standigen Ausschuss gemass Artikel 2 des 
Abkommens betre fiend elnen Standigen Ausschuss der EFTA-Staaten Vorschlage 
vorlegen, nach denen bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und 
aufeinander abgestimmten Verhattensweisen,welche nach Artikel 53 Absatz I des 
EWR-Abkommens verboten sind, von diesem Verbot gemäss Artikel 53 Absatz 3 
des EWR-Abkomrnens ausgenommen werden. 

KAPITEL III 

FORM, INHALT UND ANDERE EINZELHEITEN VON ANTRAGEN UND ANMELDUNGEN 

Artikell 
Berechtlgung zur Antragstellung und Anmeldung 

1. Zur Stellung elnes Antrags nach Artikel 2 des Kapitels II und zurAnmeldung nach 
Artikel 4 des Kapitets II und Artiket 1 des Kapitels XVI ist jedes Unternehmen 
berechtigt, das an Vereinbarungen, Beschlüssen oder Verhaltensweisen der in 
Artikel 53 und 54 des EWR-Abkommens bezeichneten Art beteiligt ist. Wenn nur 
einzelne der beteiligten Unternehmen den Antrag stellen oder die Anmeldung 
vornehmén, unterrichten sie die Obrigen beteiligten Unteriehmen. 

2. Wenn Vertreter von Unternehmen, Personen oder Vereinigungen die in Artikel 2, 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabé b), Artikel 4 des Kapitels II und Artikel 1 des Kapitels 
XVI vorgesehen3n Antrage und Anmeldungen unterzeichnen, so mOssen sie ihre 
Vertretungsbefugnis durch Urkunden nachweisen. 
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3. Bei gemeinsamen Anträgen oder Anmeldungen soil ein gemeinsamer Vertreter 
besteilt werden. 

Artikel 2 
Einrelchung der Anträge und Anmeldungen 

1. Die Antrage und Anmeldungen sind. bei der EFTA-Uberwachungsbehörde in 
neunfacher Ausfertigu.ng einzureichen. 

2. AIs Anlage beigefügte Urkunden sind im Original oder in Abschntt einzureichen. 
Die Ubereinstimmung der Abschrift mit dem Original 1st zu bestätigen 

3. Die Antrage und Anmeldungen sind in einer der Amtssprachen eines EFTA-
Staates oder der Europaischen Gemeinschaft abzufassen. Urkunden sind in der 
Originaisprache einzureichen. Wenn die Originaisprache nicht eine der 
Amtssprachen eines EFTA-Staates oder der Europaischen Gemeinschaft 1st, ist eine 
Ubersetzung in eine dieser Sprachen beizufUgen. 

Artikel 3 
Wirksamwerden der Antráge und Anmeldungen 

Der Antrag oder die Anmeldung ist im Zeitpunkt des Eingangs bei der EFTA-
Uberwachungsbehärde bewirkt; Artikel 11 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen 
bleibt vorbehalten. Jedoch gilt im Falle der Aufgabe zur Post als eingeschriebener 
Brief das Datum des Poststempels des Aufgabeorts als Zeitpunkt des Eingangs. 

ArtikeI4 
Inhalt der Anträge und Anmeldungen 

1. Für Antrage nach Artikel 2 des Kapitels II betreffend die Anwendbarkeit des 
Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens und für Anmeldungen nach Artikel 4 des 
Kapitels II oder Artikel 1 des Kapitels XVI 1st das einvernehmlich von den 
Regierungen der EFTA-Staaten in Ubereinstimmung mit Anlage 1 oder der EG-
Kommission zu diesem Zweck ausgegebenem Formblatt zu verwenden. 

2. Antrage und Anmedungen müssen die in diesen Formblâttern veriangten 
Angaben enthatten. 

3. Mehrere beteiligte Unternehmen kOnnen für den Antrag oder die Anmeldung em. 
Formbiatt verwenden. 
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4. In Antragen nach Artikel 2 des Kapitels II betreffend die Anwendbarkeit von Artikel 
54 des EWR-Abkornmens istder Sachverhalt vollständig darzulegen; insbesondere 
ist anzugeben, urn weiche Verhaltensweisen es sich handelt und welche Stellung 
das beteiligte oder die beteiligten Unternehmen im räumlichen Anwendungsgebiet 
des EWR-Abkommens oder in einem wesentlichen TO desselben hinsichtlich der 
Waren oder Dienst?eistungen haben, auf die sich die Verhaltensweise bezieht. Dazu 
können die einvernehrnlich von den Regierungen der EFTA-Staaten in 
Ubereinstimmung mit Anlage 1 oder der EG-Kommission zu diesem Zweck 
ausgegebenen Formblätter verwendet werden. 

Artikel 5 
Besondere Bestimmungen, 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann den Regierungen der EFTA-Staaten 
gemass Artikel 49 des vorliegenden Abkommens Vorschläge für Formblàtter und 
erganzende Angaben unterbreiten. 

KAPITEL IV 

ANHORUNG NACH ARTIKEL 19 ABSATZE 1 UND 2 DES KAPITELS II 

. 

Artikel 1 

Bevor die EFTA-Uberwachungsbehörde den Beratenden Ausschuss für. 
Wettbewerbsfragen anhärt, nimmt sie eine AnhOrung nach Artikel 19 Absatz 1 des 
Kapitels II vor. 

Artlkel 2 

1. 	Die 	EFTA-UberwachungsbehOrde teilt den 	Unternehmen 	und 
Unternehrnensvereinigungefl die' in Betracht gezogenen Beschwerdepunkte 
schriftlich mit. Die Mitteilung wird an jedes .  Unternehmen oder jede 
Unternehmensvereinigung oder an den von ihnen besteilten gemeinsamen 
Bevoll mächtigten gerichtet. 

2.. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann die Mitteilung durch Offentliche 
Bekanntmachung im EWR-Abschnitt des Amtsblatts dér Europaischen 
Gemeinschaften vornehmen, wenn die Umstände des Einzelfalles es angezeigt 
erscheinen lassen, insbesondere wenn bei Fehien eines gemeinsamen 
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Bevollmachtigten zahireiche Unternehmen zu benacMchtigen sind. Die Offentliche 
Bekanntmachung muss den berechtigten Interessen der Unternehmen an der 
Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

3. Geldbussen oder Zwangsgelder kOnnen gegen Unternehmen "nd 
Unternehmensvereinigungen nur iestgesetzt werden, wenn ihnen die 
Beschwerdepunkte in der in Absatz 1 vorgesehenen Form mitgeteilt worden sind. 

4. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte setzt die EFTA-UberwachungsbehOrde 
eine Frist,• innerhaib weicher die Unternehmen und Unternehmensvereiniguflgefl 
Gelegenheit haben, sich zu àussern. 

Artikel 3 

1. Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen âussern sich schnftlich 
innerhaib der gesetzten Fnst zu den in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten. 

2. Sie können in ihren schriftlichen Bemerkungen alles zu ihrer Verteidigung 
Zweckdienliche vortragen. 

3. Sie können zum Nachweis vorgetragener Tatsachen alle zweckdienlichen 
Unterlagen beifUgen. Sie können auch vorschlagen, dass die EFTA-
Uberwachungsbehorde Personen hört, die die vorgetragenen Tatsachen bestatigen 
kön ne n. 

Artlkel 4 

Die EFTA-Uberwaähungsbehörde zieht in ihren Entscheidungen nur die 
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen, gegen die sich die Entscheidung richtet, Gelegenheit 
zur Ausserung gehabt haben. 

Artlkel 5 

Beantragen Personen oder Personenvereinigungen nach Artikel 19 Absatz 2 
des Kapitels II ihre Anhörung, so gibt ihnen die EFTA-UberwachungsbehOrde 
Gelegenheit, sich schriftlich innerhaib einer von ihr bestimmten Fnst zu äussern, 
wenn sie ein ausreichendes Interesse gtaubhaft machen. 



50- 

Artlkel 6 

1st die EFTA-Uberwachungsbehärde der Auffassung, dass die von ihr 
ermittelten Umstände es nicht rechtfertigen, einem nach Artikel 3 Absatz 2 des 
Kapitels II gesteilten Antrag stattzugeben, so teilt sie den Antragstellern die Gründe 
hierfür mit und setzt ihnen eine Fnst zur Mitteilung etwaiger schriftlicher 
Bemerkungen. 

Artikel r 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde gibt Personen, die dies in ihrer schriftlichèn 
Ausserung beantraçjt haben, Gelegenheit zur mUndlichen Erläuterung, wenn sie em 
ausreichendes Interesse glaubhaft machen oder wenn die EFTA-
Uberwachungsbehördé eine Geldbusse oder ein Zwangsgeld gegen sie festsetzen 
will. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann auch in anderen Fallen Personen 
Gelegenheit zur mündUchen Ausserung geben. 

Artikel8 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde lädt die anzuhörenden Personen zu dem von 
ihr festgesetzten Termin. 

2. Sie übermittelt den zuständigen Behbrden der EFTA-Staaten unverzuglich eine 
Abschrift der Ladu rig; diese können einen Beamten zur Teilnahme an der Anharung 
bestimmen. Die EFTA-Uberwachungsbehärde lädt die EG-Kommission em, an der 
AnhOrung teilzunehmen. 	Die Einladung erstreckt sich auch auf die EG- 
Mitgliedstaaten. 

Artikel 9 

1. Die AnhOrungEn werden von den Personen durchgeführt, die die EFTA-
Uberwachungsbehörde damit beauftragt. 

2. Die geladenen Personen erscheinen persönhich oder werden durch ihre 
geetzlichen oder satzungs;emässen Vertreter vertreten. Die Unternehrnen und 
Unternehmensvereinigungen können sich ferner durch einen mit ausreichender 
Vo!lmacht versehenen Bevollmächtigten vertreten lassen, der standig im Dienst des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung steht. 
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Die von der EFTA-Uberwachungsbehorde angehOrten Personen können sich 
von Anwätten oder Beratern, die zum Auftreten vor dem EFTA-Gerichtshof 
zugeassen sind, oder von anderen geeigneten Personen Beistand leisten lassen. 

3. Die Sitzung 1st nicht Offentlich. Die Personen werder inzeIn oder in Anwesenheit 
anderer geladener Personen gehort. Im Ietzteren FaIl 1st den berechtigten Interessen 
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. 

4. Uber die wesentlichen Erklarungen jeder angehärten Person wird eine 
Niederschrift angefertigt. Die Niederschnfl wird verlesen und von der angeharten 
Person genehmigt. 

Artikel 10 

Die Mitteilungen und Ladungen der EFTA-Uberwachungsbehörde werden 
dem Empfanger entweder auf dem Postweg durch Einschreiben mit RUckschein 
Obermittelt oder gegen Quittung übergeben; Artikel 2 Absatz 2 bleibt inberUhrt. 

Artikel 11 

1. Bei der Bestimmung der in den Artikeln 2, 5 und 6 genannten Fristen tragt die 
EFTA-UberwachungsbehOrde dem für die Ausserung erforderlichen Zeitaufwand 
und der Dringlichkeit des Falles Rechnung. Die Frist muss mindestens zwei Wochen 
betragen; sie kann verlängert werden. 

2. Die Fristen sind unter Ausschluss des Tages zu berechnen, an dem die Mitteilung 
zugegangen odor Obergeben worden ist. 

3. Die schriftlichen Ausserungen mOssen vor Ablauf der gesetzten Fnst bei der 
EFTA-UberwachungsbehOrde eingehen oder als eingeschnebener Brief zur Post 
gegeben sein. FAtit das Ende der Frist auf elnen Sonntag oder gesetzliáhen 
Felertag, so endet die Frist mit Ablauf des folgenden Werktags. Bei der Berechnung 
der Fnst sind, wenn es auf den Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Ausserung 
ankommt, die in der Anlage 2 zu diesem Protokoll genannten Feiertage, wenn dOr 
Zeitpunkt der Absendung massgebend 1st, die nach dem Recht des AufabeIandes 
festgesetzten Felertage zu berUcksichtigen. 
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KAPITEL V 

VERFOLGUNGS- UND VOLLSTRECKUNGsvERJAHRuNG IM VERKEHRS- UND 
WETrBEWERBSRECHT BETREFFEND KAPITEL II BIS IV UND VI BIS XIV 

Artlkel 1 
VerfoIgungsverJhrung 

1. Die Befugnis der EFTA-Uberwachungsbehorde wegen Zuwiderhandlungen gegen 
Vorschriften des Verkehrs- oder Wettbewerbsrechts des EWR-Abkommens 
Geldbussen oder Sanktion testzusetzen, verjährt 

a) in drel Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über Antrage 
oder Anmeldungèn von Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen, Uber die Einholung von Ausküntten oder 
die Vornahme von NachprUfungen; 

b) in fOnf Jahren bei den Obngen Zuwiderhandlungen. 

2. Die Verjahrunç beginnt mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen 
worden 1st. Bel dauernden oder fortgesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die 
Verjahrung jedoch erst mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung beendet 1st. 

Artlkel 2 
Unterbrechung der Verfolgungsverjáhrung 

1. Die Verfolgungsverjährung wird durch jede auf Ermittlung oder Verfolgung der 
Zuwiderhandlung genchtete Handung der EFTA-UberwachungsbehOrde, der EG-
Kommissiôn auf Antrag der EFTA-Oberwachungsbehbrde nach Artikel 8 des 
Protokolls 23 zum EWR-Abkommen oder eines EFTA-Staats auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehbrde unterbrochen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag em, an 
dem die Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten 
Unternehmen oder elner beteiligten Unternehmensvereinigung bekanntgegeben 
wird. 

Die Verjàhrung wird insbesondere durch folgende Handlungen unterbrochen: 

a). 	sc:hriftliche Auskunftsverlangen der EFTA-Uberwachungsbehörde oder 
der zustandigen Behörde elnes EFTA-Staats auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehörde sowie eine Entscheidung der EFTA-
Uberwachungsbehärde, durch weiche die verlangten Auskünfte 
angefordert werden; 
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b) ihren Bediensteten erteilte schnttliche Auftrage der EFTA-
UberwachungsbehOrde oder der zuständigen Behorde elnes EFTA-
Staats auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehörde zur Vornahme von 
Nachprufungen sowie eine 	Entscheidung der EFTA- 
UberwachungsbehOrde, durch weiche NachprOfungen angeordr9t 
werden; 

c) die 	Einleitung 	eines 	Verfahrens 	durch 	die 	EFTA- 
Uberwachungsbehbrde; 

d) die Mitteilung der von der EFTA-Uberwachungsbehörde in Betracht 
gezogenen Beschwerdepunkte. 	 -. 

2. Die Untetbrechung wirkt gegenüber alien an der Zuwiderhandiung beteiligten 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen. 

3. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. Die Verjahrung tntt 
jedoch spätestens mit dem Tag em, an dem eine Frist von der Dauer der doppelten 
Verjahrungsfrist verstrichen ist, ohne dass die EFTA-UberwachungsbehOrde eine 
Geldbusse oder Sanktion festgesetzt hat; diese Fnst veriängert sich urn den 
Zeitraum, in dem nach Artikel 3 die Verjahrung ruht. 

Artikel 3 
Ruhen der Vertolgungsverjährung 

Die Verfolgungsverjährung ruht, solange wegen der Entscheidung der EFTA-
UberwachungsbehOrde ein Verfahren vor dem EFTAGerichtshof gemass Artikel 108. 
Absatz 2 des EWR-Abkommens und den einschiägigen Bestimmungen des 
vorliegenden Abkomrnens anhangig 1st. 

Artikel 4 
Vollstreckungsverjbhrung 

1. Die Befugnis der EFTA-UberwachungsbehOrde zur Volistreckung von 
Entscheidungen, durch die wegen Zuwiderhandiungen gegen Vorschriften des 
Verkehrs- Ode r Wettbewe rbsrechts des EWR-Abkommens Geldbussen, Sanktione n 
oder Zwangsgelder festgesetzt worden sind, verjàhrt in fOnt Jahren. 

2. Die Verjahrung beginnt mit dem Tag, an dem die Entscheidung unanfechtbar 
geworden 1st. 
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Artlkel 5 
Unterbrechung der VoIIstreckungsverJhrung 

1. Die Vollstreckungsverjahrung wird unterbrochen 

a) durch. die Bekanntgabe einer Entscheidung, durch die der 
ursprUngliche Betrag der Geldbusse, der Sanktion oder des 
Zwangsgeldes geandert oder ein Antrag auf eine sàlche Anderung 
abgetehnt wird; 

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbusse, der Sanktion 
'oder des Zwangsgeldes genchtete Handlung der EFTA-

Uberwachungsbehörde oder eines EFTA-Staats auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehörde. 

2. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjahrung von neuem. 

Artlkel 6 
Ruhen der Vollstreckurigsverjäh rung 

Die Vollstreckungsverjahrung ruht, 

a) solange eine Zahlungserleichterung bewilligt 1st; oder 

b) soange die Zwangsvotlstreckung durch eine Entscheidung des EFTA-
Genchtshofes gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und 
den einschtägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 
ausgesetzt 1st. 

TElL II: VERKEHR 

KAPITEL VI 

ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN AUF DEM GEBIET DES EISENBAHN-, 

STRASSEN- UND B INNENSCH IFFS VERKEH RS 

Aufgrund cler Aufgliederung des Textes der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 
zwischen Anhang XIV zum EWR-Abkommen (materieller Inhalt) und dem 
vorliegenden Kapitel (Verfahrensregeln), 1st der angepasste Text der Artikel 1 bis 5 
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und 7 bis 9 in jenem Rechtakt enthalten, auf den In Punkt 10 des Anhangs XIV 
zum EWR-Abkornmen (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68) verwiesen wird. Die 
EFTA-Uberwachungsbehörde entscheidet diese FãHe gemäss den Bestimmungen 
von Artikel 56 des EWR-Abkommens, lnsbesondere Absatz 1 Buchstaben a) und 

b) sowie Absatz 3. 

Artikel I . 5 (Kein Text) 

Artikel 6 
Vereinbarungen zur Verringerung der Störungen, die sich aus der Struktur des 

Verkehrmarkts ergeben 

1. Solange keine geeigneten Massnahmen in Kraft gesetzt sind, urn die Stabilität 
des Verkehrmarkts sicherzustellen, kann das Verbot des Artikels 2 des 
Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des Anhangs XIV zurn EWR-Abkomrnen 
(Verordnung (EWG) Nr. 1017/68) verwiesen wird, bei Vereinbarungen, 
BeschlOss.en und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, die geeignet sind, 
die Störungen auf dem betreffenden Markt zu verringern, für nicht anwendbar 
erklärt werden. 

2. Eine Entscheidung Uber die Nichtanwendung des Verbots des Artikels 2 des 
besagten Rechtsaktes darf in dem Verfahren des Artikels 14 erst erlassen 
werden, wenn der Ständige Ausschuss aufgrund elnes Berichtes der EFTA-
Uberwachungsbehãrde festgestellt hat, dass auf dem Verkehrsrnarkt ailgemein 
oder auf einem wesentlichen Teil desselben ein Krisenzustand besteht. 
3. Unbeschadet des Absatzes 2 gilt als Voraussetzung für eine Entscheidung 
Ober die Nichtanwendung desVerbots des Artikels.2 des besagten Rechtsaktes, 

a) dass die Vereinbarungen, Beschlüsse oder aufeinander abgestirnmten 
Verhaltensweisen den betreffenden Unternehmen keine 
Beschränkungen auferlegen, die für eine Verringerung der Störungen 
nicht unerlässlich sind; und 

b) dass sie es diesen Unternehmen nicht ermöglichen, für einen 
wesentlichen TO des betreffenden Verkehrrnarkts den Wettbewerb 

auszuschalten. 

Artikel 7 . 9 (Kein Text) 
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Artikel 10 
Vetfahren auf Beschwerde oder von Amts wegen 

Die EFTA-Uberwachungsbeharde leitet Verfahren zur Abstellung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Verbote der Artikel 2 oder 8 sowie Verfahren zur 
Anwendung von Artikel 4 Absatz 2 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des 
Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 
1017/68), auf Beschwerde oder von Amts wegen em. 

Zur Einlegung elner Beschwerde sind berechtigt 

a) EFTA-Staaten; 

b) Personen und Personenvereinigungen, die ein berechtigtes interesse 
dariegen. 

- 	 Artikeill 
Abschtuss der Verfahren auf Beschwerde oder von Amts wegen 

1. SteIlt die EFTA-Uberwachungsbehbrde eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 2 
oder Artikel 8 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des Anhangs XIV zurn EWR-
Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nt. 1017/68), test, so kann sie die 
beteiligten Unternehmen und Unternehmensverei nigungen dutch Entscheidung 
verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzusteUen. 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen des voriiegenden Kapitels und des 
besagten Reôhtsaktes kann die EFTA-Uberwachungsbehärde, bevor sie eine 
Entscheidung nach Unterabsatz 1 erlässt, Empfehlungen zur Abstellung der 
Zuwiderhandlung an die beteiligten Unternehrnen und Unternehmensvereinigungen 
richten. 

2. Absatz 1 gilt auch für Artikel 4 Absatz 2 des besagten Rechtsaktes. 

3. Kornrnt die EFTA-Uberwachungsbehörde zu dem Ergebnis, dass nach den ihr 
bekannten Tatsachen kein Anlass besteht, gegen eine Vereinbarung, einen 
Beschluss oder eine Verhaltensweise aufgrund von Artikel 2, Artikel 4 Absatz 2 oder 
Artiket 8 des besagten Rechtsaktes einzuschreiten, so weist sie, wenn es sich urn 
ein. Verfahren aufgrund elner Beschwerde handelt, die Beschwerde dutch 
Entscheidung als unbegrOndet zurOck. 

4. Kommt die EFTA-Uberwachungsbehörde nach elnem aufgrund einer Beschwerde 
oder von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu dem Ergebnis, dass. eine 
Vereinbarung, ein Beschluss oder aufeinander abgestirnmte Verhaltensweisen die 
Bedingungen des Artikels 2 und des Artikels 5 des besagten Rechtsaktes erfUllen, so 
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erlässt sie eine Entscheidung nach Artikel 5. In der Entscheidung wird der Zeitpunkt 
angegeben, zu dem sie wirksam wird. Dieser Zeitpunkt kann vor dem Tage liegen, 
an dem die Entscheidung ergeht. 

Artikell2 
Anwendung von Artikel 5 des Rechtsaktes, auf den In Punkt 10 des Anhangs 
XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68) - 

Widerspruchsverfahren 

1. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, weiche für Vereinbarungen, 
BeschlOsse'oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen der in Artikel 2 des 
Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen 
wird (Verordnung (EWG) Nr; 1017/68), bezeichneten Art, an denen sie beteiligt sind, 
Artikel 5 des besagten Rechtsaktes in Anspruch nehmen wollen, kOnnen bei der 
EFTA- CJ berwachu ngsbeh6rda einen Antrag stellen. 

2. 1st die EFTA-UberwachungsbehOrde im Besit.z aller Unterlagen und halt sie den 
Antrag für zulässig, so veröffentlicht sie .den wesentlichen Tell des Antrags so bald 
wie möglich im EWR-Abschnitt des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften, 
mit der Aufforderung an alle betroffenen Dritten, der EFTA-UberwachungsbehOrde 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen Bemerkungen mitzuteilen, sofern hinsichtlich der 
Vereinbarung, des Beschlusses oder der abgestimmten Verhaltensweise nicht 
bereits ein Verfahren aufgrund von Artikel 10 eingeleitet ist. Die Veroffentlichung 
muss den bere.chtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer 
Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

3. Teilt die EFTA-UberwachungsbehOrde nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen, 
beginnend mit dem Tag der Veroffentlichung im EWR-Abschnitt des Amtsblattes der 
Europäischen Gemeinschatten, den. Antragstellern mit, dass hinsichtlich der 
Anwendbarkeit des Artikels 5 des besagten Rechtsaktes erhebliche Zweifel 
bestehen, so gelten die Vereinbarung, der Beschluss oder die aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen in den Grenzen der im Antrag enthaltenen 
Angaben für die zuruckliegende Zeit und für langstens drei Jahre nach dem Tage 
der Veroffentlichung im EWR-Abschnitt des Amtsblattes der Europäischen 
Gemeinschaften als von dem Verbot freigésteflt. 

Stellt die EFTA-Uberwachungsbehörde nach Ablauf der Frist von 90 Tagen, 
jedoch vor Ablauf der Dreijahresfrist, test, dass die Voraussetzungen für die 
Anwendung von Artikel 5 des besagten Rechtsaktes nicht gegeben sind, so erklärt 
sie das Verbot des Artikels 2 des besagten Rechtsaktes durch Entscheidung für 
anwendbar. Diese Entscheidung kann mit rückwirkender Kraft ergehen, wenn die 
Beteiligten unrichtige Angaben gernacht haben oder wenn sie die Freistellung von 
Artikel 2 des besagten Rechtsaktes missbrauchen. 
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4. Hat die EFTA-UberwachungsbehOrde innerhaib der Frist von 90 Tagen die in 
Absatz 3 Unterabsatz 1 vorgesehene Mitteilung an die Antragsteller genchtet, so 
pruft sie, ob die Voraussetzungen des Artikels 2 und des Artikels 5 des besagten 
Rechtsaktes gegeben sind. 

SteIlt sie test, dass die Voraussetzungen des Artikels 2 und des Artikels 5 des 
beságten Rechtsakl:es gegeben sind, so erlässt sie die Entscheidung nach Artikel 5. 
In der Entscheidunçj wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem sié wirksam wird. Dieser 
Zeitpunkt kann vor dem Tag der Antragsteflung liegen. 

ArtIkeIl3  
GUItigkeltsdaier und Widerruf von Entscheidungen nach Artikel 5 des 	- 

Rechtsaktes, aut den In Punkt 10 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen 
verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68),. 

1; In der gemàss Artikel 11 Absatz 4 oder Artikel 12 Absatz 4 Unterabsatz 2 
erlassenen Entscheidung nach Artikel 5 des besagten Rechtsaktes 1st anzugeben, 
für weichen Zeitraum sie gilt; dieser Zeitraum beträgt in der Regel mindestens sechs 
Jahre. Die Entscheidung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. 

2. Die Entscheidung kann erneuert werden, wenn die Voraussetzungen des Artikels 
5 des besagten Rechtsaktes weiterhin erf011t sind. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann die Entscheidung widerrufen oder ândern 
oder den Beteiligten bestimmte Handlungen untersagen: 

a) wenn sich die tatsächlichen VerhAltnisse in elnem für die Entscheidung 
wesentlichen Punkt geandert haben, -. 

b) wenti die Beteiligten einer mit der Entscheidung verbundenen Auflage 
zuwiderhandein, 

c) wenn die Entscheidung aut unrichtigen Angaben beruht oder arglistig 
herbeigefuhrt worden 1st, 

d) wenn die Beteiligten die dutch die Entscheidung erlangte Freistellung 
von Artikel 2 des besagten Rechtsaktesmissbrauchen. 

In den Fallen der Buchstaben b), C) und d) kann die Entscheidung mit 
rückwirkender Kr aft widerrufen werden. 
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Artlkel 14 
Entscheidungen nach Artikel 6 

1. Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen der 
in Artikel 2 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des Anhangs XIV zum EWR-
Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68), bezeichneten Art, für 
wèlche die Beteiligten Artikel 6 inAnspruch nehmen wollen, sind bel der EFTA-
Uberwachungsbehorde anzumelden. 

2. Die Entscheidung der EFTA-UberwachungsbehOrde Ober die Anwendung von 
Artikel 6 wird erst mit dem Zeitpunkt ihrer Annahme wirksam. Darin 1st der Zeitraum 
zu bezeichnen, für den sie gilt. Die Geltungsdauer der Entscheidung darf drei Jahre, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem der Standige Ausschuss nach Massgabe von 
Artikel 6 Absatz 2 den Knsenzustand feststellt, nicht Uberschreiten. 

3. Die Entscheidung kann dutch die EFTA-Uberwachungsbehörde erneuert werden, 
wenn der Standige Ausschuss nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 2 erneut den 
Krisenzustand feststellt und die sonstigen Voraussetzungen des Artikels 6 weiterhin 
erf011t sind. 

4. Die Entscheidung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. 

5. Die Entscheidung der EFTA-Uberwachungsbeharde wird spätestens sechs 
Monate nach der lnkraftsetzung der in Artikel 6 Absatz 1 genannten Massnahmen 
ungultig. 

6. Artikel 13 Absatz 3 findet Anwendung. 

Artike$ 15 
Zuständlgkelt 

Vorbehaltlich der NachprUfung der Entscheidung dutch den EFTA-Genchtshof 
gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den entsprechenden 
Besti mmungen des vorliegenden Abkommens, 1st die EFTA-UberwachungsbehBrde 
unter den Voraussetzungen des Artikels 56 des EWR-Abkommens ausschliesslich 
zuständig, 

-- 	Verpflichtungen nach Artikel 4 Absatz 2 des Rechtsaktes, auf den in 
Punkt 10 des Anhangs XIV züm EWR-Abkommen verwiesen wird 
(Verordnung (EWG) Nt. 1017/68), aufzuerlegen,. 

-- 	Entscheidungen nach Artikel 5 des besagten Rechtsaktes und Artikel 6 
des vorliegenden Kapitels zu erlassen. 
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Die BehOrden der EFTA-Staaten bleiben zuständig zu entscheiden, ob die 
Voraussetzungen der Artikel 2 oder Artikel 8 des besagten Rechtsaktes erfüilt sind, 
solange die EFTA-Uberwachungsbehörde weder ein Verfahren zur Ausarbeitung 
elner Entscheidung im Einzelfafl eingeleitet noch die in Artikel 12 Absatz 3 
Unterabsatz 1 vorgesehene Mitteilung übersandt hat. 

Artiket 16 
Verbindung mit den BehOrden der EFTA-Staaten 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde führt die im vorliegenden Kapitel vorgesehenen 
Verfähren in enger und stetiger Verbindung mit den zustandigen BehOrden der 
EFTA-Staaten durch; diese sind berechtigt, zu diesen Vertahren Stellung zu 
nehmen. 
2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde Obermittelt den zuständigen BehOrden der 
EFTA-Staaten unvetzüglich eine Abschnft der Besdhwerden und Antrage sowie der 
wichtigsten SchnftstUcke, die im Rahmen dieser Verfahren bel ihr eingereicht oder 
von ihr Obermittelt werden. 

Die EFTA-UberwachungsbehOrde Obermittelt den zuständigen Behörden der 
EFTA-Staaten Abscbnften von Anmeldungen, Beschwerden und Iñformationen Uber 
die Eröffnung eines Verfahrens von Amtes .wegen, weiche sie von der EG-
Kommission nach den Artikeln 2 und 10 des Protokolis 23 zum EWR-Abkommen 
erhalten hat. 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde Ubermittelt den 3uständigen Behbrden der 
EFTA-Staaten elne Abschrift on Dokumenten, weiche sie nach Artikel 7 des 
Protokoils 23 zum EWR-Abkommen erhalten hat. 

3. Ein BeratenderAusschuss für Wettbewerbsfragen auf dem Gebiet des Verkehrs 
1st vor jeder Entscheidung, die ein in Artikel 10 genanntes Verfahren abschliesst, 
sowie vor Entscheidungen nach Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 2 oder nach Absatz 
4 Unterabsatz 2 und nach Artikel 14 Absätze 2 und 3 anzuhören. Der Beratendé 
Ausschuss ist ferner vor dem Erlass von Ausführungsbestimmungen nach Artikel 29 
anzuhOren. 

4. Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Beamten zusammen, die für Kartell- und 
Monopoifragen au1 dem Gebiét des Verkehrs zustàndig sind. Jeder EFTA-Staat 
bestimmt als seine Vertreter. zwei Beamte, die im Fafle der Verhinderung durch 
jewels einen anderen Beamten ersetzt werden können. 

Die EG-Kommission und die EG-Mitgliedstaaten haben das Recht, im 
Beratenden Ausschuss anwesend zu sein und Stellungnahmen abzugeben. thre 
Vertreter habén jedoch kein Stimmrecht. 
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5. Die Anhorung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, zu der die EFTA-
Uberwachungsbehorde einladt; diese Sitzung findet frOhestens vierzehn Tage nach 
Absendung der Einladung statt. Dér Einladung sind eine Darstellung des 
Sachverhalts unter Angabe der wichtigsten Schrittstücke sowie ein Vorentwurf einer 
Entscheidung für jeden zu behandeinden Fall beizufügen. 

im Hinblick auf die in Absatz 4 Unterabsatz 2 vorgesehene Teilnahme erhält 
die EG-Kommission eine Einiadung zur Sitzung und die entsprechenden 
Informationen gemass Artikel 6 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen. 

6. Der Beratende Ausschuss kann seine Stellungnahmé abgeben, auch wenn 
Mitglieder des Ausschusses oder deren Vertreter nicht anwesend sind. Das Ergebnis 
des AnhOrungsverfahrens ist schriftlich niederzulegen und wird dem 
Entscheidu ngsentwu rf bei gefugt. Es wi rd nicht verOftentlicht. 

ArtIkell7 	 - 
PrUfung von Grundsatzfragen der lmEWR-Abkommen enthaltenen 

Bestimmungen zum Verkehr, die sich In Verbindung mit Sonderfàlien ergeben, 
durch den Sthndlgen Ausschuss 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde eriässt eine Entscheidung, für die eine 
Anhorung nach Artikel 16 vorgeschrieben ist, erst nach Ablauf einer Frist von 20 
Tagen nach dern Tage, an dem der Beratende Ausschuss seine Stellungnahme 
abgegeben hat. 

2. Vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist kann jeder EFTA-Staat die 
Einberufung des Standigen Ausschusses beantragen, damit dieser mit der EFTA-
Uberwachungsbehorde die Grundsatzfragen Obér die im EWR-Abkommen 
enthaltenen Bestimmungen zum Verkehr prOft, weiche seiner Ansicht nach mit dern 
Sondert all verbunden sind, Ober den entschieden werden soil. 

Der Standige Ausschuss tritt innerhalb von 30 Tagen nach Antragstellung des 
betrfffenden EFTA-Staats zusammen, urn ausschliesslich diese Grundsatzfragen zu 
erOrtern. 

Die EFTA-OberwachungsbehOrde erlàsst ihre Entscheidung erst nach der 
Tagung des Ständigen Ausschusses. 

W. Der Standige Ausschu kann ferner auf Antrag eines. EFTA-Staats oder der 
EFTA-UberwachungsbehOrde jederzeit aligemeine Fragen in ZUsammenhang mit 
der Durchführung der Wettbewerbspolitik auf dem Verkehrssektor prufen. 

4. In alien Fallen, in denen der Standige Ausschuss gemäss Absatz 2 zur PrOfung 
von Grundsatzfragen oder gemäss Absatz 3 zur PrOfung ailgemeiner Fragen 
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einberufen wird, werden die im Standigen Ausschuss erarbeiteten Leitgedanken von 
der EFTA-Uberwachungsbehbrde im Rahmen des vorliegenden Kapitels 
berOcksichtigt. 

Artlkel 18 
Untersuchung von Verkehrsberelchen 

1. Lassen die Entwicklung des Verkehrs, Preisbewegungen, Preiserstarrungen oder 
andere Umstände vermuten, dass der Wettbewerb im Bereich des Verkehrs 
innerhaib des rãumlichen .Anwendungsbereichs des EWR-Abkornmens in einem 
bestimmten geographischen Gebiet oder bei elner oder mehreren 
Verkehrsverbindurigen oder für die Personen- oder GuterbefOrderung elner oder 
mehrerer bestimrnter Kategorien eingeschrankt oder verfalscht ist, so kann die 
EFTA-UberwachungsbehOrde gemäss den Bestimmungen des Protokolls 23 zum 
EWR-Abkommen beschliessen, eine ailgemeine Untersuchung dieses Bereiches 
einzuleiten, und irn Rahrnen dieser Untersuchung von den diesem Bereich 
angehorenden Unternehmen die Auskünfte und Unterlagen verlangen, die zur 
Verwirklichung der in den Artikeln 2 bis 5, 7 und 8 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 
10 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 
1017/68) sowie in Artikel 6 des vorliegenden Kapitels niedergelegten Grundsätze 
erforderlich sind. 

2. Leitet die IEFTA-UberwachungsbehOrde die in Absatz 1 vorgesehene 
Untersuchung eiri, so verlangt sie gleichfalls von den Unternehrnen und Gruppen 
von Unternehmen, deren GrOsse zu der Vermutung Anlass gibt, dass sie eine 
beherrschende Stellung irn räumlichen Anwendungsbereich des EWR-Abkommens 
oder in einern wesentlichen TO desselben innehaben, der EFTA-
Uberwachungsbe hOrde die sich auf die Struktur der Untemehmen und ihr Verhalten 
beziehenden Faktoren anzugeben, die erforderlich sind, urn sie im I-Iinblick auf 
Artikel 8 des besagten Rechtsaktes zu beurteilen. 

3. Artikel 16 Absätze 2 bis 6 und die Artikel 17, 19, 20 und 21 finden Anwendung. 

ArtlkeLl9 
Ausku nttsverlangen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbe hOrde kann zur ErfOflung der ihr in den Artikeln 55 und 
58 des EWR-Abkornmens, der Bestimmungen des Protokolls 23 und des Anhangs 
XIV zurn EWR-Abkommen oder der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels 
Obertragenen Aufgaben von den Regierungen und den zustandigen BehOrden der 
EFTA-Staaten sowie von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle 
erforderlichen Ausküntte einholen. S 
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2. Richtet die EFTA-Uberwachungsbehärde ein Auskunftsverlangen an em 
Unternehmen oder an eine Unternehmensvereinigung, so Obermittelt sie der 
zuständigen Behörde des EFTA-Staats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine 

Abschrift dieses Verlangens. 

3. In ihrem Verlangen weist die EFTA-Uberwachungsbehörde auf die 

Rechtsgrundlage und den Zweck des Verlangens sowie auf die in Artikel 22 Absatz 
1 Buchstabe b) für den Fall der Erteilung einer unrichtigen Auskunfi vorgesehenen 

Zwangsmassnahmen hin. 

4. Zur Erteilung der Auskunft sind die Inhaber der Unternehmen oder deren 

Vertreter, 	bei juristischen Personen, Gesellschaften und nicht rechtsfähigen 
Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen 

verpfiichtet. 

5. Wird eine von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangte 
Auskunft innerhaib einer von der EFTA-Uberwachungsbehörde festgesetzten Frist 

nicht oder nicht vollständig erteilt, so fordert die EFTA-Uberwachungsbehörde die 
Auskunft durch Entscheidung an. Die Entscheidung bezeichnet die geforderten 
AuskOnfte, bestimmt eine angemessene Frist zur Erteilung der AuskOnfte und weist 
auf die in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c) 
vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem EFTA-
Gerichtshof gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 
36, gegen die Entscheidung Kiage zu erheben. 

6. Die EFTA-Uberwachungsbehörde Ubermittelt der zustandigen Behörde des EFTA-
Staats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine Abschrift der Entscheidung. 

Artikel 20 
Nachprüfungen durch Behörden der EFTA-Staaten 

1. Auf Ersuchen der EFTA-Uberwachungsbehãrde nehmen die zustandigen 
Behôrden der EFTA-Staaten NachprOfungen vor, weiche die EFTA-

Uberwachungsbehärde aufgrund von Artikel 21 Absatz 1 für angezeigt halt oder in 

einer Entscheidung nach Artikel 21 Absatz 3 angeordnet hat. Die mit der 
Durchführung der NachprOfungen beauftragten Bediensteten der zustãndigen 
Behörden der EFTA-Staaten Uben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
Prüfungsauftrags der zuständigen Behörde desjenigen EFTA-Staats aus, in dessen 
Hoheitsgebiet die NachprOfung vorgenommen werden soil. In dem PrOfungsauftrag 
sind der Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung zu bezeichnen. 
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2. Bedienstete der EFTA-Uberwachungsbehbrde können auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehörde oder auf Antrag der zustandigen Behbrde des EFTA-Staats, 
in dessen Hoheitsgebiet die Nachprufung vorgenommen werden soil, die 
Bediensteten dieser Behbrde bei der Erfullung ihrer Aufgaben unterstützen. 

Artlkel 21 
NachprUtungsbefugnlsse der EFTA-Uberwachungsbehbrde 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann zur Erf011ung der ihr in den Artikeln 55 und 
58 des EWR-Abkornmens, in den Bestimmungen des Protokofls 23 und des 
Anhans XIV zum EWR-Abkornmen sowie in den Bestimmungen des vorliegenden 
Kapitels Obertragenen Aufgaben bel Unternehmen und Unternehmensvereinigungen 
afle erforderlichen NachprOfungen vornehmen. Zu diesem Zweck verfügen die 
beauftragten Bedi'3nsteten der EFTA-Uberwachungsbehrde Ober folgende 
Befugnisse: 

a) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen zu prOfen; 

b) Abschriften oder Auszuge aus Büchern und Geschaftsunterlagen 
anzufertigen; 

C) 	mündliche ErkiArungen an Ort und Stelle anzufordern; 

d) 	aile 	Räumlichkeiten, 	Grundstücke und Transportrnittel 	der 
Unternehmen zu betreten. 

2. 	Die 	mit 	der Nachprüfung 	beauftragten Bediensteten 	der 	EFTA- 
Uberwachungsbhbrde Oben ihre Befugnisse unter Vorlage elnes schriftlichen 
Prüfungsauftrags aus, in dem der Gegenstánd Und der Zweck der Nachprufung 
bezeichnet sind und in 	dem 	auf •die 	in 	Artikel 22 Absatz 1. Buchstabe C) 

vorgesehenen Zwangsmassnahmen für den Fall hingewiesen wird, 	dass die 
angeforderten 	Bücher oder 	sonstigen 	Geschaftsunterlagen nicht 	voilständig 
vorgelegt werden. 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde unterrichtet die zustandige Behörde des 
EFTA-Staats, in dessen Hoheitsgebiet die NachprOfung vorgenommen werden sóU, 
rechtzeitig vor der Nachprüfung Ober den Prüfungsauftrag und die Person des 
beauftragten Bediensteten. Die EFTA-UberwachungsbehOrde steilt elnen soichen 
Prufungsauftrag auch für Vertreter der EG-Kommission aus, die an der Nachprufung 
gemäss Artikel 3 Absatz 4 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen teilnehmen. 

3. Unternehrnen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die 
Nachprufungen zu. dulden, weiche die EFTA-Uberwachungsbehrde in elner 
Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und 
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den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprufung 
und weist auf die in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c) und Artikei 23 Absatz 1 
Buchstabe d) vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem 
EFTA-Gerichtshof gegen die Entscheidung KI age zu erheben. 

4. Die EFTA-Uberwachungsbehorde erlâsst die in Absatz 3 bezeichneten 
Entscheidungen nach Anhorung der zustândigen BehOrde des EFTA-Staates, in 
dessen Hoheitsgebiet die Nachprufung vorgenommen werden soil. 

5. Bedienstete der zustandigen Behörde des EFTA-Staates in dessen Hoheitsgebiet 
die Nachprufung vorgenommen werden soil, können auf Antrag dieser Behörde oder 
auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehorde die Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbeharde bei der Erfullung ihrer Aufgaben unterstützen. 

6. Widersetzt sich ein Unternehmen elner aufgrund dieses Artikels angeordneten 
NachprOfung, so gewahrt der betreffende EFTA-Staat den beauftragten 
Bediensteten der EFTA-Uberwachungsbehbrde die erforderliche Unterstutzung, 
damit diese ihre NachprOfungen .durchfhren können. Zu diesem Zweck treften die 
EFTA-Staaten nach Anharung der EFTA-UberwachungsbehOrde die erforderlichen 
Massnahmen innerhaib von 6 Monaten nach lnkrafttreten des EWR-Abkommens. 

Artikel 22 
Geldbussen 

1. Die. EFTA-UberwachungsbehOrde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in HOhe von 100 bis 
5'000 ECU festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlassig: 

a) in einem Antrag nach Artikel 12 oder in elner Anmeldung nach Artikel 
14 unrichtige oder entstellte Angaben machen; oder 

b) elne nach Artikel 18 oder nach Artikel 19 Absatz 3 oder 5 verlangte 
Auskunft unnchtig oder nicht innerhaib der in elner Entscheidung nach 
Artikel 19 Absatz 5 gesetzten Frist erteilen; oder 

C) 	bei NachprOfungen nach Artikel 20 oder Artikel 21 die angeforderten 
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlágen nicht vollstandig vorlegen 
oder die in elner Entscheidung nach Artikel 21 Absatz 3 angeordnete 
NachprUfung nicht dulden. 

2. . Die EFTA-Uberwachungsbehärde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in Höhe von 1'000 bis 
1'000'000 ECU oder Ober diesen Betrag hinaus bis zu 10 % des von den einzelnen 



ffm 

an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehrnen im Ietzten Geschäftsjahr erzielten 
Umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzkch oder fahrlässig: 

a) gegen Artikel 2 oder Artikel 8 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des 
Anhangs XIV zurn EWR-Abkomrnen verwiesen wird (Verordnung 
(EWG) Nr. 1017/68), verstossen; oder 

b) einer nach Artiket 13 Absatz 1 oder Artiket 14 Absatz 4 erteitten Auflage 
zuwide rhandein. 

Bei der Festsetzung der HOhe der Geldbusse 1st neben der Schwere des 
Verstosses auch die Dauer der Zuwiderhandlung zu berQcksichtigen. 

3. Artikel 16 Absatze 3 bis 6 und Artiket 17 sind anzuwenden. 

4. Die Entscheidun(gen aufgrund der Absätze 1 und 2 sind nicht strafrechtlicher Art. 

Artikel 23 
Zwangsgeider 

1. Die EFTAUberwachungsbehörde kann gegen Unternehrnen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Zwangsgelder in HOhe von 50 bis 
1'000 ECU für jeden Tag des Verzuges von dern in der Entscheidung bestirnrnten 
Zeitpunkt an festsetzen, urn sie anzuhatten, 

a) elne Zuwiderhandlung gegen Artikel 2 oder Artiket 8 des Rechtsaktes, 
auf den in Punkt 10 des Anhangs XIV zurn EWR-Abkornmen verwiesen 
wird (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68), deren Abstellung sie in einer 
Entscheidung nach Artikel 11 angeordnet hat, zu untertassen oder 
einer Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 2 des besagten Rechtsaktes 
nachzukommen; 

b) eine nach Artikel 13 Absatz 3 untersagte Handlung zu untertassen; 

C) 	elne Auskuntt vollstandig und richtig zu erteilen, die sie in elner 
Ertscheidung nach Artikel 19 Absatz 5 angefordert hat; 

d) 	elne Nachprufung zu dulden, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 
21 Absatz 3 angeordnet hat. 

2. Sind die Unternehrnen oder Unternehrnensvereinigungen der Verpflichtung 
nachgekornrnen, zu deren Erfullung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so 
kann die EFTA-Uberwachungsbehörde die endguttige HOhe des Zwangsgeldes aut 
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einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag Iiegt, dei sich aus der ursprUnglichen 
Entscheidung ergeben würde. 

3. Artikel 16 Absätze 3 bis 6 und Artikel 17 sind anzuwenden. 

Artikel 24 
NachprUfung durch den EFTA-Gerlchtshof 

Bei Kiagen gegen' Entscheidungen der EFTA-UberwachungsbehOrde, in 
denen •eine Geldbusse oder ein Zwangsgeld festgesetzt 1st, hat der EFTA-
Gerichtshof gemàss Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschiagigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens Befugnis zu 
unbeschrànkter NachprOfung im Sinne von Artikel 35 des vorliegenden 
Abkommens; er kann die festgesetzte Geldbusse oder das festgesetzte Zwangsgeid 
aufheben, herabsetzen oder erhOhen. 

Artikel 25 
ECU 

Für die Anwendung der Artikel 23 und 24 ist unter "ECU" der von den 
zuständigen Behörden der Europaischen Gemeinschaften definierte ECU• zu 
verstehen. 

Artikel 26 
AnhOrung Betelligter und Dritter 

1. Vor Entscheidungen aufgrund von Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3Unterabsatz 2, 
Artikel 12 Absatz 4, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 14 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 22 
und 23 gibt die EFTA-Uberwachungsbehörde den beteiligten Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den von der EFTA-
Uberwachungsbeharde in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten zu äussern. 

2. Soweit die EFTA-Uberwachungsbehörde oder die zuständigen BehOrden der 
EFTA-Staaten es für erlorderlich halten, können sie auch Personen oder 
Personenvereinigungen 	anhören. 	Beantragen 	Personen. 	oder 
Personenvereinigungen, dass sie angehOrt werden, so ist diesem Antrag 
stattzugeben, wenn sie ein ausreichendes Interesse glaubhaft machen. 

3. Will die EFTA-UberwachungsbehOrde eine Entscheidung nach Artikel 5 des 
•Rechtsaktes, auf den in Punkt 10 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen 
wird (Verordnung (EWG) Nr. 1017/68), oder nach Artikel 6 des vorliegenden 
Kapitels erlassen, so verOffentlicht sie den wesentlichen 'Inhait der betretfenden 
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Vereinbaru ngen, Beschlüsse oder aufeinande r abgestimmten Verhaltensweisen mit 
der Auftorderung an alle betroffenen Dritten, der EFTA-UberwachurigsbehOrde 
innerhalb einer von ihr auf mindestens eineri Monat festzusetzenden Fnst 
Bemerkungen mitzuteilen. Die VerOffentlichung muss den berechtigten Interessen 
derUnternehmen an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artlkel 27 
Berufsgehelmnls 

1. Die bei Anwendung der Artikel 18, 19, 20 und 21 des vorliegenden Kapitels oder 
des Artikels 58 des EWR-Abkommens und seines ProtokoUs 23 ertangten 
Kenntnisse dürfenriur zu dem mit der Auskunft oder NachprOfung verfolgtefl Zweck 
verwendet werden; Artikel 9 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen bleibt 
vorbehalten. 

2.. Die EFTA-Uberwachungsbeharde und die zustandigen BehOrden der EFTA-
Staaten sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten sind verpflichtet, 
Kenntnisse nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung des voriiegenden Protokolls 
oder des Artikels 58 des EWR-Abkommens und seines Protokolls 23 eriangt haben 
und die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis faflen; die Artikel 26 und 28 
bleiben vorbehalten. Diese Verpflichtung gilt ebenfalls für die Vertreter der EG-
Kommission und der EG-Mitgliedstaaten, welche im Beratenden Ausschuss nach 
Artikel 16 Absatz 4 und in den Anharungen nach Artikel 8 Absatz 2 von Kapitel VIII 
teilnehmen. 

3. Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 stehen der VerOffentlichung von Ubersichten 
oder Zusammenfassungen, die keine Angaben Uber einzelne Unternehmen oder 
Unterne hmensverei nigungen enthalten, nicht entgegen. 	. 	 . 

Artlket 28 
Veroftenthchung von Entscheldungen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde verôffentlicht die Entscheidungen, die sie nach 
Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Absatz 4, Artikel 13 Absatz 3 und 
Artikel 14 Absätze 2 und 3 erlässt. 	. 

2. Die Veräffentlichung erfogt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen 
•nhalts der Entscheidung; sie muss den berechtigten Irteressen der Unternehmen 
an der Wahrung ihrer Gesci1dftsgeheimnisse Rechnung tragen. 
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Artlkel 29 
Besondere Bestimmungen 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gemass Artikel 49 des vorliegenden 
Abkommens den Regierungen der EFTA-Staaten Vorschläge Uber die Formblätter 
zur Einreichung von Beschwerden nach Artikel 10, der Anträgen nach Artikel 12 und 
von Anmeldungen nach Artikel 14 Absatz 1 sowie Vorschlage für zusätzliche 
Angaben zu diesen Formblätternunterbreiten. 

KAPITEL VII 

FORM, INHALT UND ANDERE EtNZELHEITEN DER BESCHwERDEN NACH ARTIKEL 10, DER 
ANTRAGE NACH ARTIKEL 12 UND DER ANMELDUNGEN NACH ARTIKEL 14 ABSATZ I 

DES KAPITELS VI .  

Artikel 1 
Beschwerden 

1. Beschwerden nach Artikel 10 des Kapitels VI sind schriftlich einzutegen und in 
elner der Amtssprachen eines EFTA-Staats oder der Europaischen Gemeinschaft 
abzufasser; sie können unter Verwendung von Formblättern erfolgen, die 
einvernehmlich von den Regierungen der EFTA-Staaten in Ubereinstimmung mit 
Anlage 3 oder von der EG-Kommission ersteflt worden sind. 

2. Wenn Vertreter von Unternehmen, Personen oder Vereinigungen die Beschwerde 
unterzeichnen, so rnüssen sie ihre Vertretungsbefugnis durch Urkunden 
nachweisen. 

ArtIket2 
Berechtigung zur Antragstellung und Anmeldung 

1. Zur Stellung elnes Antrags nach Artikel 12 und zur Anmeldung nach Artikel 14 
Absatz 1 des Kapitels VI ist jedes Unternehmen berechtigt, das an Vereinbarungen, 
Beschlüssen oder Verhaltensweisen der in Artikel 2 des Rechtsaktes, auf den in 
Punkt 10 des Anhanges XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung 
(EWG) Nr. 1017/68), der bezeichneten Art beteiligt ist. Wenn nur einzelne der 
beteiligten Unternehmen den Antrag stellen oder die Anmeldung vornehmen, 
unterrichten sie die ubrigen beteiligten Unternehmen. 

2. Wenn Vertreter von Unternehmen, Personen oder Vereinigungen die in den 
Artikeln 12 und 14 Absatz 1 des Kapitels VI vorgesehenen Anträge und 
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Anmeldungen unterzeichnen, so müssen sie ihre Vertretungsbefugnis durch 
Urkunden nachweisen. 

3. Bei gemeinsarnen Antragen oder Anmeldungen soil ein gemeinsamer 
Bevotlmâchtigter bestelit werden. 

Artlkel3 
Einrelchung der Antrge und Anmeldungen 

1. Für Antrage nach Artikel 12 des Kapitels VI 1st das einvernehmlich von den 
Regierungen der EFTA-Staaten in Ubereinstimmung mit Anlage 4 oder von der EG-
Kommission zu diesem Zweck ausgegebene Formblatt zu verwenden. 

2. Für Anmeldungen nach Artikel 14 Absatz 1 des Kapitels VI 1st das einvernehmlich 
von den Regierungen der EFTA-Staaten in Ubereinstimmung mit Anlage 5 oder von 
der EG-Kommission zu diesem Zweck ausgegebene Formblatt zu verwenden. 

3. Mehrere beteiligte Unternehmen kOnnen für den Antrag oder die Anmeldung em 
Formblatt verwenden. 

4. Die Antrage und Anmeldungen müssen die im Formblatt geforderten Angaben 
enthalten. 

5. Die Antrage und Anmeldungen sowie ihre Anlagen sind bei der EFTA-
UberwachungsbehOrde in neunfacher Ausfertigung einzureicheñ. 

6. Als Antage beigefugte Urkunden sind im Original oder in Abschriften einzureichen. 
Die Ubereinstimmung der Abschrift mit dern Original ist'zu bestatigen. 

7. Die Antrage und Anmeldungen sind in elner der Amtssprachen eines EFTA-
Staates oder der Europaischen Gemeinschaften abzufassen. Urkunden sind in der 
Originalsprache einzureichen. Wenn die Originaisprache nicht elne der 
Amtssprachen 1st, ist eine Ubersetzung in einer der Amtssprachen beizufOgen. 

ArtIkeI4 
Besondere Bestimmungen 

Die EFTA-Uberwachungssbehärde kann den Regierungen der EFTA-Staaten 
nach den Bestimmungen von Artiket 49 des vorliegenden Abkommens Vorschlage 
für Formbtätter und zusätzliche Angaben unterbreiten. 
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KAPITEL VIII 

ANHORuNGEN NACH ARTIKEL 26 ABSATZ 1 DES KAPITELS VI 

Artlkel 1 

Bevor die EFTA-UberwachungsbehOrde den Beratenden Ausschuss für 
Wettbewerbsfragen auf dem Gebiet des Verkehrs anhört, nimmt sie eine Anhorung 
nach Artikel 26 Absatz 1 des Kapitels VI vor. 

Artlkel 2 

1. Die 	EFTA-UberwachungsbehOrde 	teilt 	den 	Unternehmen 	und 
Unternehmensverei nigungen die in Betracht gezogenen Beschwerdepunkte 
schriftlich mit. Die Mitteilung wird an jedes Unternehmen oder jede 
Unternehmensvereinigung oder an den von ihnen besteilten gemeinsamen 
BevoD mächtigten gerichtet. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann die Mitteilung dutch Offentliche 
Bekanntmachung im EWR-Abschnitt des Amtsblattes der Europaischen 
Gemeinschaften vornehmen, wenn die Umstände des Einzelfalles es angezeigt 
erscheinen lassen, insbesondere wenn bei Fehlen elnes gemeinsamen 
Bevoflmachtigten zahireiche Unternehmeri zu benachrichtigen sind. Die Offentliche 
Bekanntmachung muss den berechtigten Interessen der Untemehmen an der 
Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

3. Geldbussen oder Zwangsgelder kOnnen gegén Unternqhmen und 
Unternehmensvereinigungen nur festgesetzt werden, wenn ihnen die 
Beschwerdepunkte in der in Absatz 1 vorgesehenen Form mitgeteilt worden sind. 

4. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte setzt die EFTA-Uberwachungsbehbrde 
eine Frist, innerhalb welcher die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen 
Gelegenheit haben, sich zu äussern. 

Artikel 3 

1. Die Unternehrnen und Unternehmensvereinigungen äussern sich schnftlich 
nnerhaIb der gesetzten Frist zu den in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten. 

2. Sie kOnnen in ihren schriftlichen Bemerkungen alles zu ihrer Verteidigung 
Zweckdienliche vortragen. 
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3. Sie kOnnen zurn Nachweis vorgetragener Tatsachen alle zweckdienhichen 
Unterlagen beifugen. Sie kOnnen auch vorschlagen, dass die EFTA-
Uberwachungsbehörde Personen hOrt, die die vorgetragenen Tatsachen bestätigen 
kö n ne n. 

Artlkel 4 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde zieht in ihren Entscheidungen nur die 
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen, an die sich die Entscheidung richtet, Gelegenheit zur 
Ausserung gehabt haben. 

Artlkel 5 

Beantragen Personen oder Personenvereinigungen nach Artikel 26 Absatz 2 - 
des Kapitels VI ihre AnhOrung, so gibt ihnen die EFTA-UberwachungsbehOrde 
Gelegenheit, sich schriftlich innerhaib einer von ihr bestimmten Fnst zu äussern, 
wenn sie ein ausreichendes Interesse glaubhaft machen. 

Artikel 6 

1st die EFTA-UberwachungsbehOrde •der Auffàssung, dass die von ihr 
ermittelten Umstände es nicht rechtfertigen, elner nach Artikel 10 Absatz 2 des 
Kapitels VI erhobenen Beschwerde stattzugeben, so teilt sie'den BeschwerdefUhrern 
die GrUnde hieiiür mit und setzt ihnen eine Frist zur Mitteilung etwaiger schriftlicher 
Bemerkungen. 

Artikel 7 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde gibt Personen, die dies in ihrer schriftlichen 
Ausserung beantragt haben, Gelegenheit zur mündlichen Erlauterung, wenn sie em 
ausreichendes Intéresse glaubhaft machen oder wenn die EFTA-
Uberwachunçjsbehörde elne Geldbusse oder ein Zwangsgeld gegen sie festsetzen 
will. 
2. Die EFTA-UberwachüngsbehOrde kann auch in anderen Fallen Personen 

1egenheit zur mündlichen Ausserung geben. 
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Artikel 8 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde Iädt die anzuhörenden Personen zu dem von 
ihr festgesetzten Termin. 

2. Sie Ubermittelt den zustandigen Behörden der EFTA-Staaten unverzOgiich eine 
Abschritt der Lathing; diese kOnnen einen Beamten zur Teilnahme an der AnhOrung 
bestimmen. Die EFTA-Uberwachungsbehörde Iädt die EG-Kommission em, an der 
Anhorung teilzunehmen. Diese Einladung erstreckt sich auch auf die .EG-
Mitgliedstaaten. 

Artlkel 9 

1. Die AnhOrungen werden von den Personen durchgefuhrt, die die EFTA-
Uberwachungsbehörde damit beauttragt. 

2. Die geladenen Personen erscheinen persOnlich oder werden durch ihre 
gesetzlichen oder satzungsgemassen Vertreter vertreten. Die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen kOnnen sich ferner durch elnen mit ausreichender 
Vollmacht versehenen BevoImächtigten vertreten lassen, der standig im Dienst des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung steht. 

Die von der EFTA-Uberwachungsbehörde angehorten Personen kännen Sich 
von Anwälten oder Beratern, die zum Auftreten vor dem EFTA-Gerichtshof 
zugelassen sind, oder von anderen geeigneten Personen Beistand leisten lassen. 

S 

3. Die Sitzung ist nicht Offentlich. Die Personen werden einzen oder in Anwesenheit 
anderer geladéner Personen gehort. Im Ietzteren Fall 1st den berechtigten Interessen 
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. 

4. Uber die wesentlichen Erklarungen jeder angehOrten Person wird eine 
Niederschrift angefertigt. Die Niederschrift wird verlesen und von der angehOrten 
Person genehmigt. 

Artiket 10 

Die Mitteilungen und Ladungen der EFTA-Ubèrwachungsbehörde werden 
dem Empfanger entweder auf dem Postweg durch Einschreiben mit RUckschein 
Ubermittelt oder gegen Quittung üb9rgeben; Artikel 2 Absatz 2 bleibt vorbehalten. 
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Artikel 11 

1. Bel der Bestimmung der in den Artikeln 2, 5 und 6 genannten Fnsten trägt die 
EFTA-UberwachungsbehOrde dem für die Ausserung erforderlichen Zeitaufwand 
und der Dringlichkeit des Falles Rechnung. Die Frist muss mindestens zwei Wochen 
betragen; sie kann verlangert werden. 

2. bie Fnsten sind unter Ausschluss des Tages zu berechnen, an. dem die Mitteilung 
zugegangen oder Ubergeben worden 1st. 

3. Die schriftlichen Ausserungen müssen vor Ablauf der gesetzten Fnst bei der 
EFTA-Uberwachunçjsbehorde eingehen oder als eingeschriebener Brief zur Post 
gegeben sein. FäHt das Ende der Frist auf einen Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag, so endet die Frist mit Ablauf des folgenden Werktags. Bei der Berechnung 
der Frist sind, wenn es auf den Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Ausserung 
ankommt, die in der Antage 2 des vorliegenden Protokolls genannten Feiertage, 
wenn der Zeitpunkt der Absendung massgebend 1st, die nach dem Recht des 
Aufgabelandes festgesetzten Felertage zu berücksichtigen. 

KAPITEL IX 

BESTIMMUNGEN OBER DIE ANWENDUNG DER ARTIKEL 53 UND 54 DES EWR- 
ABKOMMENS AUF DEN SEEVERKEHR 

• Aufgrund der Aufgliederung des Textes der Verordnung (EWG) Nr. .4056/86 
zwischen Anhang XIV zum EWR-Abkommen (materiefle Bestimmungen) und dem 
vorliegenden Ka.pitel (Verfahrensregeln) ist der angepasste Text des Abschnitts I, 
Artikel 1 bis 9, demjenigeri Rechtsakt zu entnehmen, auf den in Punkt 11 des 
Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 
4056/86). Die EFTA-Uberwachungsbehörde entscheidet in diesen FAllen gemass 
Artikel 56 des EWR-Abkommens, insbesondere Absatz 1 Buchstaben a) und b) 
sowie Absatz 3. 

ABSCHNITI I 

Artikel 1 - 9 (kein Text) 
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ABSCHNUT II 

VERFAHRENSREGELN 

ArtLkeI 10 
Verfahren auf Beschwerde oder von Amts wegen 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde leitet Verfahren zur Absteltung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Verbote der Artikel 53 Absatz I oder 54 des EWR-
Abkommens sowie Verfahren zur Anwendung von Artikel 7 des Rechtsaktes, auf den 
in Punkt 11 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung 
(EWG) Nr. 4056/86), auf Beschwerde oder von Amts wegen em. 

Zur Elniegung einer Beschwerde sind berechtigt: 

a) die EFTA-Staaten; 

b) natürtiche oder juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse 
geltend machen. 

IV 

	 Artikel 11 
Abschluss der Verfahren auf Beschwerde oder von Amts wegen 

1. Steilt die EFTA-UberwachungsbehOrde .eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 53 
Absatz' 1 oder Artikel -54 des EWR-Abkommens lest, so kann sie die beteiligten 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung verpfhchten, die 
festgestetlte Zuwiderhandlung abzustellen. 

• Unbesehadet der sonstigen Bestimmungen des vorliegenden Kapitets und des 
Rechtsaktes, aut den in Punkt 11 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen 
wird (Verordnung (EWG) Nr. 4056/86), kann die EFTA-Uberwachungsbehorde, 
bevor sie elne Entscheidung nach Unterabsatz 1 erlässt, Empfehlungen zur 
Abstellung der Zuwiderhandlungen an die beteiligten Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen richten. - 

2. Absatz 1 gilt auch für Artikel 7 des besagten Rechtsaktes. 

3. Kommt die EFTA-Uberwachungsbehörde zu dem Ergebrfs, dass nach den ihr ,  
bekannten Tatsachen kein Anlass besteht, gegen eine Vereinbarung, einen 
Beschtuss oder eine Verhaltensweise aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 oder Artikel 
54 des EWR-Abkommens oder Artikel 7 des besagten Rechtsaktes einzuschreiten, 
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so weist sie, wenn es sich urn ein Verfahren aufgrund einer Beschwerde handelt, die 
Beschwerde durch Entscheidung als unbegrundet zurUck. 

4. Kommt die EFTA-UberwachungsbehOrde nach einem aufgrund einer Beschwerde 
oder von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu dern Ergebnis, dass eine 
Vereinbarung, ein E3eschluss oder eine aufeinander abgestimmte Verhaltensweise 
die Bedingungen des Artikels 53 Absatz 1 und des Artikels 53 Absatz 3 des EWR-
Abkommens erfüllen, so erlässt sie eine Entscheidung zur Anwendung von Artikel 53 
Absatz 3 des EWRAbkommens. In der Entscheidung wird der Zeitpunkt angégeben, 
zu dem sie wirksarn wird. Dieser Zeitpunkt kann vor dem Tage liegen, an dem die 
Entscheidung ergeht. 

ArtIkeIl2 
Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens-- 

Widerspruchsverfahren 

1. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, weiche für Vereinbarungen, 
Beschlüsse oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen der in Artikel 53 
Absatz 1 des EWR-Abkornmens bezeichneten Art, an denen sie beteiligt sind, Artikel 
53 Absatz 3 des EWR-Abkomrnens in Anspruch nehmen wollen, kOnnen bei der 
EFTA-UberwachungsbehOrde elnen Antrag stellen; Artikel 11 des Protokolls 23 zum 
EWR-Abkommen bleibt vorbehalten. 

2. 1st die EFTA-UberwachungsbehOrde irn Besitz aller Unterlagen und halt sie den 
Antrag für zulassig, so veröffentlicht sie den wesentlichen TO des Antrags - mit der 
Aufforderung an alle betroftenen Dritten sowie an die EFTA-Staaten, der EFTA-
UberwachungsbehOrde innerhaib einer Frist von dreissig Tagen Bemerkungen. 
mitzuteilen - so bald wie mOglich im EWR-Abschnitt des Amtsblattes 'der 
Europäischen Gerneinschaften, sofern hinsichtlich der Vereinbarung, des 
Beschlusses oder der abgestimmten Verhaltensweise nicht bereits ein Verfahren 
aufgrund von Artikel 10 eingeeitet ist. Die VerOtfentlichung muss den berechtigten 
Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse 
Rechnung tragen. 

3. Teilt die !EFTA-Uberwachungsbehörde nicht innerhaib einer Frist von neunzig 
Tagen, beginnend mit dem Tag der Verotfentlichung im EWR-Abschnitt des 
Amtsblattes der Europãischen . Gemeinschaften, den Antragstellern mit, dass 
hinsichtlich der Anwendbarkeit des Artikels 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens 
erhbliche Zweifel bestehen, so gelten die Vereinbarung, der Beschluss oder die 
aLinander abgestirnmte 'Jarhaltensweise in den Grenzen •der' im Antrag 
enthaltener Angaben für die zuruckliegende Zeit und für Iangstens sechs Jahre nach 
dem Tage der Verbffentlichung irn EWR-Abschnitt des Arntsblattes der Europämschen 
Gemeinschatten als von dem Verbot freigestellt. 
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Stefit die EFTA-UberwachungsbehOrde nach Ablauf der Frist von neunzig 
Tagen, jedoch vor Ablaut der Sechsjahresfrist test, dass die Voraussetzungen für die S  
Anwendung von Artike! 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens nicht gegeben sind, so 
erklärt sie das Verbot des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens durch 
Entscheidung für anwendbar. Diese Entscheidung kann mit rückwirkender Kraft 
ergehen, wenn die Beteiligten unrichtige Angaben gemacht haben oder wenn sie die 
Freisteflung von Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens missbrauchen. 

4. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann an die Antragsteller elne Mitteilung nach 
Absatz 3 Unterabsatz 1 des EWR-Abkommens nchten; sie muss dies tun, wenn em 
EFTA-Staat innerhaib von tunfundvierzig Tagen nach der gemass Artikel 15 Absatz 
2 erfolgten Ubermittlung des betreffenden Antrags an diesen EFTA-Staat datum 
ersucht. Dieses Ersuchen muss durch ErNâgungen begründet werden, die sich auf 
die Wettbewerbsregeln des EWR-Abkommens beziehen. 

Stelit die EFTA-UberwachungsbehOrde test, dass die Voraussetzungen des 
Artikels 53 Absätze 1 und 3 des EWR-Abkommens gegeben sind, so erlässt sie die 
Entscheidung zur Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens. In der 
Entscheidung wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem sie wirksam wird. Dieser 
Zeitpunkt kann vor dem Tag der Antragstellung liegen. 

Artikell3 
Geltungsdauer und Widerruf von Entscheldungen zur Anwendung von Artikel 

53 Absatz 3 des EWR-Abkommens 

1. In der gemäss Artikel 11 Absatz. 4 oder Artikel 12 Absatz 4 Unterabsatz 2 
erlassenen Entscheidung zur Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR-
Abkommens ist anzugeben, für weichen Zeitraum sie gilt; dieser Zeitraum beträgt in 
der Regel mindestens sechs Jahre. Die Entscheidung kann mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden. 

2. Die Entscheidung kann erneuert werden, wenn die Voraussetzungen des Artikels 
53 Absatz 3 des EWR-Abkommens weiterhin erfUllt sind. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann die Entscheidung widerrufen oder ändern 
oder den Beteiligten bestimmte Handlungen untersagen, 

a) 	wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Entscheidung 
wesentlichen Punkt geândert haben, 

b 	wenn die Beteiligten einer mit der Entscheidung verbundenen Auflage 
zuwiderhandéln, 
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C) 	wenn cue Entscheidung aut unrichtigen Angaben beruht oder arglistig 
herbeiqefuhrt worden 1st, 

d) 	wenn die Beteiligten die durch die Entscheidung erlangte Freistetlung 
von Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens missbrauchen. 

In den Fallen der Buchstaben b), C) und d) kann die Entscheidung mt 
rUckwirkender Kraft widerrufen werden. 

Artlkel 14 
Zustándigkeit 

Vorbehältlich der NachprOfung der Entscheidung durch den EFTA-Gerichtshof 
gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den einschlägigen 
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 1st die EFTA-Uberwachungsbehörde 
unter. den Voraussetzungen von Artikel 56. des EWR-Abkommens ausschliesslich 
zustandig, - 

- 	Verpflichtungen nach Artikel 7 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 11 
des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird (Verordnung 
(EWG) Nr. 4056/86), aufzueriegen, 

- 	Entscheidungen nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens zu 
eiiassen. 

Die Behärden der EFTA-Staaten behalten die Zuständigkeit zur Entscheidung 
darübér, ob die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 1 oder des Artikeis 54 des 
EWR-Abkomrnens erfUlit sind, solange die EFTA-Uberwachungsbehorde weder em 
Verfabren zur Ausarbeitung einer Entscheidung im Einzelfall eingeleitet noch die in 
Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz I vorgesehene Mitteilung Obersandt hat. 

Artlke$15 
Verbindung mit den BehOrden der EFTA-Staaten 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde iUhrt die in diesem Kapitel vorgesehenen 
Verfahren in enger und. stetiger Verbindung mit den zu.ständigen Behörden der 
EFTA-Sta;aten durch; diese sind berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu 
nehmen 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehärde Obermittelt den zustàndigen Behbrden der 
EFTA-Staaten unverzOghch eine Abschritt der Beschwerden und Anträge sowie der 
wichtigsten SchrittstOcke, die im Rahmen dieser Verfahren béi ihr eingereicht oder 
von ihr Ubermittelt werden. 
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Die EFTA-UberwachungsbehOrde Ubermittelt den zuständigen Behbrden der 
EFTA-Staaten elne Abschritt der Anmeldungen, Beschwerden und Informationen 
Ober die ErOtfnung elnes Verfahrens von Amts wegen, die sie von der EG-
Kommission nach den Artikeln 2 und 10 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen 
erhalten hat. 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde Ubermittelt den zustandigen Behörden der 
EFTA-Staaten eine Abschnft von Dokumenten, die sie von der EG-Kommission nach 
Artikel 7 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen erhatten hat. 

3. Ein Beratender Ausschuss für Wettbewerbsfragen auf dem Gebiet des 
Seeverkehrs ist vor jeder Entscheidung, die ein in Artikel 10 genanntes Verfahren 
abschtiesst, sowie vor Entscheidungen nach Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 2 und 
Artike! 12 Absatz 4 Unterabsatz 2 anzuhören. Der Beratende Ausschuss it ferner 
vor der Unterbreitung von Vorschlagen nach Artiket 26 anzuhören. 

4. Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Beamten zusammen, die auf dem Gebiet 
des Seeverkehrs sowie in Kartell- und Monopolfragen zuständig sind. Jeder EFTA-
Staat bestimmt als seine Vertreter zwei Beamte, die im Fatle der Verhinderung durch 
jeweils eirien anderen Beamten ersetzt werden kännen. 

IV Die EG-Kommission und die EG-Mitg!iedstaaten sind berechtigt, im 
Beratenden Ausschuss anwesend zu sein und Steflungnahmen abzugeben. lhre 
Vertreter haben jedoch kein Stimmrecht. - 

5. Die Anhorung erfotgt in einer gemeinsamen Sitzung, zu der die EFTA-
Uberwachungsbehorde einlädt; diese Sitzung findet frühestens vierzehn Tage nach 
Absendung der Einladung stafl. Der Ein!adung sind eine Darstellung des 
Sachverhalts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein Vorentwurf einer 
Entscheidung für jeden zu behandelnden Fall beizufOgen. 

Im Hinblick auf die in Absatz 4 zweiter Unterabsatz vorgesehene Teilnahme 
erhält die EG-Kommission eine Einladung zu der Sitzung und die entsprechenden 
Informationen gemass Artikel 6 des Protokolls 23 des EWR-Abkommens. 

6. Der Beratende Ausschuss kann seine Steflungnahme abgeben, auch wenn 
Mitglieder des Ausschusses oder ihre Vertreter nicht anwesend sind. Das Ergebnis 
des Anhôrungsverfahrens ist schriftllch niederzulegen und wird dem 
Entscheidungsentwurf beigefugt. Es wird nicht verbffentlicht. 
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Artikel 16 
Auskunftsverlangen 

1. Die EFTA-Oberwachungsbehörde kann zur Erfüllung der ihr in den Artiketn 55 
und 58 des EWR-Abkommens, der Bestimmungen seines Protokofl 23 und in dem 
Anhang XIV zurn EWR-Abkommen oder der Bestimmungen des vorliegenden 
Kapitels Ubertraganen Aufgaben von den Regierungen und den zustãndigen 
Behärden 	der 	EFTA-Staaten 	sowie 	von 	Unternehmen 	und 

Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Auskünfte einhoten. 

2. Richtet die EFTA-Uberwachungsbehörde ein Auskunftsverlangen an em 
Unternehmen ocier an eine Unternehmensvereinigung, so Obermittelt sie der 
zustãndigen Behörde des EFTA-Staats, in dessen Gebiet sich der Sitz des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine 

Abschrif-t dieses Verlangens. 

3. In ihrem Verlangen weist die EFTA-Uberwachungsbehörde auf die 
Rechtsgrundlage und den Zweck des Verlangens sowie auf die in Artikel 19 Absatz 
1 Buchstabe b) für den Fall der Erteilung einer unrichtigen Auskunft vorgesehenen 
Zwangsmassnahmen hin. 

4. Zur Erteilurig der Auskunft sind die Inhaber der Unternehmen oder deren 
Vertreter sowie bei juristischen Personen, Gesellschaften und nicht rechtsfähigen 
Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen 
verpflichtet. 

5. Wird eine von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangte 
Auskunft innerhalb einer von der EFTA-Uberwachungsbehörde festgesetzten Frist 
nicht oder nicht voflständig erteilt, so fordert die EFTA-Uberwachungsbehärde die 
Auskunft durch Entscheidung an. Die Entscheidung bezeichnet die geforderten 
Auskünfte, bestimmt eine angemessene Frist zur Erteilung der Auskünfte und weist 
auf die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b) und in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe 

C) vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem EFTA-

Gerichtshof gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 

36, gegen die Entscheidung Klage zu erheben. 

6. Die EFTA-Uberwachungsbehörde Ubermittelt der zuständigen Behärde des EFTA-
Staats, in dessen Gebiet sich der Sitz des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine Abschrift der Entscheidung. 
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Artlkell7 
NachprUfungen durch Behbrden der EFTA-Staaten 

1. Auf Ersuchen der EFTA-Uberwachungsbehbrde nehmen die zustandigen 
Behörden der EFTA-Staaten NachprOfungen vor, weiche die EFTA-
Ubèrwachungsbehbrde aufgrund von Artikel 18 Absatz 1 für angezeigt halt oder in 
elner Entscheidung nach Artikel 18 Absatz 3 angeordnet hat. Die mit der 
DurchfOhrung der Nachprufungen beauftragten Bediensteten der zuständigen 
Behörderi der EFTA-Staaten üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schnftlichen 
Prüfungsauttrags der zustandigen Behärde desjenigen EFTA-Staats aus, in dessen 
Gebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soil. in dem PrQfungsauftrag sind der 
Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung zu bezeichnen. 

2. Bedienstete der EFTA-Uberwachungsbehärde kbnnen auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehrde oder auf Antrag der zustàndigen Behörde des EFTA-Staats, 
indessen Gebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soil, die Bediensteten 
dieser Behörde bei der Erlüllung ihrer Aufgaben unterstützen. 

ArtlkellB 
NachprUfungsbefugnisse der EFTA-UberwachungsbehOrde 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann zur Erfüiiung der ihr in den Artikeln 55 
und 58 des EWR-Abkommens, in seinem Protokofl 23 und in dem Anhang XIV zum 
EWR-Abkommen oder in den Bestimmungen des vorliegenden Kapiteis 
übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und Uriternehmensvereinigungen alle 
erforderlichen Nachprufungen vornehmen. Zu diesem Zweck verfügen die 
beauftragte n Bediensteten der EFTA..UberwachungsbehOrde Ober folgende 
Befugnisse: 

a) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen zu prOfen, 

b) Abschritten oder AuszOge. aus Büchern und Geschaftsunterlagen 
anzufertigen, 

C) 	mündiiche Erklärungen an Ort und Stelie anzufordern, 

d) 	alle Räumiichkeiten, GrundstOcke und Transportmittel der 
Unternehmen zu betreten. 

2. Die mit der NachprOfung beauftragten Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehörde Oben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
Prüfungsauftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der NachprOfung. 
bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe C) 

vorgesehenen Zwangsmassnahmen für den Fall hingewiesen wird, dass die 
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angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollstandig 
vorgelegt werden. Die EFTA-Uberwachungsbehörde unterrichtet die zuständige 
Behörde des EFTA-Staats, in dessen Gebiet die NachprOfung vorgenommen werden 
soil, rechtzeitig vor der Nachprüfung Ober den Prufungsauftrag und die Person des 
beauftragten Bediensteten. Die EFTA-Uberwachungsbehãrde erteilt auch Vertretern 
der EG-Kommission, die in einer Nachprüfung gemäss Artikel 8 Absatz 4 des 
Protokolls 23 zum EWR-Abkommen teilnehmen, einen soichen PrOfungsauftrag. 

3. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die 
NachprOfungen zu dulden, weiche die EFTA-Uberwachungsbehãrde in einer 
Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und 
den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der NachprOfung 
und weist aur die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe C) und in Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe d) vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem 
EFTA-Gerichtshof gemäss Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 
36, gegen die Entscheidung Kiage zu erheben. 

4. Die EFTA-Uberwachungsbehorde erlässt die in Absatz 3 bezeichneten 
Entscheidungeri nach Anhärung der zuständigen Behörde des EFTA-Staats, in 
dessen Gebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soil. 

5. Bedienstete der zuständigen Behörde des EFTA-Staats, in dessen Gebiet die 
Nachprüfung vorgenommen werden soil, kãnnen auf Antrag dieser Behörde oder 
auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehorde die Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehorde bei der Erfullung ihrer Aufgaben unterstOtzen. 

6. Widersetzt sich ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordnetén 
Nachprufung, so gewährt der betreffende EFTA-Staat den beauftragten 
Bediensteten der EFTA-Uberwachungsbehörde die erforderliche UnterstOtzung, 
damit diese hre Nachprufungen durchführen können. Zu diesem Zweck treffen die 
EFTA-Staaten innerhaib von sechs Monaten nach Inkrafttreten des EWR-
Abkommens die erforderlichen Massnahmen nach Anhörung der EFTA-
Uberwachungsbehörde. 

Artikel 19 
Geldbussen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann gegen Unternehmen und 
Unternehrnensvereinigungen durch Entscheidung Geidbussen in Höhe von 100 bis 
5'000 ECU festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig: 

a) 	bei einer Mitteilung nach Artikel 5 Absatz 5 des Rechtsaktes, auf den 
in Punkt 11 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen verwiesen wird 
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(Verordnung (EWG) Nr. 4056/86), oder in einem Antrag nach Artikel 12 
des vorliegenden Kapitels unrichtige oder irrefUhrende Angaben 
machen, 

	

b) 	eine nach Artiket 16 Absätze 3 oder 5 verlangte Auskunft unrichtig oder 
nicht innerhaib der in einer Entscheidung nach Artikel 16 Absatz 5 
gesetzten Frist erteilen, 

	

C) 	bei Nac1prOfungen nach den Artiketn 17 oder 18 die angeforderten 

	

• 	BOcher oder sonstigen Geschaftsunterlagen nicht vollständig vorlegen 
oder die in einer Entscheidung nach Artikel 18 Absatz 3 angeordnete 
NachprOfung nicht dulden.. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Getdbussen in HOhe von 1'000 bis 
1 ,000'000 ECU oder Uber diesen Betrag hinaus bis zu 10 % des von jedem 
einzetnen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen im Ietzten Geschäftsjahr 
erzielten Umsatzes festsetzen, wenn sie vorsâtzlich oder fahrlassig 

a) gegen Artikel 53 Absatz I oder Artikel 54 des EWR-Abkommens 
verstossen oder elner Verpflichtung nach Artiket 7 des besagten 
Rechtsaktes nicht nachkommen, 

b) einer nach Artikel 5 des besagten Rechtsaktes oder Artikel 13 Absatz 1 
ertéilten Auflage zuwiderhandein. 

Bei der Festsetzung der Hbhe der Getdbusse 1st neben der Schwere des 
Verstosses auch die Dauer der Zuwiderhandlung zu berücksichtigen. 

3. Artiket 15 Absàtze 3 und 4 sind anzuwenden. 

4. Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 und 2 sind nicht strafrechtlicher Art. 

5. Die in Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehene Geldbusse darf nicht für Handlungen 
festgesetzt werden, die nach der bel der EFTA-Uberwachungsbehorde 
vorgenommenen Anmeldung und vor der Entscheidung der EFTA-
UberwàchungsbehOrde Uber die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR-
Abkommens begangen werden, soweit sie in den Grenzen der in der Anmeldung 
dargelegten Tätigkeit tiegen. 

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwenduna, sobald . die EFTA-
Uberwachungsbehorde den betreffenden Unternehmen mitgeteilt hat, dass sie 
aufgrund vonlaufiger Prufung der Autfassung 1st, dass die Voraussetzungen des 
Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens voriegen und eine Anwendung des 
Artikels 53 Absatz 3 desEWR-Abkommens nicht.gerechtfertigt 1st. . 



-84- 

Artikel 20 
Zwangsgelder 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehordd kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Zwangsgelder in HOhe von 50 bis 
1'000 ECU für jeden Tag des Verzugs von dem in der Entscheidung bestimrnten 
Zeitpunkt an festsetzen, urn sie anzuhalten: 

a) eine Zuwiderhandung gegen Artikel 53 Absatz 1 oder Artikel 54 des 
EWR-Abkommens, deren Abstellung sie in einer. Entscheidung nach 
Artikel 11 angeordnet hat, zu unterlassen oder einer nach Artikel 7 des 
Rechtsaktes, auf den in Punkt 11 des Anhangs XIV zurn EWR-
Abkommen verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 4056/86), 
auferiegten Verpflichtung nachzukornrnen, 

b) eine nach Artikel 13 Absatz 3 untersagte Handlung abzustellen, 

c) eine Auskunft vollstandig und richtig zu erteilen, die 	sie in einer 
Ent.scheidung nach Artikel 16 Absatz 5 angefordert hat, 

d) elne NachprUfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 
18 Absatz 3 angeordnet hat. 

2. Sind die Unternehrnen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung 
nachgekomrnen, zu deren Erfütlung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so 
kann die EFTA-UberwachungsbehOrde die endgultige Hähe des Zwangsgeldes auf 
enen Betrag festsetzen, der unter dern Betrag Iiegt, der sich aus der ursprUnglichen 
Entscheidung ergeben würde. 

3. Artikel 15 Absätze 3 und 4 sind anzuwenden. 

Artlkel 21 
NachprUfung durch den EFTA-Gerlchtshof 

Bei Kiagen gegen Entscheidungen der EFTA-UberwachungsbehOrde, in 
denen elne Geldbusse oder ein Zwangsgeld festgesetzt 1st, hat der EFTA-
Gerichtshof gernass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlagigen Bestimrnungen des vorliegenden Abkomrnens unbeschrânkte 
Prufungsbefugnis im Sinne von Artikel 35 des vorliegenden Abkornrnens; er kann die 
fesesetzte Geldbusse oder Jas festgesetzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen 
oder erhbhen. 



- 85 - 

Artlkel 22 
ECU 

Für die Anwendung der Artikel 19 bis 21 1st unter ECUM der von den 
zustàndigen BehOrden der Europàischen Gemeinschaft definierte ECU zu 
verstehen. 

Artlkel 23 
AnhOrung Betelllgter und Dritter 

1. Vor Entscheidungen aufgrund von Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 2, 
Artikel 12 Absatz 4, Artikel 13 Absatz 3 sowie der Artikel 19 und 20 gibt die EFTA-
Uberwachungsbehorde 	den 	beteiligten 	Unternehmen 	und 
Unternehmensvereinigungen Getegenheit, sich zu den von der EFTA-
Uberwachungsbeharde in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten zu àussern. 

2. Soweit die EFTA-Uberwachungsbehörde oder die zustandigen Behbrden der 
EFTA-Staaten es für erforderlich hatteñ, können sie auch andere Personen oder 
Personenvereinigungen 	anhOren. 	Beantragen 	Personen 	oder 
Personenvereinigungen, dass sie angehört werden, so 1st diesem. Antrag 
stattzugeben, wenn sie ein ausreichendes Interesse glaubhaft machen. 

3. Will die EFTA-Uberwachungsbehorde eine Entscheidung nach Artiket 53 Absatz 3 
des EWR-Abkommens erlassen, so veräffentlicht sie den wesentlichen Inhalt der 
betretfenden Vereinbarungen, BeschlUsse oder aufeinander abgestimmten 
Verhattensweisen mit der Aufforderung an alte betroffenen Dritten, der EFTA-
UberwachungsbehOrde innerhaib einer von ihr auf mindestens einen Monat 
festzusetzenden Frist Bemerkungen mitzuteiten; Die Veraffentlichung muss den 
berechtigten lñteressen der Unternehmen an der Wahrung ihrer 
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artlkel 24 
Berufsgehelmnls 

1. Die bei Anwendung von Artikel 17 und 18 des vorliegenden Kapitets oder von 
Artikel 58 des EWR-Abkommens und seines Protokolts 23 erlangten Kenntnisse 
dUrfen nur zu dem mit der Auskunft oder NachprOfung verfolgten Zweck verwertet 
werden; Artikel 9 des Protokotls 23 zurn EWR-Abkommen bleibt vorbehalten. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehörde und die zustandigen BehOrden der EFTA-
Staaten sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten sind verpflichtet, 
Kenntnisse nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung des vorliegenden Protokolls 
oder von Artiket 58 des EWR-Abkommens und seines Protokolts 23 erlangt haben 
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und die ihrem Weser, nach unter das Berufsgeheimnis faflen; die Artikel 23 und 25 
bleiben vorbehalten. Diese Verpflichtung gilt auch für Vertreter der EG-Kommission 
und der EG-Mitgliedstaaten, die im Beratenden Ausschuss nach Artikel 15 Absatz 4 
und an der Anhorung nach Artikel 12 Absatz 2 des Kapitels X teilnehmen. 

3. Die Vorschnften d.er Absätze I und 2 stehen der VerOffentlichung von Ubersichien 
oder Zusammenfassungen, die keine Angaben Ober einzelne Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen enthalten, nicht entgegen. 

Artlkel 25 
VerOffentlichung von Entscheldungen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbeharde verOffentlicht die Entscheidungen, die sie nach 
Artikel Ii, Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 13 
Absatz 3 erlässt. 

2. Die VerOflentlichurig erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen 
Inhalts der Entsctieidung; sie muss den berechtigten Interessen der Unternehmen 
an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artikel 26 
Besondere Bestimmungen 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann den Regierungen der EFTA-Staaten 
gemäss Artikel 49 des vorliegenden Abkommens Vorschiage fiber die für 
Beschwerden nach Artiket 10 und für Antrage nach Artikel 12zu verwendenden 
Eormblàtter sowie für Vorschlage fü! zusätzliche Angaben zu den Formblattern 
unterbreiten. 
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KAPITEL X 

MITrEILUNGSPFLICHTEN, FORM, INHALT UND ANDERE EINZELHErrEN BETREFFEND 
BESCHWERDEN UND ANTRAGE SOWIE DIE ANHORUNG NACH KAPITEL IX 

ABSCHNI1T I 

MITTEILUNGEN, BESCHWERDEN UND ANTRAGE 

Artlkel 1. 
Mittellungen 

1. Von 	den 	Parteien 	angenommene 	SchiedssprUche 	und 
Schlichtungsempfehlungen sind der EFTA-UberwachungsbehOrde rnitzuteilen, wenn 
sie die Beilegung von Streitfäflen betreffen, die sich aus den in Artikel 4 und in 
Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 11 des Anhangs XIV 
zum EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4056/86) verwiesen wird, genannten 
Verhaltensweisen der Konferenzen ergeben. 

2. Die Mitteilungsverpflichtung gilt für alle an einem durch Schiedsspruch oder 
Schlichtungsempfehlung beigelegten Streitfall beteiligten Parteien. 

3. Die Mitteilungen sind als Einschreiben mit Empfangsbestatigung einzureichen 
oder persOnlich gegen Quittung zu überbringen. Sie sind in einer Amtssprache eines 
EFTA-Staates oder der Europäischen Gemeinschaft abzufassen. 

BeigefUgte Urkunden sind im Original oder als beglaubigte Abschriften in der 
Originalsprache einzureichen. Wenn die Originalsprache nicht eine der 
Amtssprachen elnes EFTA-Staates oder der Europäischen Gemeinschaft ist, ist 
eine Ubersetzung in einer dieser Sprachen beizufügen. 

4. Wenn Vertreter von Unternehmen, von Unternehmensvereinigungen oder von 
natürtichen oder rechtlichen Personen diese Mitteilungen unterzeichnen, so ist ihre 
Vertretu ngsbefugnis durch Urkunden nachzuweisen. 

Artlkel 2 
Beschwerden 

1. Beschwerden nach Artikel 10 des Kapitels IX sind schriftlich einzulegen und in 
elner der Amtssprachen elnes EFTA-Staates oder der Europàischen Gemeinschaft 
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abzufassen. Ihre Form, ihr Inhalt und andere Einzetheiten sind dem Ermessen der 
Antragstefler anheimçjestellt. 

2. Beschwerden kOnnen eingelegt werden von: 

a) den EFTA-Staaten, 

b) natürtichen oder juristischen Personen, die ein berechtigtes Interesse 
gettenci machen. 

3. WennVertreter von Unternehmen, von Vereinigungen von Unternehmen oder von 
natürlichen oder juristischen Personen die Beschwerde unterzeichnen, so 1st ihre 
Vertretungsbefugnis durch Urkunden nachzuweisen. 

Arttkel3 
Berechtlgung zur Antragstetlung 

1. Zür Stellung eires Antrags nach Artikel'12 des Kapitels IX istjedes Untemehmen 
berechtigt, das an Vereinbarungen, Beschlüssen oder Verhattensweisen der in 
Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens bezeichneten Art beteiligt ist. Wenn nur 
einzelne der beteiligten Unternehrnen den Antrag steIIen unternchten sie die Obrigen 
beteiligten Untemehmen davon. 

2. Wenn Vertreter von Unternehmen, von Vereinigungen von Unternehmen oder von 
natUrlichen oder juristischen Personen die Antrage nach Artikel 12 des Kapitets IX 
unterzeichnen, so 1st ihre Vertretungsbefugnis durch Urkunden nachzuweisen: 

3. Bel 'gemeinsamen Anträgen 1st ein gemeinsamer Bevollmâchtigter zu bestellen. 

Artlkel 4 
Elnreichung der Antráge 

1. Für Antrage nach Artikel 12 des Kapitets IX sind die einvernehmlich von den 
Regierungen der EFTA-Staaten gemäss Antage 6 oder von der EG-Kommission zu 
diesem Zweck ausgegebenen Formbtätter zu verwenden. 

2. Mehrere beteiligte Unternehmen können für den Antrag ein einziges Formblatt 
verwenden. 

3. Die Antrage müssen die im Formbtatt geforderten Angaben enthatten. 

4. Die Antrëge und ihre Antagen sind bei der EFTA-UberwachungsbehOrde in 
neunfacher Ausfertigung einzureichen. 
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5. Beigefugte Urkunden sind im Original oder in beglaubigten Abschnften 
ei nzu reichen. 

6. Die Antrage sind in einer der Amtssprachen eines EFTA-Staates oder der 
Europäischen Gemeinschaft abzufassen. Urkundeñ sind in der Originaisprache 
einzureichen. Wenn die Onginaisprache nicht eine Amtssprache eines EFTA-Staates 
oder de.r Europaischen Gemeinschaft ist, ist elne Ubersetzung in eine dieser 
Sprachen beizutugen. 

7. Der Antràg wird im Zeitpunkt des Eingangs bei der EFTA-Uberwachungsbehörde 
wirksam; Artikel 11 des Protokotls 23 zum EWR-Abkommen bleibt vorbehalten. 
Jedoch gilt imfalle der Aufgabe zur Post als eingeschriebèner Brief das Datum des 
Poststempels des Aufgabeorts als Zeitpunkt des Eingangs. 

8. FäIlt ein Antrag nach Artiket 12 des Kapitels IX nicht in deren Anwendungsbereich, 
so teilt die EFTA-Uberwachungsbehärde dem Antragsteller unverzuglich mit, dass 
sie beabsichtigt, semen Antrag gemäss den Bestimmungen in anderen derartigen 
Rechtsakten, soweit sie auf den Fall anwendbar sind und auf die in Anhang XIV 
zum EWR-Abkommen verwiesen wird, zu UberprOfen; der Antrag gilt jedoch 
weiterhin als wirksam geworden gemass Absatz 7. Die EFTA-
Uberwachungsbeharde teilt dem Antragsteller die Gründe hierfür mit und setzt ihm 
eine Fnst zur Mitteilung etwaigerschriftlicher Bemerkungen, bevor sie den Antrag 
nach Massgabe der Bestimmungen eines anderen anwendbaren Rechtsaktes 
beu rteilt. 

ABSCHNITT II 

ANHORUNG 

ArtIkeI5 

Bevor die EFTA-Uberwachungsbehörde den Beratenden Ausschuss für 
Wettbewerbsfragen auf dem Gebiet des Seeverkehrs anhört, fUhrt sié die AnhOrung 
nach Artikel 23 Absatz 1 des Kapitels IX durch. 

ArtlkelG 

1. 	Die 	EFTA-UberwachungsbehOrde 	teilt 	den 	Unternehmen 	und 
Unternehmensverei nigungen die in Betracht gezogenen Beschwerdepunkte 
schnftlich mit. Die Mitteilung wird an jedes Unternehmen oder jede 
Unternehmensvereinigung oder an den von ihnen besteilten gemeinsamen 
Bevoll mächtigten gerichtet. 
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2. Wenn die Umstàncie des Einzelfalls es angezeigt erscheinen lassen, kann die 
EFTA-UberwachungsbehOrde die Mitteilung durch Veroffentlichung im EWR-
Abschnitt 	des Arntsblattes der Europäischen Gemeinschatt vornehmen, 
insbesondere werin bei Fehien eines gemeinsamen BevoHmachtigten zahireiche 
Unternehmen zu benachrichtigen sind. Die 6ffenthche Bekanntmachung muss den 
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer 
Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

3. Geldbussen cder Zwangsgelder kOnnen gegen Unternehmen LAnd 
Unternehmensvereiriigungen nur festgesetzt werden, wenn ihnen die 
Beschwerdepunkte in der in Absatz 1 vorgesehenen Form mitgeteilt worden sind. 

4. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte setzt die EFTA-UberwachungsbehOrde 
eine Frist, innerhaib weicher die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen 
Gelegenheit haben, sich zu Aussern. 

Artikel 7 

1. Die Unternehrnen und Unternehmensvereinigungen âussern sich schriftlich 
innerhalb der gesetzten Frist zu den in Betracht gezogenen Beschwerdepunkten. 

2. Sie können in ihren schriftlichen Bemerkungen alles zu ihrer Verteidigung 
Zweckdienhiche vortragen. 
3. Sie kännen zum Nachweis vorgetragener Tatsachen alie zweckdieniichen 
Unterlagen beifugen. Sie können der EFTA-Uberwachungsbehorde die Anhörung 
von Personen vorschlagen, die die vorgetragenen Tatsachen bestàtigen können. 

Artlkel 8 

Die EFTA-UberwachungsbehOrde zieht in ihren. Entscheidungen nur die 
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen, an die sich die Entscheidung richtet, Gelegenheit zur 
Ausserung gehabt haben. 

Artikel 9 

Beantragen Personen oder Personenvereinigungen nach Artikel 23 Absatz 2 
des Kapitels IX ihre Anharung, so gibt ihnen die EFTA-Uberwachungsbehörde 
Gelegenheit, sich schnfthch innerhaib einer von ihr bestimmten Frist zu äussern, 
wean sie ein ausreichendes interesse glaubhaft machen. 
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Artikel 10 

1st die EFTA-Uberwachungsbehorde der Auffassung, dass es die ihr 
bekannten Tatsachen nicht rechtfertigen, einer nach Artikel 10 des Kapitels IX 
erhobenen Beschwerde stattzugeben, so teilt sie den Beschwerdeführern die 
Gründe hierfür mit und setzt ihnen eine Frist zur Mitteilung etwaiger schriftlicher 
Bemerkungen. 

Artikel 11 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde gibt Persônen, die dies in ihrer schriftiichen 
Ausserung beantragt haben, Gelegenheit zur mUndlichen Erlauterung, wenn sie em 
ausreichendes Interesse glaubhaft machen oder wenn die EFTA-
Uberwachungsbehorde eine Geldbusse oder em Zwangsgeld gegen sie festsetzen 
will. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde kann auch in anderen Fallen Personen 
gleichermassen Gelegenheit zur mündlichen Ausserung geben. 

Artikel 12 

1. Die EFTA-Uberwachurigsbehorde lädt die anzuhörenden Personen zu dem von 
ihr festgesetzten Termin. 

2. Sie Ubermittelt den züständigen BehOrden der EFTA-Sthaten unverzOglich eine 
Abschrift der Ladung; diese konnen einen Beamten zur Teilnahme an der AnhOrung 
bestimmen. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde Iädt die EG-Kommission em, an der : 
Anhbrung teiizunehmen. Die Einladung erstreckt sich auch auf die EG-
Mitgliedstaaten. 

Artlkel 13 

1. Die Anhorungen werden von den Personen. durchgefUhrt, die die EFTA-
UberwachungsbehOrde damit beauftragt. 

2. Die geladenen Personen erscheinen persOnlich oder werden durch ihre 
gesetziichen oder satzungsgemässen Vertreter vertreten. Die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen können sich durch einen mit aueichender Volimacht 
versehenen Bevollmächtigten vertreten lassen, der standig im Dienst des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung steht. 
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Die von der EFTA-Uberwachungsbehorde angehOrten Personen kOnnen sich 
von Anwäten oder Beratern, die zum Auftreten vor dem EFTA-Gerichtshof 
zugelassen sind, oder von anderen geeigneten Personen Beistand leisten lassen. 

3. Die Sitzung 1st nicht Ôtfentlich. Die Personen werden einzeln oder in Anwesenheit 
anderer geladener Personen gehbrt. Im Ietzten Fall ist den berechtigten Interessen 
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. 

4. Uber die wesentlichen Erklarungen jeder arigeharten Person. wird eine 
Niederschrift angefertigt. Die Niederschnft wird verlesen und von der angehörten 
Person genehrnigt.. 

Artikel 14 

Die Mitteilungen und Ladungen der EFTA-UberwachungsbehOrde werden 
unbeschadet von Artikel 6 Absatz 2 dem Empfanger entweder auf dem Postweg 
dutch Einschreiben mit Rückschein Ubermittelt oder gegen Quittung Ubergeben. 

Artikel 15 

1. Bei der Bestimmung der in Artikel 4 Absatz 8,in den Artikeln 6, 9 und 10 
genannten Fristen trägt die EFTA-UberwachungsbehOrde dem für die Ausserung 
erforderlichen Zeitaufwand und der DringUchkeit des Falles Rechnung. Die Fnst 
muss mindestens zwei Wochen betragen; sie kann verlängert werden. 

2. Die Fristen sind unter Ausschluss des Tages zu berechnen, an dem die Mitteilung 
zugegangen odor übergeben worden ist. 

3. Die schriftlichen Ausserungen mUssen vor Ablauf. der gesetzten Fnst bei der 
EFTA-Uberwachungsbehörde eingehen oder als eingeschriebener Brief zur Post 
gegeben sein. Fällt das Ende der Fnst auf einen Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag, so endet die Frist mit Ablaut des folgenden Werktags. Bel der Berechnung 
der Frist sind, wenn es auf den Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Ausserung 
ankommt, die in der Anlage 2 zum vorliegenden ProtokoH genannten Felertage, 
wenn der Zeitpunkt der Absendung massgebend 1st, die gesetzlichen Felertage des 
Aufgabelands zu berucksichtigen. 

ArtIkeIl6 
Bczbondere Bestimmungen 

Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann den Regierungen der EFTA-Staaten 
gemass Artikel 49 des vorliegenden Abkommens Vorschlage für Formblätter und 
zusàtzliche Angaben machen. 
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KAPITEL XI 

VERFAHREN ZUR ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN AUF 
LUFTFAHRTUNTERNEHMEN 

Artikel 1 
Anwendungsberelch 

1. Dieses Kapitel regelt die Einzelheiten der Anwendung der Artiket 53 und 54 des 
EWR-Abkommens auf den Luftverkehr. 

2. Dieses Kapitel gilt nur für den internatonaIen Luftverkehr zwischen Flughäfen 
innerhaib des ràumlichen Anwendungsbereichs des EWR-Abkommens. 

ArtIkeI2 
Freistellungen für technlsche Vereinbarungen 

1..Das in Artiket 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens niedergelegte Verbot gilt nicht 
für die in der Antage 7. zu diesem Protokoll aufgeführten Vereinbarungen, 
Beschlüsse und aufeinander abgestimmten Verhattensweisen, sofern sie 
ausscht iesslich tech nische Verbesseru nge n oder technische Zusammenarbeit 
bezwecken oder bewirken. Das betreffende Verzeichnis 1st nicht erschOpfend. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbeharde unterbreitet erforderlichenfalls gemass Artikel 
49 des vorliegenden Abkommens den -fiegierungen der EFTA-Staaten Vorschläge 
für die Anderung des Verzeichnisses in Anlage 7. 

Artlkel 3 
Verfahren auf Beschwerde oder von Amts wegen 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde leitet Verfahren zur Absteflung von 
Zuwiderhandlungen gegen die Verbote der Artikel 53 Absatz 1 oder Artikel 54 des 
EWR-Abkommens aufgrund von Beschwerden oder von Amts wegen em. 

Zur Einlegung einer Beschwerde sind berechtigt: 

a) 	die EFTA-Staaten, 

b) 	Personen und Personenvereinigungen, die ein berechtigtes Interesse 
darlegen. 
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2. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kanri auf Antrag der beteiligten Unternehmen 
oder Unternehmensvereinigungen feststellen, dass nach den ihr bekannten 
Tatsachen für sie kein Anlass besteht, gegen eine Vereinbarung, einen Beschluss 
oder eine abgestimrnte Verhattensweise aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 oder von 
Artikel 54 des EWR-Abkommens einzuschreiten. 

Artlkel 4 
Abschluss der Vertahren autgrund von Beschwerden oder von Amts wegen 

1. SteIlt die EFTA-Uberwachungsbehorde eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 53 
Absatz 1 oder Artikel 54 des EWR-Abkommens test, so kann sie von den beteiligten 
Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung verlangen, die 
testgestellte Zuwiderhandlung abzusteflen. 

Unbeschadet der sonstigen Vorschriften des vorliegenden Kapitels kann die 
EFTA-Uberwachungsbehorde, bevor sie eine Entscheidung nach Unterabsatz 1 
eriässt, Empfehlungen zur Abstellung der Zuwiderhandlung an die beteiligten 
Unternehmen oder Untemehmensvereinigungen nchten. 

2. Kommt die EFTA-Uberwachungsbehörde zu dern Ergebnis, dass nach den ihr 
bekannten Tatsachen kein Anlass besteht, gegén eine Vereinbarung, einen 
Beschluss oder fine abgestimmte Verhaltensweise aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 
oder Artikel 54 des EWR-Abkomrnens eirizuschreiten, so weist sie, wenn essich urn 
ein Verfahren aufgrund einer Beschwerde handelt, die Beschwerde durch 
Entscheidung als unbegründet zurUck. 

3. Kornmt die EFTA-UberwachungsbehOrde nach einern autgrund elner Beschwerde 
oder einem von Amts wegen eingeleiteten Verlahrén zu dem Ergebnis, dass eine 
Vereinbarung, 49in Beschluss oder elne abgestirnmte Verhaltensweise die 
Voraussetzungen des Artikels 53 AbsAtze I und 3 des EWR-Abkommens ertUllen, 
so erlässt sie eine Entscheidung nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkornmens. In 
der Entscheidung wird der Zeitpunkt angegeben, zu dern sie wirksam wird. Dieser 
Zeitpunkt kann vor dern Tag liegen, an dern die Entscheidung ergeht. 

Artikel 4a 
ElnstweHlge Massnahmen gegen wettbewerbsbeschränkende Praktlken 

1. Unbeschadet der Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 kann die EFTA-
Uorwachungthehbrde - in Fallen in denen ihr eindeutige Bewese vorliegen, dass 
bestimrnte Praktiken gegen Artikel 53 oder Artikel 54 des EWR-Abkommens 
verstossen und darauf abzielen oder hinauslaufen, den Fortbestand eines 
Flugdienstes iinmittelbar zu bedrohen, und in denen die Anwendung der normalen 
Vertahren nicht ausreichen würde, den betreffenden Flugdienst oder die betreffende 
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Fluggesellschaft zu schützen - durch Entscheidungen einstweilige Massnahmen 
treflen, urn zu gewährleisten, dass diese Praktiken nicht oder nicht mehr angewandt 
werden, und alle zweckdierilichen Weisungen zur Verhinderung derartiger Praktiken 
erteilen, bis eine Entscheidung nach Artikel 4 Absatz 1 ergeht. 
2. Elne Entscheidung nach Absatz 1 gilt hbchstens sechs Monate. Artikel 8 Absatz 5 
tindet keine Anwendung. 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde dart ihre ursprOngliche Entscheiduflg mit 
oder ohne Anderungen urn höchstens drel Monate verlangem. In diesem Fall findet 
Artiket 8 Absatz 5 Anwendung. 

Artlkel5 
Anwendung von Artlkel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens - 

Widerspruchsverfahren 

1. Unternehrnen und Unternehrnensvereinigungen, weiche für Vereinbarungen, 
Beschlüsse oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen der in Artikel 53 
Absatz 1 des EWR-Abkornrnens bezeichneten Art, an denen sie beteiligt sind, Artikel 
53 Absatz 3 des EWR-Abkornrnens in Anspruch nehmen wollen, stelten bei der 
EFTA-UberwachungsbehOrde einen entsprechenden Antrag. 

2. 1st die EFTA-Uberwachungsbehorde im Besitz alter Unterlagen und halt sie den 
Antrag für zulässig, so verätfentlicht sie den wesentlichen Tell des Antrags mit der 
Aufforderung an alle betroffenen Dritten und die EFTA-Staaten, ihrinnerhalb einer 
Frist von dreissig Tagen Bemerkungen mitzuteilen, so bald wie moglich im EWR-
Abschnitt des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaft, sofern hinsichtlich der 
Vereinbarung, des Beschlusses oder der abgestimmten Verhaltensweise nicht 
bereits .6in Veiiahreri aufgrund von Artikel 3 eingeleitet 1st.Die VerOffentlichung 
muss den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer 
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

3. Teilt die EFTA-Uberwachungsbehbrde nicht innerhaib einer Fnst von neunzig 
Tagen, beginnend mit dem Tag der Veroffentlichung im EWR-Abschnitt des 
Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaft, den Antragstellern mit, dass 
hinsichtlich der Anwendbarkeit des Artikels 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens 
erhebliche Zweifel bestehen, so gelten die Vereinbarung, der Beschluss oder die 
abgestimmte Verhaltensweise in den Grenzen der im . Antrag enthaltenen Angaben 
für die zurUckliegende Zeit und für längstens sechs Jahre nach dem Tag der 
VerOffentlichung im EWR-Abschnitt des Amtsblattes der Europaischen Gerneinschaft 
ais von dern Verbot freigesteilt. 

Steilt die EFTA-Uberwachungsbehörde• nach Ablauf der Frist von neunzig 
Tagen, jedoch vor Ablauf der Sechsjahresfrist fest, dass .die Voraussetzungen für die 
Anwendung des Artikels 53. Absatz 3 des EWR-Abkommens nicht gegeben sind, so 
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erklärt sie das Verbot des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens durch 
Entscheidung für arwendbar. Diese Entscheidung kann mit rückwirkender Kraft 
ergehen, wenn die Beteiligten unrichtige Angaben gemacht haben, eine Freistellung 
von Artiket 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens missbrauchen oder gegen Artikel 54 
des EWR-Abkommens ye rstossen haben. 

4. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann an die Antragsteller eine Mitteilung nach 
Absatz 3 Unterabsatz 1 richten; sie muss dies tun, wenn ein EFTA-Staat innerhaib 
von fUnfundvierzig Tagen nach der gemass Artikel 8 Absatz 2 erfolgenden 
Ubermittlung des Antrags an dieseri EFTA-Staat darum ersucht. Dieses Ersuchen 
muss durch Erwagungen begrundet werden, die sich auf die Wettbewerbsregeln des 
EWR-Abkommens beziehen. 

Stelit die EF'TA-UberwachungsbehOrde test, dass die Voraussetzungen des 
Artikels 53 Absätze 1 und 3 des EWR-Abkommens gegeberi sind, so erlässt sie elne 
Entscheidung nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens. In der Entscheidung 
wird der Zeitpunkt angegeben, zu dem sie wirksam wird. Dieser Zeitpunkt kann vor 
dem Tag der Antragstellung liegen. 

Artikel6 
GUltigkeitsdauor und Widerruf von Entscheldungen nach Artike! 53 Absatz 3 

des EWR-Abkommens 

1. In der gemAss Artikel 4 oder Artikel 5 des vorliegenden Kapitels erlassenen 
Entscheidung nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens 1st anzugeben, für 
weichen Zeitraurn sie gilt; dieser Zeitraum betragt in der Regel mindestens sechs 
Jahre. Die Entscheidung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. 

2. Die Entscheiclung kann erneuert werden, wenn die Voraussetzungen des Artikels 
53 Absatz 3 des EWR-Abkommens weiterhin erfüllt sind. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann die Entscheidung widerrufen oder ändem 
oder den Beteiligten bestimmte Handlungen untersagen, 

a) wenn sich die tatsächlichen Verhàltnisse in elnem für die Entscheidung 
wesentlichen Punkt geändert haben; oder 

b) wenn die Beteiligten einer mit der Entscheidung verbundenen Auflage 
zuwiderhandein; oder 

C) 	wenn die Entscheidung auf unrichtigen Angaben beruht oder argllstig 
herbeigefuhrt worden 1st; oder 
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d) 	wenn die Beteiligten die durch die Entscheidung erlangte Freisteltung 
nach Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens missbrauchen. 

In den Fallen der Buchstaben b), C) und d) kann die Entscheidung mit 
rückwirkender Kratt widerrufen werden. 

Artlkel 7 
Zusthndlgkelt 

Vorbehältlich der Nachprufung der Entscheidung dutch den EFTA-Gerichtshof 
gemäss Artiket 108 Absatz 2 des EWR-Abkornmens und den einschlâgigen 
Besti mmungen des vorliegenden Abkommens 1st die EFTA-Uberwachungsbehörde 
unter den Voraussetzungen des Artikels 56 des EWR-Abkommens ausschliesslich 
zustandig, Entscheidungen nach Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens zu 
erlassen. 

Die Behörden der EFTA-Staaten behalten die Zuständigkeit zur Entscheidung 
darUber, ob die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 1 oder des Artikels 54 des 
EWR-Abkommens erfüllt sind, solange die EFTA-UberwachungsbehOrde weder em 
Verfahren zum Erlass einer Entscheidung im Einzelfall eingeleitet noch die in Artikel 
5 Absatz 3 Unterabsatz 1 des vorliegenden Kapitels vorgesehene Mitteilung 
Ubersandt hat. 

ArtlkeI8 
Verbindung mit den BehOrden der EFTA-Staaten 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde führt die in dieser Verordnung vorgésehenen 
Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den zuständigen BehOrden der 
EFTA-Staaten dutch; diese sind berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu 
nehmen. 
2. Die EFTA-Oberwachungsbehörde Ubermittelt den zuständigen Behörden der 
EFTA-Staaten unverzuglich eine Abschrift der Beschwerden und Antrage sowie der 
wichtigsten Schriftstücke, die im Rahmen dieser Verfahren bel ihr eingereicht oder 
von ihr Obermittett werden. 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde Obermittelt den zuständigén Behörden der 
EFTA-Staaten eine Abschrift der Anmeldungen, Beschwerden und Informationen, 
die sie bel der Eroffnung eines Verfahrens von Amtes wegen von der EG-
Kommission nach den Artikeln 2 und 10 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen 
erhalten hat. 
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Die EFTA-Uberwachungsbehbrde Ubermittelt den zustandigen BehOrden der 
EFTA-Staaten eine Abschnft von Dokumenten, die sie von der EG-Kommission nach 
Artikel 7 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen erhalten hat. 

3. Ein Beratender Ausschuss für Wettbewerbsfragen auf dem Gebiet des 
Luftverkehrs 1st vor jeder Entscheidung, die ein in Artiket 3 genanntes Verfahren 
abschliesst, sowie var Entscheidungen nach Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2, nach 
Artikel 5 Absatz 4 tjnterabsatz 2 Oder nach Artikel 6 anzuhOren. Der Beratende 
Ausschuss 1st fern3r vor der Unterbreitung von Vorschlâgen nach Artiket 19 
anzuhOren; 
4. Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Beamten zusammen, die auf dem Gebiet 
des Luftverkehrs sowie in Karteti- und Monopolfragen zuständig sind. Jeder EFTA-
Staat bestimmt als seine Vertreter zwei Beamte, die im Fatle der Verhinderung dutch 
jeweils einen anderen Beamten ersetzt werden können. 

Die EG-Kommission und die EG-Mitgliedstaaten sind berechtigt, im 
Beratenden Ausschuss anwesend zu sein und sich zu äussern. Die Vertreter haben 
jedoch kein Stimmrecht: 

5. Die AnhOrung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, zu der die EFTA-
Uberwachungsbehorde eintàdt; diese Sitzung findet frOhestens vierzehn Tage nach 
Absendung der Elniadung statt. Der Einladung sind für jeden zu behandeinden Fall 
eine Darstellung des Sachverhalts unter Angabe der wichtigsten SchriftstOcke sowie 
ein Vorentwurf der Entscheidung beizufQgen. 

• 	Im Hinblick auf die in Absatz 4 Unterabsatz 2 vorgesehene Teilnahme erhãlt 
die 	EG-Kommission eine Einladung zur Sitzung un die entsprèchenden 
lnformationen gemäss Artiket 6 des Protokolls'23 zum EWR-Abkommen. 

6. Der Beratende Ausschuss kann seine Stetlungnahme abgeben, auch wenn 
Mitglieder des Ausschusses oder itire Vertreter nicht anwesend sind. Ein Bencht 	I 
Uber das Ergebnis des AnhOrungsverfahrens Wird dem Entscheidungsentwurf 
beigefugt. Er wird nicht verötfentlicht. 

Artlket 9 
Auskunttsverlangen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann zur Erfullung der ihr durch die Artikel 55 
und 58. des EWR-Abkómmens, dutch Protokofl 23 und Anhang XIV zum EWR-
Abkommen ocler durch das vorliegende Kapitel Ubertragenen Aufgaben von den 
Regierungen und den zuständigen Behärden der EFTA-Staaten sowie von 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen afle erforderlichen AuskUnfte 
.einhoten. . . . . 
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2. Richtet die EFTA-Uberwachungsbehärde ein Auskunftsverlangen an em 
Unternehmen oder an elne Unternehmensvereinigung, so Ubermittelt sie der 
zuständigen Behörde des EFTA-Staats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Hauptsitz 
des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine 
Abschrift dieses Verlangens. 

3. In ihrem Verlangen weist die EFTA-Uberwachungsbehörde auf die 

Rechtsgrundlage und den Zweck des Verlangens sowie auf die in Artikel 12 Absatz 
1 Buchstabe b) für den Fall der Erteilung einer unrichtigen Auskunft vorgesehenen 
Zwangsmassnahmen hin. 

4. Zur Erteilung der Auskunft sind die Inhaber der Unternehmen oder deren 
Vertreter, bei juristischen Personen, Geseilschaften und nicht rechtsfähigen 
Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen 
verpflichtet. 

5. Wird eine von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangte 
Auskunft innerhalb einer von der EFTA-Uberwachungsbehorde festgesetzten Frist 
nicht oder nicht votlständig erteilt, so fordert die EFTA-Uberwachungsbehörde die 
Auskunft dutch Entscheidung an. Die Entscheidung bezeichnet die geforderten 
AuskOnfte, bestirnmt eine angemessene Frist zur Erteilung der AuskOnfte und weist 
auf die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) 
vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem EFTA-
Gerichtshof gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 
36, gegen die Entscheidung Kiage zu erheben. 

6. Die EFTA-Uberwachungsbehorde übermitteit der zuständigen BehOrde des EFTA-
Staats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Hauptsitz des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine Abschrift der Entscheidung. 

Artikel 10 
NachprUfung durch Behörden der EFTA-Staaten 

1. Auf Ersuchen der EFTA-Uberwachungsbehôrde nehmen die zustãndigen 
Behörden der EFTA-Staaten NachprOfungen vor, weiche die EFTA-
Uberwachungsbehärde aufgrund von Artiket 11 Absatz 1 für angezeigt halt oder in 
einer Entscheidung nach Artikel 11 Absatz 3 angeord net hat. Die mit der 
DurchfOhrung der NachprOfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen 
Behãrden der EFTA-Staaten Oben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
Prüfungsauftrags der zuständigen Behärde desjenigen EFTA-Staats aus, in dessen 
Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soil. In dem PrOfungsauftrag 

sind der Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung zu bezeichnen. 
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2. Bedienstete der EFTA-Uberwachungsbehörde kbnnen auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehorde oder auf Antrag der zuständigen BehOrde des EFTA-Staats, 
in dessen Hoheitsg(..,biet die Nachprüfung vorgenommen werden soil, die 
Bediensteten der zustandigen Behörde bel der Erfüllung ihrer Aufgaben 
unterstützen. 

Artikeill 
NachprUfungsbefugnlsse der EFTA.Uberwachungsbehôrde 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann zur Erfüllung der ihr dutch die Artikel 55 
und 58 des EWR-Abkommens, durch Protokoll 23 und Anhang XIV zum EWR-
Abkommen oder durch das vorliegende Abkommen ubertragenen Aufgaben bei 
Unternehmen Und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen NachprUfungen 
vornehmen. Zu diesem Zweck sind die beàuftragten. Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehärde befugt: 

a) die Bücher und sonstigen Geschaftsunterlagen zu prufen; 

b) Abschnften oder AuszOge aus Büchern und Geschaftsunterlagen 
anzufertigen; 

C) 	mündliche Erklarungen an Ort und Stelie anzufordem; 

d) 	alle Ràumlichkeiten, GrundstUcke und Transportmittel, die 
Untemehmen oder Unternehmensvereinigungen benutzen, zu betreten. 

2. Die beauftragten Bediensteten . der EFTA-UberwachungsbehOrde Uben ihre 
Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Prüfungsauftrags aus, in dem. der . 
Gegenstand und der Zweck der NachprOfung bezeichnet sind und in dem auf die in 
Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe C) vorges'ehenen Zwangsmassnahmen für den Fall 
hingewiesen w(i rd, dass die angeforderten BOcher . oder sonstigen 
Geschaftsunterlagen nicht vollstandig . vorgelegt werden. 0 Die EFTA-
Uberwachungsbehôrde untemchtet die zustàndige BehOrde des EFTA-Staats, in 
dessen Hoheitsgebiet die NachprOfung vorgenommen werden soil, rechtzeitig vor 
der NachprUfung Ober den Prufungsauftrag und die Person des beauftragten 
Bediensteten. Die EFTA-UberwachungsbehOrde steilt einen soichen PrQfungsauttrag 
auch an Vertreter der EG-Kommission aus, die gemass Artikel 8 Absatz 4 des. 
Protokolls 23 zum EWR-Abkommen an der NachprQfung teiinehmen. . 

3. unternehmen und Unernehmensvereinigungen sind verpflichtet, die 
Nachprufungen zu dulden, weiche die EFTA-Uberwachungsbehörde in einer 
Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und 
den Zweck der NachprOfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der NachprUfung 
und weist auf die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe C) und Artikel 13 Absatz 1 
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Buchstabe d) vorgesehenen Zwangsmassnahmen sowie auf das Recht hin, vor dem 
EFTA-Gerichtshof gegen die Entscheidung Kiage zu erheben. 

4. Die EFTA-UberwachungsbehOrde erlAsst die in Absatz 3 bezeichneten 
Entscheidungen nach Anhorung der zustândigen BehOrde des EFTA-Staats, in 
dessen Hoheitsgebiet die Nachprufung vorgenommen werden sofl. 

5. Bedienstete der zuständigen Behörde des EFTA-Staats, in dessen Hoheitsgebiet 
die NachprOfung vorgenommen werden soil, können auf Antrag dieser BehOrde oder 
auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehorde die Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehorde bei der Erfuflung ihrer Aufgaben unterstutzen. 

--p 

6. Widersetzt sich ein Unternehmen elner aufgrund dieses Artikeis angeordneten 
NachprOfung, so gewährt der betreffende EFTA-Staat den beauftragten 
Bediensteten der EFTA-UberwachungsbehOrde die erforderliche UnterstUtzung, 
damit diese ihre Nachprufungen durchführen kOnnen. Zu diesem Zweck treffen die 
EFTA-Staaten innerhaib von sechs Monaten nach lnkrafttreten des EWR-
Abkommens 	die erforderlichen Massnahmen nach AnhOrung aer EFTA- 
Uberwachu ngsbehOrde. 

Artlkel 12 
Geidbussen 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in Höhe von 100 bis 
5'000 ECU festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahriassig 

a) in einem Antrag nach Artikel 3 Absatz 2oder Artikei 5 unrichtige oder 
entstellte Angaben machen; oder 

b) elne nach Artiket 9 Absätze 3 óder 5 verlangte Auskunft unnchtig oder 
nicht innerhaib der in elner Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 5 
festgesetzten Frist erteilen; oder 

C) 	bel NachprOfungen nach Artikel 10 oder Artiket 11 die angeforderten 
Bücher oder sonstigen Geschaftsunterlagen nicht voiiständig vorlegen 
oder die in einer Entscheidung aufgrund von Artikel 11 Absatz 3 
angeordnete Nachprfung nicht dulden. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann gegen Unternehrnen und 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in Höhe von 1000 bis 
1'000'000 ECU oder über diesen Betrag hinaus bis zu 10 % des von den einzelnen 
an der Zuwiderhandiung beteiligten Unternehmen im Ietzten Geschäftsjahr erzielten 
Umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätziich oder fahriàssig 
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a) gegen Artikel 53 Absatz 1 oder Artikel 54 des EWR-Abkommens 
verstossen; oder 

b) einer nach Artik& 6 Absatz 1 dieses Kapitels erteilten Auflage 
zuwiderhandein. 

Bei der Festsetzung der HOhe der Geldbusse ist neben der Schwere des 
Verstosses auch die Dauer der Zuwiderhandlung zu berUcksichtigen. 

3. Artikel8 findet Arwendung. 

4. Die Entscheidungen aufgrund der Absâtze 1 und 2 sind nicht strafrechtlicher Art. 

5. Die in Absatz 2 IBuchstabe a) vorgesehene Getdbusse dan nicht für Handlungen 
festgesetzt werden, die nach der bel der EFTA-Uberwachungsbehörde 
vorgenommenen Anmeldung und von der Entscheidung der EFTA-
Uberwachungsbehorde Uber die Anwendung von Artikel 53 Absatz 3 des EWR-
Abkommens begangen werden, soweit sie in den Grenzen der in der Anmeldung 
dargelegten Tätigkeit liegen. 

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, sobald die EFTA-
Uberwachungsbehörde den betreffenden Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen rnitgeteilt hat, dass sie aufgrund voràufiger PrOfung 
der Auffassung ist, dass die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-
Abkommens vorliegen und elne Anwendung des Artikels 53 Absatz 3 des EWR-
Abkornmens nicht gerechtfertigt 1st. 

• 	 ArtIkeIl3 
Zwangsgelder 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann gegen Unternehmen und 
Unternehrnensvereinigungen durch Entscheidung Zwangsgelder in HOhe von 50 bis 
1'000 ECU für jeden Tag des Verzuges von dern in den Entscheidung bestimmten 
Zeitpunkt an festsetzten, urn sie anzuhalten, 

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 53 Absatz 1 oder Antikel 54 des 
EWR-Abkommens zu untertassen, deren Abstellung in elner 
Entscheidung nach Antikel 4 angeordnet wórden ist, 

b) eine nach Artikel 6 Absatz 3 untersagte HandIuig zu unterlassen, 

C) 	eine Auskunft vollständig und nchtig zu erteilen, die in einer 
Entscheidung nach Artike! 9 Absatz 5 angefordert worden ist, 
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d) eine Nachprufung zu dulden, die in einer Entscheidung nach Artikel 11 
Absatz 3 arigeordnet worden isL 

e) durch Entscheidung gemass Artikel 4 a vorgeschnebene Massnahmen 
anzuwenden. 

2. Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung 
nachgekommen, zu deren Erfüllung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so 
kann die EFTA-UberwachungsbehOrde die endgultige HOhe des Zwangsgeldes auf 
einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag Iiegt, der sich aus der ursprUnglichen 
Entscheidung ergeben würde. 

3. Artikel 8 findet Anwendung 

Artikel 14 
NachprUfung durch den EFTA-Gerlchtshof 

Bei Kiagen gegen Entscheidungen der EFTA-Uberwachungsbehörde, in 
denen eine Geldbusse oder em •Zwangsgeld festgesetzt 1st, hat der EFTA-
Genchtshof gemäss Artiket 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlagigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens unbeschränkte 
PrOfungsbefugnis der Entscheidung im Sinne von Artiket 35 des vorliegenden 
Abkommens; er kann die festgesetzte Getdbusse oder das festgesetzte Zwangsgeld 
aufheben, herabsetzen oder erhOhen. 

a 

Artiket 15 
ECU 

Für die Anwendung der Artikel 12 bis 14 1st unter ECUa,  der von den 
zuständigen Behbrden der Europaischen Gemeinschaft definierte ECU zu 
verstehe n. 

ArtikeIl6 
AnhOrung Betelligter und Dritter 

1. Vor einer ZurOckweisung der Feststeflung nach Artiket 3 Absatz 2 oder vor 
Entscheidungen aufgrund von Artikel 4,von Artikel 4a,von Artikel 5 Absatz 3 
Uriterabsatz 2, von Artiket 5 Absatz 4, von Artiket 6 Absatz 3 sowie der. Artikeln 12 
und 13 gibt die EFTA-Uberwachungsbehorde den betefligten Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den Beschwerdepunkten zu 
äussern, die von der EFTA-Uberwachungsbehörde in Betracht gezogen werden oder 
in Betracht gezogen worden sind. 
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2. Wenn die EFTAUberwachungsbehOrde oder die zuständigen Behörden der 
EFTA-Staaten es fOr erforderlich halten, kOnnen sie auch andere Personen oder 
Personenvereinigungen 	anhOren. 	Beantragen 	Personen 	oder 
Personenvereinigungen gehOrt zu werden, so ist diesem Antrag stattzugeben, wenn 
sie ein ausreichendes Interesse glaubhaft machen. 

3. Will die EFTA-UbEPrwachungsbehOrde elne Entscheidung nach Artikel 53 Absatz 3 
des EWR-Abkommens erlassen, so veröffentlicht sie im EWR-Abschnitt des 
Amtsblattes der Europàischen Gemeinschaft den wesentlichen Inhalt der 
betreffenden Vereinbarungen, Beschlüsse oder aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen mit dér Aufforderung an aVe betroffenen Dritten, ihr innerhaib 
einer von ihr auf mindestens einen Monat festzusetzenden Frist Bemerkungen 
mitzuteilen. Die Veröffentlichung muss den berechtigten Interessen der 
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artlkell7 
Berufsgeheimnis 

1. Die bei der Anwendung der Artikel 9 bis 11 des vorliegenden Kapitels oder des 
Artikels 58 des EWR-Abkommens und seines Protokolls 23 ertangten Kenntnisse 
dürfen nur zu dem mit der Auskunft oder Nachprufung verfolgten Zweck verwértet 
werden; Artikel 9 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen bleibt vorbehalten. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehärde und die zustandigen BehOrden der EFTA-
Staaten sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten sind verpflichtet, 
Kenntnisse nicht preiszugeben, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis 
fallen und die sie bei Anwendung des vorliegenden Kapitels oder des Artikels 58 des 
EWR-Abkommens und seines Protokolls 23 erlangt haben; die Artikel 16 und 18 
bleiben vorbehalten. Diese Verpflichtung gilt auch für die Vertreter der EG-
Kommission und cler EG-Mitgliedstaaten, die im Beratenden Auschuss nach Artikel 8 
Absatz 4 und in der AnhOrung nach Artikel 11 Absatz 2 des Kapitels XII tell nehmen. 

3. Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 stehen der Veroffentlichung von Obersichten 
oder Zusammenlassungen, die keine Angaben Ober einze!ne Unternehmen und 
Unternehmensverei nigungen enthalten, nicht entgegen. 

Artlkel 18 
Veroffentlichung von Entscheldungen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde verbffêntlicht die Entscheidungen, die sie naäh 
Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 5 Absatz 4 
sowie Artikel 6 Absatz 3 erlAsst. 
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2. Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen 
Inhalts der Entscheidung; sie muss den berechtigten Interessen der Unternehmen 
an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artlkel 19 
Besondere Bestimmungen 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gemäss Artikel 49 des vorliegenden 
Abkommens den Regierungen der EFTA-Staaten Vorschlage für die bei 
Beschwerden nach Artikel 3 und Antragen nach Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 5 zu 
verwendenden Formblâtter sowie VorschlAge für zusâtzliche Angaben zu den 
Formblättern unterbreiten. 

KAPITEL XII 

FORM, INHALT UND WEITERE EINZELHEITEN FÜR BESCHwERDEN UND ANTRAGE SOWIE 
FÜR DIE ANHORUNG, WELCHE IN KAPITEL XI FESTGELEGT SIND, DAS DIE VERFAHREN 

ZUR ANWENDUNG DER WETrBEWERBSREGELN AUF LUFTFAHRTUNTERNEHMEN 
ENThALT 

ABSCHNITT I 

BESCHWERDEN UND ANTRAGE 

Artikel 1 
Beschwerden 

1. Beschwerden nach Artikel 3 Absatz 1 des Kapiteis XI sind schriftlich einzulegen 
und in elner der Amtssprachen eines EFTA-Staates oder der Europäischen 
Gemeinschaft abzufassen. Ihre Form, ihr inhalt und andere Einzelheiten sind dem 
Ermessen der Antragsteller anheimgestellt. 

2. Beschwerden kOnnen eingelegt werden von: 

a) 	den EFTA-Staaten 



b) 	natüriichen oder juristischen Persdnen, die ein berechtigtes Interesse 
geltend machen. 

3. Wenn Vertreter von Unternehmen, von Vereinigungen von Unternehmen oder von 
natOrhchen oder juristischen Personen die Beschwerde unterzeichnen, so 1st ihre 
Vertretungsbefugnis durch Urkunden nachzuweisen. 

ArtikeI2 
Bérechtigung zur Antragstellung 

1. Zur Stellung eines Antrags nach Artiket 3 Absatz 2 und Artikel 5 des Kapitels Xl ist 
jedes Unternehmen berechtigt, das an Vereinbarungen, BeschlUssen oder 
Verhaltensweisen der in den Artikeln 53 Absatz 1 und 54 des EWR-Abkommens 
bezeichneten Art beteiligt ist. Wenn nur einzelne der beteiligten Unternehmen den 
Antrag steflen, unterrichten sie die übrigen beteiligten Unternehmen davon. 

2. Wenn Vertreter von Unternehmen, von Vereinigungen von Unternehmen oder von 
natOrlichen oder juristischen Personen die Antrage nach Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 5 des Kapitels XI unterzeichnen, so 1st ihre Vertretungsbefugnis dutch 
Urkunden nachzuweisen. 

3. Bei gemeinsamen Antragen ist ein gemeinsamer Bevollmächtigter zu besteflen. 

Artikel 3 
Einrelchung der Anträge 

1. Für Antrage nach Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 5 des Kapitels Xl sind die 
einvernehmlich von den Regierungen der EFTA-Staaten in Ubereinstimmung mit 
Anlage 8 oder von der EG-Kommission ausgegebenen Formblàtter zu verwenden. 

2. Mehrere beteiligte Unternehmen können für den Antrag ein einziges Formblatt 
verwenden. 

3. Die Anträge müssen die im Formblatt geforderten Angaben enthalten. 

4. Die Antrage und ihre Anlagen sind bel der EFTA-Uberwachungsbehorde in 
neunfacher Auslertigung einzureichen. 

S. Beig&ugte Urkunden sind im Original oder in beglaubigten Abschriften 
einzureichen. 

6. Die Antrâge sind in einer der Amtssprachen eines EFTA-Staates oder der 
Europaischen Gemeinschaft abzufassen. Urkunden sind in der Originalsprache 
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einzureichen. Wenn die Originalsprache nicht eine der Amtssprachen eines EFTA-
Staates oder der Europaischen Gemeinschaft 1st, 1st eine Ubersetzung in, einer 
dieser Sprachen beizufügen. 

7. Der Antrag wird im Zeitpunkt des Eingangs bei der EFTA-Uberwachungsbehörde 
wirksam; Artikel 11 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen bleibt vorbehalten. 
Jedoch gilt im Falle der Aufgabe zur Post als eingeschriebener Brief das Datum des 
Poststempels des Aufgabeorts als Zeitpunkt des Eingangs. 

8. FäIlt ein Antrag nach Artiket 3 Absatz 2 und Artikel 5 des Kapitels Xl nicht in den 
Anwendungsbereich des vorliegenden Kapitels, so teilt die EFrA-
Uberwachungsbehbrde dem Antragsteller unverzuglich mit, dass sie beabsichtigt, 
semen Antrag gemass den Bestimmungen in anderen derartigen Rechtsakten, 
soweit sie auf den Fall anwendbar sind, und auf die in Anhang XIV des EWR 
Abkommens verwiesen wird, zu überprUfen; der Antrag gilt jedoch weiterhin als 
wirksam geworden gemass Absatz 7. Die EFTA-Uberwachungsbehärde teilt dem 
Antragsteller die Gründe hierfür mit und setzt ihm eine Frist zu Mitteilung etwaiger 
schriftlicher Bemerkungen, bevorsie den Antrag nach Massgabe der Bestimmungen 
eines anderen anwendbaren Rechtsaktes beurteilt. 

ABSCHNITT II 

ANHORUNG 

Artikel 4 

Bevor die EFTA-Uberwachurigsbehorde den Beratenden Ausschuss für 
Wettbewe rbsf rage n auf dem Gebiet des Luftverkehrs anhort, führt sie die Anhörung 
nach Artikel 16 Absatz I des Kapitels Xl dutch. 

Artikel 5 

1. Die 	EFTA-UberwachungsbehOrde 	teilt 	den 	Unternehmen 	und 
U nternehmensverei nigungen die in Betracht gezogenen Beschwerdepunkte 
schriftlich mit. Die Mitteilung wird an jedes Unternehmen oder jede 
Unternehmensvereinigung oder an den von ihnen besteliten gemeinsamen 
Bevoil machtigten gerichtet. 

2. Wenn die Umstànde des Einzelfalls es angezeigt erscheinen lassen, kann die 
EFTA-Uberwachungsbehörde die Mitteilung durch Veroffentlichung im EWR-
Abschnitt des Amtsblattes der Europaischen Gemeinschaft vornehmen, 
insbesondere wenn bei Fehien eines gemeinsamen Bevoilmàchtigten zahlreiche 
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Unternehmen zu beriachrichtigen sind. Die Offentliche BekanntmaChUflg muss den 
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer 
Geschaftsgeheim nisse Rechnung tragen. 

3. Geldbussen oder Zwangsgelder können gegen Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen nur festgesetzt werden, wenn ihnen die 
Beschwerdepunkte in der in Absatz 1 vorgesehenen Form mitgeteilt worden sind. 

4. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte seizt die EFTA-UberwaChuflgSbehorde 
eine Fnst, innerhaib weicher die Unternehmen und UnternehmensvereifligUflgen 
Gelegenheit haben, sich zu ãussem. 

Artikel 6 

1. Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen äussern sich schnftlich 
innerhaib der gesetzten Fnst zu den in Betracht gezogenen Beschwerdepunktefl. 

2. Sie kännen in ihren schriftlichen Bemerkungen alles zu ihrer Verteidigung 
Zweckdienliche vortragen. 

3. Sie können zum Nachweis vorgetragener Tatsachen alle zweckdienlichen 
Unterlagen beifügen. Sie kOnnen der EFTA-UberwachungsbehOrde die Anhorung 
von Petsonen vorschlagen, die die vorgetragenen Tatsachen bestatigen kOnnen. 

Artikel 7 

Die EFTA-Uberwachungsbeharde zieht in ihren Entscheidungen nur die 
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen, an die sich die Entscheidung richtet, Gelegenheit zur 
Ausserung gehabt haben. 

Artikel 8 

Beantragen Personen oder Personenvereinigungefl nach Artikel 16 Absatz 2 
des Kapitels XI ihre AnhOrung, so gibt ihnen die EFTA-Uberwachungsbehörde 
Gelegenheit, sich schrittlich innerhaib einer von ihr bestimmten Frist zu ãussern, 
wenn sie ein ausreichendes Interesse glaubhaft machen. 

Artlkel 9 

1st die EFTA-UberwachungsbehOrde der Auflassung, dass es die ihr 
bekannten Tatsachen nicht rechtfertigen, einer nach Artikel 3 Absatz 1 des Kapitels 
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Xl erhobenen Beschwerde stattzugeben, so teilt sie den BeschwerdefOhrern die 
GrOnde hierfür mit und setzt ihnen eine Frist zur Mitteilung etwaiger schriftlicher 
Bemerkungen 

ArtIkel 10 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde gibt Personen, die dies in ihrer schriftlichen 
Ausserung beantragt haben, Gelegenheit zur mündlichen Erlauterung, wenn sie em 
ausreichendes Interesse glaubhaft machen oder wenn die EFTA-
Uberwachungsbeharde eine Geldbusse oder ein Zwangsgeld gegen sie testsetzen 
will. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann auch in anderen Fallen Personen 
gleichermassen Gelegenheit zur mündlichen Ausserung geben. 

Artlkel 11 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde lädt die anzuhörenden Personen zu dem von 
ihr festgesetzten Termin. 

2. Sie übermittelt den zuständigen Behörden der EFTA-Staaten unverzüglich eine 
Abschrift der Ladung; diese knnen elnen Beamten zur Teilnahme an der Anhorung 
bestimmen. Die EFTA-UberwachungsbehOrde lädt die EG-Kommission em, an der 
AnhOrung teilzunehmen. Die Einladung erstreckt sich auch auf die EG-
Mitgliedstaaten. 

Artikel 12 

1. Die Anharungen werderi von den Personen durchgefuhrt, die die EFTA-
Uberwachu ngsbehärde damit beauftragt. 

2. Die geladenen Personen erscheinen persônlich oder werden dutch ihre 
gesetzlichen oder satzungsgemässen Vertreter vertreten. Die Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen kbnnen sich dutch elnen mit ausreichender Vollmácht 
versehenen Bevollmächtigten vertreten lassen, der ständig im Dienst des 
Unternehmens oder der Untemehmensvereinigung steht. 

Die von der EFTA-Uberwachungsbehärde angehorten Personen kOnnen sich 
von Anwalten oder Beratern, die zum Auftreten vor dem EFTA-Gerichtshof 
zugelassen sind, oder von anderen geeigneten Personen Beistand leisten lassen. 
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3. Die Sitzung 1st nicht Offentlich. Die Personen werden einzeln oder in Anwesenheit 
anderer geladener Personen gehOrt. Im letzteren Fall ist den berechtigten Interessen 
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. 

4. Uber die wesentlichen Erklarungen jeder angehorten Person wird eine 
Niederschrift angeferLigt. Die Niéderschnft wird verlesen und von der angehOrten 
Person genehmigt. 

Artlkel 13 

Die Mitteilungen und Ladungen der EFTA-UberwachungsbehOrde werden 
unbeschádet von Artikel 5 Absatz 2 dem Empfänger entweder auf dem Postweg 
durch Einschreiben mit Ruckschein übermittelt oder gegen Quittung Obergeben. 

Artlkel 14 

1. Bel der Bestimmung der im Artikel 3 Absatz 8 oder in den Artikeln 5, 8 und 9 
genannten Fristen tragt die EFTA-Uberwachungsbehôrde dem für die Ausserung 
erforderlichen Zeitaufwand und der .  Dringlichkeit des Falles Rechnung. Die Frist 
muss mindestens zwei Wochen betragen; sie kann verlängert werden. 

2. Die Fristen sind unter Ausschluss des Tages zu berechnen, an dem die Mitteilung 
zugegangen oder Obergeben worden 1st. 

3. Die schriftlichen Ausserungen müssen vor Ablauf der gesetzten Frist bei der 
EFTA-Uberwachunç;sbehörde eingehen oder als eingeschriebener Brief zur Post 
gegeben sein. Fällt das Ende der Fnst àuf einen Sonntag oder gesetzlichen 
Felertag, so endet die Frist mit Ablauf des folgenden Werktags. Bei der Berechnung 
der Frist sind, wenn es auf den Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen 
Ausserungen anko'mmt, die in der Anlage 2 zum vortiegenden .Protokoll genannten 
Felertage, wenn der Zeitpunkt der Absendung massgebend ist, die gesetzlichen 
Feiertage des Aufgabelands zu berUcksichtigen. 

Artikel 15 
Besondere Bestimmungen. 

Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gemass Artikel 49 des vorliegenden 
Abkommens den IRegierungen der EFTA-Staaten Vorschläge für Formblàtter und für 
zusätziiche Angaben unterbreiten. 
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TElL Ill: KONTROLLE VON UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSEN 

KAPITEL XIII 

BESTIMMUNGEN U BER DIE KONTROLLE VON UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSEN 

Aufgrund der Aufgliederung des Textes der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 
zwischen Anhang XIV zum EWR-Abkommen (materielle Bestimmungen) und dem 
vorliegenden Kapitel (Verfahrensregeln) ist der angepasste Text der Artikel 1 bis 5 
in dem Rechtsakt enthalten, auf den in Punkt I des Anhangs XIV zum EWA-
Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird. Die EFTA-
Uberwachungsbeharde führt die Kontrolle Uber UnternehmenszusammenschlUsse in 
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 58 des EWR-Abkommens, 
insesondere Absatz 2 Buchstahe b), durch. 

Artikel I bis 5 (Kein Text) 

Artlkel 6 
PrUfung der Anmeldung und Elnieltung des Verfahrens 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde beginnt unmittelbar nach dem Eingang der 
Anmeldung mit deren Prufung gemäss den Bestimmungen des Artikels 58 Absätze 1 
und 2 Buchstabe b) des EWR-Abkommens. 

a) Gelangt sie zu dem Schiuss, dass der angemeldete Zusammenschluss 
nicht unter den Rechtsakt, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum 
EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen Wird taut, 
so steilt sie dies durch Entscheidung test. 

b) Steilt sie test, dass der angemeldete Zusammenschtuss zwar unter den 
besagten Rechtsakt taUt, jedoch keinen Anlass zu ernsthaften 
Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem EWR-Abkommen 
gibt, so trifft sie die Entscheidung, keine Einwànde zu erheben und 
erklärt den Zusammenschluss mit dern Funktionieren des EWR-
Abkommens für vereinbar. 

C) 	Steilt sie hingegen test, dass der angemeldete Zusammenschluss unter 
den besagten Rechtsakt taUt und Anlass zu ernsthatten Bedenken 
hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Funktionieren des EWR-
Abkommens gibt, so trifft sie die Entscheidung, das Verfahren zu 
e rOffnen. 
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2. Die EFTA-Uberwachungsbehörde teilt ihre Entscheidung den beteiligten 
Unternehmen und den zustandigen Behörden der EFTA-Staaten unverzugiich mit. 

ArtIkeI7 
Aufschub des Volizugs von ZusammenschlUssen 

1. Zur Anwendung des Absatzes 2 dieses Artikeis dart ein Zusarnrnenschluss im 
Sinne des Artikels 1 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zurn 
EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwieserT wird, weder vor der .  
Anmeldung noch wàhrend der auf die Anmeldung foigenden drel Wochen vollzogen 
werden. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann nach vorläufiger PrUfung der Anmeldung, 
die innerhaib der in Absatz 1 genannten Frist erfolgt, von Amts wegen beschliessen, 
dass der Volizug des Zusammenschlusses bis zum Erlass einer endgUltigen 
Entschliessung ganz oder teilweise ausgesetzt bleibt, sofern sie dies für ertorderlich 
halt, urn die voile Wirksamkeit jeder späteren Entscheidung nach Artikel 8 Absãtze 3 
und 4 zu gewahrleisten, oder andere Massnahmen zu diesem Zweck treffen. 

3. Die Absätze 1 und 2 stehen der Verwirklichung eines Offentlichen Ubernahme-
oder Tauschangebots nicht entgegen, das nach Artikel 4 Absatz 1 des besagten 
Rechtsaktes bef der EFTA-Uberwachungsbeharde angemeldet worden ist, sofern 
der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht ausübt oder nur 
zur Erhaltung des vollen Wertes seiner Investition und aufgrund einer von der EFrA-
Uberwachungsbehorde nach Absatz 4 erteilten Bet reiung ausübt. 

4. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann auf Antrag Befreiungen von den in den 
Absätzen 1, 2 und 3 bezeichneten Pflichten erteilen, urn schweren Schaden von 
elnem oder rnehreren an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen oder von 
Dritten abzuwend(?n. Die Befreiung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden, urn die Voraussetzungen für wirksamen Wettbewerb zu sichern. Sie kann 
jederzeit, auch vor der Anmeldung oder nach Abschluss des Rechtsgeschafts, 
beantragt und erteilt werden. 

5. Die Wirksamkeit eines unter Missachtung der Absàtze I und 2 abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfts 1st von der nach Mike! 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder nach Artikel 8 
Absatz 2 oder Absatz 3 eriassenen Entscheidung oder von der mit Eintritt der in 
Artikel 10 Absatz 6 vorgesehenen Vermutung abhängig. 

Dieser Artikel berOhrt jedoch nicht die .Wirksamkeit von Rechtsgeschaften 
QberWertpapiere, einschliesslich soicher, die in aridere Wertpapiere konvertierbar 
sind, wenn diese Wertpapiere zum Handel auf elnem Markt zugelassen sind, der von 
staatlich anerkannten Stellen reglementiert oder Oberwacht wird, regelmâssig 
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stattfindet und der bffentlichkeit unmittelbar oder mittelbar zuganglich 1st, es sei 
denn, dass die Kaufer oder die Verkäufer wissen oder wissen müssen, dass das 
betreffende Rechtsgeschäft unter Missachtung des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 
abgeschlossen wird. 

ArtikeIB 
Entscheidungsbefug nisse der EFTA-UberwachungsbehOrde 

1. Jedes nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C) eingeeitete Verfahren wird 
unbeschadet jes Artikels 9 durch eine Entscheidung nach den Absätzen 2 bis 5 
abgeschlossen. 

2. StelIt die EFTA-UberwachungsbehOrde fest, dass ein angerneldeter 
Zusammenschluss gegebenenfalls nach entsprechenden Anderungen durch die 
beteiligten Unternehmen den Voraussetzungen des Artikels 2 Absatz 2 des 
Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWRdAbkômmen 
(Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, entspricht, so erklàrt sie den 
Zusammenschluss durch Entscheidung für vereinbar mit dem Funktionieren des 
EWR-Abkommens. 	 S  

Sie kann diese Entscheidung mit Bedingungen und Auflagen verbinden, urn 
siche rzustellen, dass die betel Iigten Unternehmen den Verpflichtungen 
nachkommen, die sie gegenuber der EFTA-Uberwachungsbehärde hinsichtlich der 
Anderung des ursprO nglichen Zusammenschlussvorhabens eingegangen sind. Die 
Entscheidung, mit der der Zusammenschluss für vereinbar erklärt wird, erstreckt sich 
auch auf die mit seiner Durchfuhrung unmittelbar verbundenen und für sie 
notwendigen Einschrankungen. 

3. Steut die EFTA-Uberwachungsbehbrde test, dass ein Zusammenschluss dem 
Knterium des Artikels 2 Absatz 3 des besagten Rechtsaktes entspricht, so erlclärt sie 
den Zusammenschluss durch Entscheidung für mit dem Fünktionieren des EWR-
Abkommens nicht vereinbar. 

4. 1st der Zusammenschluss bereits vollzogen, so kann die EFTA-
UberwachungsbehOrde in einer Entscheidung nach Absatz 3 oder in einer 
gesonderten Entscheidung die Trennung der erworbenen oder zusammengefassten 
Unternehmen oder Vermögenswerte, die Beendigung der gemeinsamen Kontrolle 
oder andere Massnahmen anordnen, die geeignet sind, wirksamen Wettbewerb 
wiederherzustellen. 	 * 

5. Die EFTA-Uberwachungsbéhörde kann Entscheidungen nach Absatz 2 
widerrufen: 	. 
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a) wenn die Vereinbarkeitserklarung auf unrichtigen Angaben beruht, die 
von einern der beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, oder wenn 
sie arglistig herbeigeführt worden 1st; oder 

b) wenn de beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung 
vorgesehenen Auflage zuwiderhandein. 

6. In den in Absatz 5 genannten Fallen kann die EFTA-UberwachungsbehOrde eine 
Entscheidung nach Absatz 3 treften, ohné an die in Artikel 10 Absatz 3 genannte 
Frist gebunden zu sein. 

Artikel9 
Verweisung an die zustândigen BehOrden der EFTA-Staaten 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann elnen angemeldeten Zusammenschluss 
durch Entscheidung unter den folgenden Voraussetzungen an die zuständige 
Behörde des betreffenden EFTA-Staats verweisen; sie unterrichtet de beteitigten 
Unternehmen und die zuständigen BehOrden der Obrigen EFTA-Staaten 
unverzUgl ich von dieser Entscheidung. 

2. Ein EFTA-Staat kann der EFTA-UberwachungsbehOrde binnen drei Wochen nach 
Erhalt der Abschrift der Anmeldung mittéllen, dass ein Zusammenschluss eine 
beherrschende Stetlung zu begrunden oder zu verstärken droht, durch die 
wirksamer Wettbewerb auf elnem Markt in diesem EFTA-Staat, der alle Merkmale 
eines gesonderten Marktes aufweist, erheblich behindert wOrde, unabhängig davon, 
ob dieser einen wesentlichen Tell des Hoheitsgebiets der EFTA-Staaten ausmacht 
oder nicht; die EETA-Uberwachungsbehorde unterrichtet die beteiligten 
Unternehmen von dieser Mitteilung. 

3. 1st die EFTA-UberwachungsbehOrde der Auffassung, dass unter BerQcksichtigung 
des Marktes der betretfenden Waren oder Dienstleistungen und des ràumlichen 
Referenzmarktes irn Sinne des Absatzes 7 ein soicher gesonderter Markt und elne 
soiche Get ahr bestehen, 

a) so behandelt sie entweder selbst den Fall, urn auf dern betreffenden 
Markt 	wirksamen 	Wettbewerb 	aufrechtzuerhalten 	oder 
wiederherzustellen; oder 

b) verweist sie den Fai an die zustandige BehOrde des betreffenden 
EFTA-Staats, darnit die Wettbewerbsvorschriaen dieses Staates 
angewendet werden. 
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1st die EFTA-Uberwachungsbeharde dagegen der Auftassung, dass em 
soicher gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht bestehen, so stelit sie dies 
durch Entscheidung test, die sie an den betreffenden EFTA-Staat nchtet. 

4. Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverweisung nach Absatz 3 
ergeht 

a) entweder und in der Regel innerhaib der in Artikel 10 Absatz 1 
Unterabsatz 2 genannten Fnst von sechs Wochen, falls die EFTA-
Uberwachungsbeharde das Verfahren aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b) nicht eingeleitet hat; oder 

b) spätestens innerhaib einer Frist von drei Monaten nach der Anmeldung 
des Zusammenschlusses, wenn die EFTA-UberwachungsbehOrde das 
Verfahren nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C) eingeleitet, aber keine 
vorbereitenden Schntte zum Erlass der nach Artikel 8 Absatz 2 
Unterabsatz 2 oder nach Artikel 8 Absatz 3 oder 4 erfordeichen 
Massnahmen unternommen hat, urn wirksamen Wettbewerb auf dern 
betroffenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustetlen. 

5. Hat die EFTA-UberwachungsbehOrde trotz Erinnerung durch den betreffenden. 
EFTA-Staat innerhatb der in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten Dreimonatsfnst 
weder eine Entscheidung gemäss Absatz 3 Ober die Verweisung oder 
Nichtverweisung erlassen •rioch die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten 
vorbereitenden Schritte unternommen, so gilt die unwiderlegbare Vermutung, dass 
sie den Fall nach Absatz 3 Buchstabe b) an den betreffenden EFTA-Staat verwiesen 
hat. 

6: Die VerOffentlichung der Berichte oder die Bekanntmachung der 
SchlUssfolgerungen aus der Untersuchung Ober den Zusammenschluss durch die 
zustãndigen Behörden des bétreffenden EFTA-Staats erfolgt spätestens vier Monate 
nach der Verweisung durch die EFTA-UberwachungsbehOrde. 

7. Der räumliche Referenzmarkt besteht aus einem Gebiet, auf dem die betroffenen 
Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen 
auftreten und in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind, und 
das sich von den benachbarteri Gebieten unterscheidet; dies trifft insbesondere 
dann zu, wenn die in ihm herrschenden Wettbewerbsbedingungen sich von denen in 
den letztgenannten Gebieten deutlich' unterscheiden. Bei dieser Beurteilung 1st 
besonders auf die Art und die Eigenschaften der betreffénden Waren oder 
Dienstleistungen abzustellen, ferner auf das Vorhandensein von Zugangsschranken, 
auf Verbrauchergewohnheiten sowie auf das Bestehen erheblicher Unterschiede bel 
den Marktanteilen der Unternehmen oder nennenswerte Preisunterschiede zwischen 
dem betreffenden Gebiet und den benachbarten Gebieten. 
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8. In Anwendung clieses Artikels kann der betreftende EFTA-Staat nur die 
Massnahmen ergreifen, die zur Aufrechterhaltung oder .  Wiederherstellung 
wirksamen Wettbewerbs auf dem bètreflenden Marict unbedingt erforderlich sind. 

9. Zwecks Anwendurig seiner innerstaatlichen Wettbewerbsvorschnften Icann jeder 
EFTA-Staat aufgrund der einschlägigen Vorschnften des EWR-Abkommens beim 
EFTA-Genchtshof gemäss Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlàgigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens Kiage erheben und 
insbesondere die Anwendung des Artikets 41 des vorliegenden Abkommens 
beantragen. 

10. Der vorliegende Artikel wird spâtestens zum Ende des Jahres 1993 einer 
Uberprufung unterzogen. 

ArtIkellO 
Fristen für die Elnieltung des Verfahrens und für Entscheidungen 

1. Die Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 ergehen innerhaib elner Frist von 
hôchstens elnem MDnat. Die Frist beginnt mit dem Tag, der auf den Tag des 
Eingangs der Anmeldung folgt, oder, wenn die bei der Anmeldung zu erteilenden 
Auskünfte unvollstndig sind, mit dem Tag, der auf den Tag des Eingangs der 
vollstandigen Auskünfte folgt. Die Frist beträgt sechs Wochen, wenn der EFTA-
Uberwachungsbéhörde eine Mitteilung eines EFTA-Staats gemäss Artikel 9 Absatz 2 
zugeht. 

2. Entscheidungen nach Artikel 8 Absatz 2 Uber angerneldete ZusammenschlUsse 
sind zu eassen, scbald oftenkundig ist, dass die ernsthaften Bedenken im Sinne 
des Artikels 6 Absalz 1 Buchstabe C) insbesondere infolge von Anderungen durch 
die beteiligten Unterriehmen ausgerAumt sind, spatestens jedoch innerhaib dér nach 
Absatz 3 festgesetzten Fnst. 

3. Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 6 müssen die in Artikel 8 Absatz 3 
bezeichneten Entscheidungen Ober angemeldete ZusammenschlUsse innerhaib 
einer Fnst von hOchstens vier Monaten nach der Einleitung des Verfahrens erlassen 
werden. 
4. Die in Absatz 3 genannte Frist wird ausnahmsweise gehemmt, wenn die EFTA-
Uberwachungsbehrde durch UmstAnde, die von einem an dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, gezwungen war, elne Auskunft im Wege 
der Enccheidung nach Artikel 11  anzufordern oder elne Nachprufung durch 
Entheidung nach Artikel 13 anzuordnen. 

5. Wird eine nach diesem Kapitel erlassene Entscheidung der EFTA-
Uberwachungsbehorde durch Urteil des EFTA-Gerichtshofs ganz oder teilweise für 
nichtig erklàrt, so beginnen die in dieser Verordnung festgelegten Fristen mit dem 
Tage der Verkündung des Urteils von neuem. 
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6. Hat die EFTA-Uberwachungsbehorde innerhaib der in .Absatz I und in Absatz 3 
dieses Artikels genannten Fristen keine Entscheidung nach Artikel 6 Absatz I 
Buchstabe b) oder C) oder nach Artikel 8 Absâtze 2 oder 3 ertassen, so gilt der 
Zusarnmenschluss unbeschadet des Artikels 9 ats mit dem Funktionieren des EWR-
Abkommens vereinbar erklärt. 

Artlkel'll 
Auskunttsverlangen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann zur Ertüllung der ihr mit Artikel 57 oder 58 
des EWR-Abkommens, mit Protokoll 24 und Anhang XIV zum EWR-Abkommen oder 
mit den Bestimmungen des vorliegenden Kapitels Obertragenen Aufgaben von den 
Regierungen und den zustandigen BehOrden der EFTA-Staaten, von den in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b) des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum 
EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nt. 4064/89) verwiesen wird, bezeichneten 
Personeri sowie den Unternehmen und Unternehmensvereinigungen afle 
erforderlichen Auskünfte einholen. 

2. Richtet die EFTA-UberwachungsbehOrde sin Auskunftsverlangen an eine Person, 
an sin Unternehmen oder an eine Unternehmensvereiriigung, so Obermittelt sie der 
zuständigen Behörde des EFTA-Staats, in dessen Gebiet sich der Wohnsitz der 
Person oder der Sitz des Unternehmens bzw. der Unternehmensvereinigung 
befindet, gleichzeitig eine Kopie davon. 

3. In ihrem Auskunttsverlangen weist die EFTA-Uberwachungsbehorde auf die 
Rechtsgrundlagen und den Zweck des Auskunftsveriangens sowie auf die in Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe C) für den Fall der Erteilung einer .unrichtigen Auskuntt 
vorgesehenen Sanklionen hin. 

4. Zur Erteilung der erforderlichen AuskOnfte sind bei Unternehmen die Inhaber oder 
deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesellschaften und nicht rechtsfähigen 
Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen 
verpflichtet. 

5. Wird eine von Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen 
verlangte Auskunft innerhalb einer von der EFTA-Oberwachungsbehorde 
festgesetzten Frist nicht oder nicht vollstàndig erteilt, so fordert .die EFTA-
Uberwachungsbehärde die Auskunft durch Entscheidung an. Die Entscheidung 
bezeichnet die geforderten AuskOntte, bestimmt eine angemessene Frist zur 
Erteilung der AuskOnfte und weist auf die in Artikel 14, Absatz 1 Buchstabe C) und 
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Sanktionen sowie auf das Recht hin, 
beim EFTA-Gerichtshof gemàss Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und 
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den einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere 

Artikel 36, Klage gegen die Entscheidung zu erheben. 

6. Die EFTA-Uberwachungsbehärde Obermittelt der zustãndigen Behörde des EFTA-
Staats, in dessen Gebiet sich der Wohnsitz der Person oder der Sitz des 

Unternehmens ode,' der Unternehmensvereinigung befindet, gleichzeitig eine Kopie 

der Entscheidung. 

Artikel 12 
Nachprüfungen durch Behörden der EFTA-Staaten 

1.. Auf Ersuchen der EFTA-Uberwachungsbehörde nehmen die zustandigen 
Behörden der EFTA-Staaten diejenigen NachprOfungen vor, die die EFTA-
Uberwachungsbehärde aufgrund des Artikels 13 Absatz 1 für erforderlich halt oder 
die sie in einer Entscheidung nach Artikel 13 Absatz 3 angeordnet hat. Die mit der 
DurchfOhrung der NachprOfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen 
Behärden der EFTA-Staaten Uben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
Prüfungsauftrags der zuständigen Behörde desjenigen EFTA-Staats aus, in dessen 
Gebiet die Nachprüfung stattfinden soil. In dem PrOfungsauftrag sind Gegenstand 

und Zweck der Nachprüfung zu bezeichnen. 

2. Bedienstete der EFTA-Uberwachungsbehörde können auf Antrag der EFTA-
Uberwachungsbehörde oder auf Antrag der zuständigen Behãrde des EFTA-Staats, 
in dessen Gebiet die NachprOfung stattfindet, die Bediensteten dieser Behörde bei 
der Erfullung ihrer Autgaben unterstützen. 

Artikel 13 

Nachprüfungsbefugnisse der EFTA-Oberwachungsbehorde 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann zur ErfOilung der ihr mit Artikel 57 oder 

58 des EWR-Abkommens, mit Protokoil 24 und Anhang XIV zum EWR-Abkommen 
oder mit den Betimmungen des vorliegenden Kapitels Ubertragenen Aufgaben bei 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen NachprOfungen 

vornehmen. 

Zu diesern Zweck verfOgen die beauftragten Bediensteten der EFTA-

Oberwachungsbehärde Ober die nachstehenden Befugnisse: 

a) Sie lk6nnen die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen prüfen; 

b) sie kännen Kopien von oder AuszOge aus BOchern und 

Geschaftsunterlagen anfertigen oder anfordern; 

C) 	sie kãnnen mOndliche Erklarungen an Ort und Stelle anfordern; 
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d) 	sie können afle Räumlichkeiten, GrundstOcke und Transportmittel der 

Unternehmen betreten. 

2. Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehörde Uben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
PrOfungsauftrags aus, in dem Gegenstand und Zweck der NachprOfung bezeichnet 
sind und in dem auf die in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) vorgesehenen 
Sanktionen für den Fail hingewiesen wird, dass die angeforderten BUcher oder 
sonstigen Geschaftsunteriagen nicht voilstãndig vorgeiegt werden. Die EFTA-
Oberwachungsbeharde unterrichtet die zuständige Behãrde des EFTA-Staats, in 
dessen Gebiet die NachprOfung stattfindet, rechtzeitig vor der Nachprüfung in 
schriftlicher Form Uber PrQfungsauftrag und Person der beauftragten Bediensteten. 
Die EFTA-Uberwachungsbehörde steilt einen soichen Prufungsauftrag auch für 

Vertreter der EG-Kommission aus, die gemass Artikei 8 Absatz 5 des Protokolls 
24 zum EWR-Abkommen an der NachprOfung teilnehmen. 

3. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die von der 
EFTA-Uberwachungsbehärde mit Entscheidung angeordnete NachprOfung zu 
dulden. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der 
NachprOfung, bestimmt den Zeitpunkt ihres Beginns und weist auf die in Artikei 14 
Absatz 1 Buchstabe d) und in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehenen 
Sanktionen sowie auf das Recht hin, beim EFTA-Gerichtshof gemass Artikel 108 
Absatz 2 des EWR-Abkommens und den einschlägigen Bestimmungen des 
vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 36, Klage gegen die Entscheidung 
zu erheben. 

4. Die EFTA-Uberwachungsbehörde unterrichtet die zuständige Behärde des EFTA-
Staats, in dessen Gebiet die NachprOfung vorgenommen werden soil, rechtzeitig in 
schriftlicher Form Ober ihre Absicht, eine Entscheidung nach Absatz 3 zu erlassen. 
Sie trifft ihre Entscheidung nach Anhörung dieser Behörde. 

5. Bedienstete der zuständigen Behärde des EFTA-Staats, in dessen Gebiet die 
Nachprüfung vorgenommen werden soil, können auf Antrag dieser Behärde oder 
auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehorde die Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbehorde bei der Erf011ung ihrer Aufgaben unterstützen. 

6. Widersetzt sich ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung einer 
aufgrund dieses Artikels angeordneten NachprOfung, so gewährt der betreffende 
EFTA-Staat den beauftragten Bediensteten der EFTA-Oberwachungsbehãrde die 
erforderiiche UnterstOtzung bei der Durchführung ihrer NachprOfungen. Zu diesem 
Zweck treffen die EFTA-Staaten innerhaib von sechs Monaten nach lnkrafttreten 
des EWR-Abkommens und nach Anhärung der EFTA-Uberwachungsbehärde die 

erforderlichen Massnahmen. 
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Artikel 14 
Geldbussen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
b) des Rechtsaktes eiuf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen 
(Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, genannte Personen, Unternehmen 
oder Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbussen in Hbhe von 
1'000 bis 50'000 ECU festsetzen, wenn sie vorsâtzlich oder fahrlässig 

a) die Anmeldung elnes Zusammenschlusses nach Artikel 4 des besagten 
Rechtsakles unterlassen, 

-p 
b) in einer Anmeldung nach Artikel 4 des besagten Rechtsaktes unrichtige 

oder entstellte Angaben machen, 

c) eine nach Artikel 11 verlangte Auskunft unrichtig oder nicht innerhalb 
der in eirier Entscheidung nach Artikel 11 gesetzten Frist erteilen, 

d) bel NachprOfungen nach Artikel 12 oder  Artikel 13 die angeforderten 
Bücher oder sonstigen Geschaftsunterlagen nichtvollstàndig vorlegen 
oder die in einer Entscheidung nach Artikel 13 angeordnete 
Nachprüfung nicht dulden. 

2. Die FTA-Uberwachungsbehorde kann gegen Personen oder Unternehmen durch 
Entscheidung Geldbussen in Höhe von bis zu 10 % des von den beteiligten 
Unternehmen erzielten Gesamtumsatzes im Sinne von Artikel 5 des besagten 
Rechtsaktes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig 

a) einer durch Entscheidung nach Artikel 7 Absatz 4 oder nach Artikel 8 
Absatz 2 Unterabsatz 2 erteilten Auflage zuwiderhandeln, 

b) einen Zusammenschluss entgegen Artikel 7 Absatz 1 oder unter 
Missachtung elner Entscheidung nach Artikel 7 Absatz 2 vollziehen, 

C) 	elnen durch Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 3 	mit dem 
Funktionieren des EWR-Abkommens für unvereinbar erklärten 
Zusammenschluss vollziehen oder die in einer Entscheidung nach 
Artikel 8 Absatz 4 angeordneten Massnahmen nicht durchtühren. 

3. Bei der Festsetzung der Hö' -ie der Geldbusse 1st die Art und die Schwere des 
Verstosses zu berucksichtigen. 

4. Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 und 2 sind nicht strafrechtlicher Art. 
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Artikel 15 
Zwangsgelder 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
b) des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkomrnen 
(Verordnung (EWG) Nt. 4064/89) verwiesen wird, bezeichneten Personen, 
Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen dutch Entscheidung Zwangsgelder 
bis zu elnem Hachstbetrag von 25'000 ECU für jeden Tag des Verzuges von dern in 
der Entscheidung bestimmten Zeitpunkt an festsetzen, urn sie zu folgendem 
Verhalten anzuhatten: 

a) eine Auskunft vollstandig urid richtig zu erteilen, die sie in elner 
Entscheidung nach Artikel 11 angefordert hat, 

b) eine NachprOfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 
13 angeordnet hat. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
b) des besagten Rechtsaktes bezeichneten Personen oder gegen Unternehmen 
durch Entscheidung Zwangsgelder bis zu einem Hbchstbetrag von 100'000 ECU für 
jeden Tag des Verzuges von dern in der Entscheidung bestimrnten Zeitpunkt an 
festsetzen, urn sie zu folgendem Verhalten anzuhalten: 

a) eine Auflage zu erfüllen, die dutch Entscheidung nach Artikel 7 Absatz 
4 oder nach Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 festgesetzt wurde; 

b) die Massnahmen durchzuführen, die sich aus einer Entscheidung nach 
Artikel 8 Absatz 4 ergeben. 

3. Sind die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) des besagten Rechtsaktes 
bezeichneten Personen, Unternehrnen oder Unternehrnensvereinigungen der 
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfullung das Zwangsgeld festgesetzt 
worden war, so kann die EFTA-Ubèrwachungsbehörde die endgultige Hbhe des 
Zwangsgelds auf elnen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag Iiegt, der sich aus 
der ursprunglichen Entscheidung ergeben wUrde. 

ArtikeIl6 
NachprUfung durch den EFTA-Gerlchtshot 

Bei Kiagen gegen Entscheidungen der EFTA-UberwachungsbehOrde, in 
denen elne Geldbusse oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, hat der EFTA-
Genchtshof gernass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, unbeschränkte 
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Prüfungsbefugnis im Sinne von Artikel 35 des vorliegenden Abkommens; er kann 
die Geldbusse oder das Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder erhôhen. 

Artlkel 17 
Berufsgehel mnls 

1. Die bei Anwendung. der Artikel 57 oder 58 des EWR-Abkommens, der 
Bestimmungen in Protokoll 24 und Anhang XIV zum EWR-Abkommen und der 
Artikel 11, 12, 13 und 18 des vorliegenden Kapitels erlangten Kenntnisse dUrten nur 
zu dem mit der Auskunft, NachprOfung oder Anhorung verfolgten Zweck verwertet 
werden; Artik& 9 des Protokolls 24 zum EWR-Abkommen bleibt vorbehalten. 

2. Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 des Rechtsaktes, auf den in Punkt I des 
Anhangs XIV zum EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen 
wird und der Artikel 18 und 20 des vortiegenden Kapitets, sind die EFTA-
Uberwachungsbeharde und die zuständigen BehOrden der EFTA-Staaten sowie ihre 
Beamten und sonstigen Bediensteten verpflichtet, Kenntnisse nicht preiszugeben, 
die sie bel Anwendung des Protokofls 24 zum EWR-Abkommen, des Rechtsaktes, 
auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 
4064/89) verwiesen wird, oder des vorliegenden Kapitels erlangt habén, und die 
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. 

3. Die Absâtze 1 und 2 stehen der VerOffentlichung von Obersichten oder 
Zusammenfassungen, die keine Angaben über einzelne Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen enthalten, nicht entgegen. 

Artikell8 
AnhOrung Betelligter und Dritter 

1. Vor Entscheidur.gen aufgrund des Artikels 7 Absätze 2 und 4, des Artikels 8 
Absatz 2 Unterabsatz 2, des Artikels 8 Absätze 3, 4 und 5 sowie der Artikel 14 und 
15 gibt die EFTA-UberwachungsbehOrde den betroftenen Personen, Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den ihnen gegenOber geltend 
gemachten Einwänden in alien Abschnitten des Verfahrens bis zur Anhorung des 
Beratenden Ausschusses zu âussern. 

2. Abweichend von Absatz 1 konnen Entscheidungen Ober den weiteren Aufschub 
des ''oIizugs oder Uber die Ertung von Befreiungen gernäss Artikel 7 AbsAtze 2 
und 4 voriaufig e1assen werden, ohne den betroffenen Personen, Unternehmen 
oder Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Ausserung zu geben, 
sofern die EFTA-Uberwachungsbeharde dies unverzOgiich nach dem Eriass ihrer 
Entscheidung nachholt. 
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3. Die EFTA-UberwachungsbehOrde stützt ihre Entscheidungen nut auf die 
Einwände, zu denen die Betroffenen Stellung nehmen konnten. Das Recht der 
Betrotfenen auf Verteidigung während des Verfahrens wird in voUem Umfang 
gewährleistet. Zumindest die unmittelbar Betrotfenen haben das Recht der 
Akteneinsicht, wobei die berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung 
ihrer Geschaftsge heimnisse zu berücksichtigen sind. 

4. Sofern die EFTA-UberwachungsbehOrde oder die zustàndigen BehOrden der 
EFTA-Staaten es für erforderlich hatten, kOnnen sie auch andere natUrliche oder 
juristische Personen anhären. Wenn natüriiche oder juristische Personen, die em 
hinreichendes Interesse darlegen und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgafle 
der beteiligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte Vertreter der Arbeitnehmer 
dieser Unternehmen einen Antrag auf Anhörung stellen, so 1st ihrem Antrag 
stattzugeben. 

Artikell9 
Verbindung mit den BehOrden der EFTA-Staaten 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehorde übermittelt den zuständigen BehOrden der 
EFTA-Staaten binnen dreier Arbeitstage eine Abschrift der Anmeldungen und so 
bald wie mOglich die wichtigsten Schriftstücke, die in Anwendung des Rechtsaktes, 
auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 
4064/89) und des vorliegenden Kapitels verwiesen wird, bei ihr eingereicht oder von 
ihr übermittett werden. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde fOhrt die im besagten Rechtsakt und im 
vorliegenden Kapitel vorgesehenen Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit 
den zustàndigen BehOrden der .EFTA-Staaten durch; diese sind berechtigt, zu 
diesen Vertahren Stellung zu nehmen. Im 1-linbllck auf die Anwendung des Artikels 9 
bolt sie die in Absatz 2 desselben Artikels bezeichneten Auskünfte der zustândigen 
Behbrden der EFTA-Staaten em; sie gibt ihnen Gelegenheit, sich in alien 
Abschnitten des Verfahrens bis zum Erlass einer Entscheidung nach Absatz 3 des 
genannten Artikels zu äussern und gewahrt ihnen zu diesem Zwèck Akteneinsicht. 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde Obermittelt den zuständigen BehOrden der 
EFTA-Staaten eine Abschrift von Anmeldungen und Informationen, weiche sie nach 
den Artikeln 3 und 10 des Protokolls 24 zum EWR-Abkommen von der EG-
Kommission erhalten hat. 

Die EFTA-Uberwachungsbehörde Oberrnittelt den zustàndigen Behôrden der 
EFTA-Staaten eine Abschrift von Dokumenten, die sie nach Artikel 8 des Protokolls 
24 zum EWR-Abkommen von der EG-Kommission erhalten hat. 
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3. Ein 	Beratender 	Ausschuss 	für 	die 	Kontrofle 	von 
UnternehmenszusamrnenschlOssen 1st vor jeder Entscheidung nach Artikel 8 
Absàtze 2 bis 5 sowie nach den Artikeln 14 und 15 und ferner vor der Unterbreitung 
von Vorschlagen nach Artikel 23 anzuhören. 

4. Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der BehOrden der EFTA-
Staaten zusammen. Jeder EFTA-Staat bestimmt einen oder zwei Vertreter, die im 
Falle der Verhinderung durch jeweits einen anderen Vertreter ersetzt werden 
können. Mindestens einer dieser Vertreter muss für Kartell- und Monopoifragen 
zustandig sein. 

5. 'Die •  AnhOrung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, die die EFTA-
Uberwachungsbehörde anberaumt und in der sie den Vórsitz fOhrt. Der 
Anberaumung sind eine Darstellung des Sachverhalts unter Angabe der wichtigsten 
Schriftstücke sowie ein Entscheidungsentwurf für jeden zu behandeinden Fall 
beizufugen. Die Sit2:ung findet fruhestens vierzehn Tage nach der Anberaumung 
statt. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann diese Frist in Ausnahmefällen in 
angernessener Weise verkürzen, urn schweren Schaden von einem oder mehreren 
an dem Zusamrnenschluss beteiligten Unternehmen abzuwenden. 

6. Der Beratende Ausschuss gibt eine Stellungnahrne zu dern Entscheidungsentwurt 
der EFTA-Uberwachungsbehörde - erforderlichenfalls durch Abstimmung ab. Der 
Beratende Ausschuss kann seine Steflungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder 
des Ausschusses oder ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stellungnahme 1st 
schriftlich niederzulegen und dern Entscheidungsvorschlag beizufügen. Die EFTA-
Uberwachungsbehbrde berUcksichtigt soweit wie mbglich die Stellungnahme des 
Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuss darUber, inwieweit sie seine 
Stellungnahme berUcksichtigt hat. 

7. Der Beratende Ausschuss kann die Veröffentlichung der Stellungnahme 
ernpfehlen. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann diese Ve.rbffentlichung 
vornehmen. Bei dar Entscheidung über die VerOffentlichung wird das berechtigte 
lnteresse der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse sowie das 
Interesse der beteUigten Unternehmen an einer soichen Veröffentlichung gebOhrend 
berUcksichtigt. 

MIkel 20 
VerOtfentlichung von Entscheidungen 

1. Die EFT A-Uberwachungsbehörde verOffentlicht die nach Artikel 8 Absätze 2 bis 5 
erlassenen Entscheidungen im EWR-Abschnitt des Amtsblattes der Europàischen 
Gernei nschaft. 
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2. Die Veraffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen 
Inhalts der Entscheidung; sie muss den berechtigten Interessen der Unternehmen 
an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen. 

Artlkel 21 
Zuständlgkeit 

1..Vorbehaltlich der Nachprufung durch den EFTA-Genchtshot gemass Artikel 108 
Absatz 2 des EWR-Abkommens und den einschlägigen Bestimmungen des 
vorliegenden Abkommens 1st die EFTA-UberwachungsbehOrde unter den in Artikel 
58 des EWRAbkommens enthaftenen Voraussetzungen ausschtiesslich dafür 
zustandig, die in dern Rechtsakt, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-
Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, und im vorliegenden 
Kapitel vorgesehènen Entscheidungen zu erlassen. 

2. Die EFTA-Staaten wenden ihr innerstaatliches Wettbewerbsrecht nicht auf 
ZusammenschlQsse von EFTA-weiter Bedeutung im Sinne von Artikel 1 des 
besagten Rechtsaktes an. 

Unterabsatz 1 berUhrt nicht die Befugnis der EFTA-Staaten, die zur 
Anwendung des Artikels 9 Absatz 2 erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und 
nàch elner Verweisung gemass Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b) oder 
Artikel 9 Absatz 5 die in Anwendung des Artikels 9 Absatz 8 unbedingt erforerlichen 
Massnahmen zu ergreifen. 

3. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 kOnnen die EFTA-Staaten geeignete 
Massnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen als derenigen treffen, 
weiche in besagtem Rechtsakt und im vorliegenden Käpitel berucksichtigt werden, 
sofern diese Interessen mit den aligemeinen Grundsätzen und den übrigen 
Bestimmungen. des EWR-Abkommens, sel mittelbar oder unmittelbar, vereinbar 
sind. 

Im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten als berechtigte Interessen die Offentliche 
Sicherheit, die Mediénvielf alt und die Aufsichtsregeln. 

Jedes andere Offentliche Interesse muss der betreffende EFTA-Staat der 
EFTA-Uberwachungsbehorde mitteilen; diese muss es nach Prufung seiner 
Vereinbarkeit mit den aligemeinen Grundsàtzen und den sonstigen Bestimmungen 
des EWR-Abkommens, sel es mittelbar oder unmittelbar, vor Anwendung der 
genannten Massnahmen anerkennen. Die EFTA-UberwachungbehOrde gibt dem 
betreffenden EFTA-Staat ihre Entscheidung binnen elnes Monats nach der 
entsprechenden Mitteilung bekannt.' 
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Artlkel 22 
Anwendung des Rechtsaktes, auf den In Punkt I des Anhangs XIV zum EWR- 

Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, und des 
vorliegenden Kapitels 

1. Für Zusammenschlüsse im Sinne des Artikels 3 des Rechtsaktes, auf den in 
Punkt I des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) 
verwiesen wird, gelten allein der besagte Rechtsakt und das vorliegende Kapitel. 

2. Die Kapitel II, VI, IX und XI und die Rechtsakte, auf die in den Punkten 10 und 11 
des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen (Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68 und 
(EWG) Nr. 4056/86) verwiesen wird, linden auf Zusammenschlüsse im Sinne des 	-• 
Artikels 3 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-
Abkommen (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, keine Anwendung. 

3. SteIlt die EFTA-UberwachungsbehOrde auf Antrag eines EFTA-Staats fest, dass 
ein Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3 des besagten Rechtsaktes, der jedoch 
keine EFTA-weite Bedeutung im Sinne des Artikels 1 des besagten Rechtsaktes hat, 
eine beherrschende Stellung begrUndet oder verstärkt, durch weiche wirksamer 
Wettbewerb im Gebiet des betreffenden EFTA-Staats érheblich behindert wird, so 
kann die EFTA-Uberwachungsbehörde, sofern dieser Zusammerischluss den 
Handel zwischen EFTA-Staaten beeintrachtigt, die in Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 
2 sowie in Artikel 8 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Entscheidungen eriassen. 

4. Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) urid Artikel 5 des besagten Rechtsaktes 
sowie die Artikel 6, 8 und 10 bis 20 des vorliegenden Kapitels linden Anwendung. 
Die Frist für die Eröffnung des Verfahrens nach Artikel 10 Absatz 1 beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in welchem der Antrag des EFTA-Staats eingeht. Das Verfahren muss 
spatestens binnen ames Monats nach der Unterrichtung des EFTA-Staats Uber den 
Zusamrnenschluss oder dessen DurchfUhrung erOffnet werden. Diese Frist beginnt 
mit der ersten der vorgenannten Handlungen. 

5. Die EFTA-UberwachungsbehOrde triffi in Anwendung von Absatz 3 nut. die 
Massnahmen, die unbedingt erforderlich sind, urn wirksamen Wettbewerb im Gebiet 
des EFTA-Staats z.0 wahren oder wiederherzustellen, auf dessen Antrag hin sie tätig 
geworden 1st. 

6. Die Absätze 3 bis 5 linden Anwendung, bis die in Artikel 1 Absatz 2 des besagten 
Rechtsaktes festgelegten Schwellen revidiert werden. 
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Artikel 23 
Besondere Bestimmungen 

Die EFTA-Uberwachungsbehbrde kann den Regierungen der EFTA-Staaten 
gemäss Artikel 49 des vorliegenden Abkommens Vorschlage für die nach Artikel 4 
des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkornrnefl 
(Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, zu verwendenden Formblätter für 
Anmeldungen sowie Vorschläge für zusätzliche Angaben zu den Formblättern 
unterbreiten. 

Artlkel 24 
Beziehungen zu Drittländern 

1. Die EFTA-Staaten unterrichten die EFTA-UberwachungsbehOrde Ober die 
ailgemeinen Schwierigkeiten, auf die ihre Unternehmen bei Zusarnmenschlüssen 
gemäss Artikel 3 des Rechtsaktes, auf den 'in Purikt 1 des Anhangs XIV zurn EWR-
Abkommen JVerordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, in einem 1..and 
stossen, das nicht Vertragspartei des EWR-Abkommens 1st. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde ersteflt erstmals spatestens ain Jahr nach 
Inkrafttreten des EWR-Abkomrnens, und in der Folge regelmàssig, elnen Bencht, der 
die Behandlung von EFTA-Unternehmen irn Sinne der Absätze 3 und 4 bel 
Zusammenschlüssen in nicht dem EWR-Abkommen angehOrencien Làndern 
untersucht. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde Oberrnittelt diese Berichte dem 
Standigen Ausschuss und fügt ihnen gegebenenfaus Emptehlungen bei. 

3. StelIt die EFTA-Oberwachungsbehörde irn Rahmen der in Absatz 2 genannten 
Bèrichte. oder aufgrund anderer Informationen test, dass ein nicht dern EWR-
Abkommen angehorendes Land EFTA-Unternehrnen nicht elne Behandlung 
einräumt, die derjenigen vergleichbar 1st, die die EFTA-Staaten den Unternehmen 
dieses Landes gewähren, so kann sie den Regierungen der EFTA-Staáten 
Vorschlage unterbreiten, urn für EFTA-Unternehrnen elne vergleichbare Behandlung 
zu erreichen. 

4. Die nach diesem Artikel getroftenen Massnahmen mOssen mit den 
Verpflichtungén der EFTA-Staaten vereinbar sein, die sich aus internationalen 
Vereinbarungen bilateraler ôder multilateraler Art ergeben. 

Artlkel 25 
	 $ 

(Siehe Artikel 10 des Kapitels XVI) 
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KAPITEL XIV 

AUSFUHRLICHE I3ESTIMMUNGEN UBER DIE ANMELDUNGEN, UBER DIE 
FRISTEN UND U BIER DIE ANHORUNG IM BEREICH DER KONTROLLE VON 

UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSEN 

ABSCHNITT I 

ANMELDUNGEN 

Artikel 1 
Berechtlgung zur Anmeldung 

1. Anmeldungen sind von den in Artikel 4 Absatz 2 des Rechtsaktes, auf den in 
Punkt 1 des Anhangs XIV des EWR-Abkommens verwiesen wird (Verordnung 
(EWG) Nr. 4064/89),, bezeichneten Personen oder Unternehmen einzureichen. 

2. Wenn Vertreter von Personen oder Unternehmen die Anmeldung unterzeichnen, 
so haben sie ihre Vertretungsbefugnis durch Urkunden nachzuweisen. 

3. Gemeinsame Anmeldungen sollten von elnem gemeinsamen Vertreter eingereicht 
werden, der ermächtigt ist, im Namen aller Anmelder Schriftstücke zu Ubermittein 
und zu empfangen. 

Artlkel 2 
Elnrelchung der Anmeldungen 

1. Für Anmeldungen 1st das Formbtatt, das einvernehmlich von den Regierungen der 
EFTA-Staaten in Ubereinstimmung mit Anlage 9 oder von der EG-Kommission zu 
diesem Zweck herausgegeben wurde, in der darin beschriebenen Art und Weise zu 
verwenden. Bel gemeinsamen Anmeldungen ist ein einziges Formblatt zu 
verwenden. 

2. Die Anmeldungen sowie die als Anlagen beigefOgten SchriftstOcke sind in 
neunfacher Ausfertigung bel der EFTA-UberwachungsbehOrde unter der - im 
eiverne hmlich von den Regierungen der EFTA-Staaten herausgegebenen 
Formblatt - angegebenen Adresse einzreichen. 

3. AIs Anlagen beigefUgte SchriftstOcke sind im Original oder in Abschrift 
einzureichen. Die Vollständigkeit der Abschrift und ihre Ubereinstimmung mit dem 
Original sind von den Anmeldern zu bestätigen. 
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& Die Anmedungen sind in einer Amtssprache eines EFTA-Staates oder der 
Europäischen Gemei nschaft abzufassen. Falls die Unternehmen beschliessen, die 
Anmeldung an die EFTA-Uberwachungsbehörde in einer Sprache abzufassen, die 
keine der Amtssprachen der Staaten ist, die in die Zustandigkeit dieser BehOrde 
fallen, oder die nicht eine Arbeitssprache dieser Behörde ist, haben sie 
gleichzeitig sämtliche Unterlagen in einer Ubersetzung in elne Amtssprache oder in 
elne Arbeitssprache 	dieser vorgenannten BehOrde vorzulegen. Die für die 
Ubersetzung gewahlte Sprache 	bestimrnt die Sprache, die die EFTA- 
Uberwachungsbeharde im Verkehr mit dem Unternehmen verwenden kann. Anlagen 
sind in der Originalsprache einzureichen. 1st die Originalsprache keine der 
obenerwähnten' Amtssprachen, so 1st eine Ubersetzung in die Verfahrenssprache 
beizufugen. 

Artikel 3 
Angaben 

1. Die Anmeldungen müssen die im Formblatt, das einvernehmlich von den 
Regierungen der EFTA-Staaten oder von der EG-Kommission zu diesem Zweck 
herausgegeben wurde, verlangten Angaben enthalten. Diese Angaben mUssen 
vollständig und richtig sein. 

2. Wesentliche Anderungen der in der Anmeldung angegebenen Tatsachen, welche 
die Beteiligten kennen oder kennen müssen, sind der EFTA-Uberwachungsbehörde 
unaufgefordert und unverzuglich mitzuteilen. 

3. Unrichtige oder entstellte Angaben stehen fehlenden Angaben gleich. 

ArtikeI4 
Wirksamwerden der Anmeldungen 

1. Nach Massgabe des Artikels 11 des Protokolls 24 des EWR-Abkommens werden 
Anmeldungen am Tag ihres Eingangs bei der EFTA-UberwachungsbehOrde 
wirksam; Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

2. StelIt die EFTA-Uberwachungsbehörde test, dass die in der Anmeldung 
enthaltenen Angaben in einem wesentlichen Punkt unvollstàndig sind, so teilt sie 
dies den Anmeldern oder dem gemeinsamen Vertreter unverzOglich schriftlich mit 
und setzt ihnen eine angemessene Frist zur Ergànzung der Angaben. In diesem Fall 
wird die Anmeldung am Tag des Eingangs der vollständigen Angaoen bei der EFTA-
UberwachungsbehOrde wirksam.; Absatz 3 bleibt vorbehalten. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehrde kann die Anmelder von der Pflicht zur 
Beibnngung einzelner im Formblatt, das einvernehmlich von den Regierungen der 
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EFTA-Staaten oder von der EG-Kommission zu diesem Zweck herausgegeben 
wurde verlangter Angaben befreien, wenn sie der Ansicht ist, dass diese Angaben 
für die Prufung des Falles nicht notwendig sind. 

4. Die EFTA-Uberwachungsbehärde érteilt den Anmeldern oder dem gemeinsameri 
Vertreter unverzuglich elne schriftiiche Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs 
der Anmeldung und der Antwort auf das Schreiben der EFTA-
Uberwachungsbehörde nach Absatz 2.. 

- 	 ArtIkeI5 
Umdeutung von Anmeidungen 

1. SteIlt die EFTA-Uberwachungsbehörde test, dass die angemeldete Handlung 
keinen Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 
1 des Anhangs XIV des EWR-Abkommens verwiesen wird (Verordnung (EWG) Nr. 
4064/89), darsteflt, so teilt sie dies den Anmeldern oder dem gemeinsamen 
Vertreter schriftlich mit. Sie kann die Anmeidung je nach den UmstAnden und 
unbeschadet des nachstehenden Absatzes2 als Antrag im Sinne von Artikel 2 oder 
Anmeldung im Sinrie von Artikel 4 des Kapitels II, als Antrag im Sinne von Artikel 12 
des Kapitels VI oder Anmeidung im Sinne von Artikel 12 des Kapitels IX oder ais 
Antrag im Sinne von Artikel 12 des Kapitels IX oder als Antrag im Sinne des Artikeis 
3 Absatz 2 oder von Artikel 5 des Kapitels XI behandeln, falls die Anmelder dies 
schriftlich beantragt haben. 

2. In den in Absatz I zweiter Satz bezeichneten Fallen kann die EFTA-
Uberwachungsbeharde verlangen, dass die in der Anmeidung enthaltenen Angaben 
binnen einer von ihr festgesetzten, angemessenen Frist ergänzt werden, soweit dies 
für die Beurteilung der Handlung auf der Grundlage der vorgenannten Kapitet 
erforderlich ist. I)er Antrag oder die Anmeldung gelten vom Zeitpunkt der 
ursprUnglichen Anmeldung an ais ordriungsgemäss im Sinne dieser Kapitel,  tails die 
zusätzlichen Angaben innerhaib der testgesetzten Frist bel der .  EFTA-
Uberwachungsbehörde eingehen. 
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ABSCHNITT H 

FRISTEN FUR DIE EINLEITUNG DES VERFAHRENS UND FÜR 
ENTSCHEIDUNGEN 

ArtIkel 6 
Beglnn der Frist 

1. Die in Artikel 10 Absatz 1 des Kapitels XIII bezeichneten Fristen beginnen am 
Anfang des Tages, der auf den Tag des Wirksamwerdens der Anmeldung im Sinne 
von Artikel 4 Absätze 1 und .2 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs 
XIV des EWR-Abkommens (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, folgt. 

2. Die in Artikel 10 Absatz 3 des Kapitels XIII bezeichnete Fnst beginnt am Anfang 
des Tages, der auf den Tag der Einleitung des Verfahrens folgt. 

3. 1st der erste Tag kein Arbeitstag im Sinne des Artikels 19, so beginnt die Frist am 
Anfang des folgenden Arbeitstages. 

Artikel 7 
Ende der Frist 

1. Dien Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Kapitels XIII bezeichnete Frist endet 
mit Ablauf desjenigen Tages, welcher innerhalb des auf den Monat des Fristbeginns 
folgenden Monats dieselbe ZahI wie der Tag des Fristbeginns trägt. Fehit in diesem 
Monat ein soicher Tag, so endet die Frist mit dem Ablauf des Ietzten Tages dieses 
Monats. 

2. Die in Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Kapitels XIII bezeichnete Frist endet 
mit Ablauf desjenigen Tages, welcher innerhaib der sechsten auf die Woche des 
Fristbeginns folgenden Woche diesetbe Bezeichnung wie der Tag des Fristbeginns 
trâgt. 

3. Die in Artikel 10 Absatz 3 des Kapitels XIII bezeichnete Frist endet mit Ablaüf 
desjenigen Tages, welcher innerhaib des vierten aut den Monat des Fristbeginns 
folgenden Monats dieselbe Zahi wie der Tag des Fristbeginns trAgt. Fehit in diesem 
Monat em soicher Tag, so endet die Frist mit dem Ablauf des Ietzten Tages dieses 
Monats. 

4. 1st der Ietzte Tag der Frist kein Arbeitstag im Sinne des ArtiKels 19, so endet die 
Frist mit dem Ablauf des folgenden Arbeitstages. 

5. Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Massgabe des Artikels 8. 
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Artikel 8 
Hinzurechnung von Felertagen 

Fallen in die in Artikel 10 Absatz 1 und it Artikel 10 Absatz 3 des Kapitels XIII 
bezeichneten Fristeri gesetzliche Feiertage oder andere Feiertage der EFTA-
Uberwachungsbehorcie im Sinne des Artikels 19, so verlangern sich diese Fnsten 
urn die entsprechende Anzahl von Tagen. 

Artlkel 9 
Kemmung der Frist 

1. Die in Artikel 10 Absatz 3 des Kapitels XIII bezeichnete Frist wird gehemmt, wenn 
die EFTA-Uberwachungsbehorde eine Entscheidung nach Artikel 11 Absatz 5 oder 
Artikel 13 Absatz 3 des Kapitels XIII zu erlassen hat, well: 

a) eine Auskunft, welche die EFTA-Uberwachungsbehörde nach Artikel 11 
Absatz 2 des Kapitels XIII von einern an dern Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen verlangt hat, innerhalb der von der EFTA-
Uberwachungsbehorde festgesetzten Fnst nicht oder nicht vollstandig 
erteilt worden 1st; 

b) ein an dern Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen sich weigert, 
eine von der EFTA-Uberwachungsbehörde aufgrund von Artikel 13 
Absat2: 1 des Kapitels XIII für erforderlich gehaltene NachprUfung zu 
dulden oder bel ihrer Durchfuhrung nach Massgabe der genannten 
Vorschnft mitzuwirken; 

C) die Anmelder es unterlassen haben, wesentliche Anderungen der in der 
Anmeldung angegebenen Tatsachen der EFTA-Uberwachungsbehörde 
mitzuteilen. 

2. Die in Artikel 10 Absatz 3 des Kapitels XIII bezeichnete Fnst wird gehemmt: 

a) in den Fallen des Absatzes 1 Buchstabe a) während des Zeitraums 
zwischen dem Ende der im Auskunftsverlangen festgesetzten Frist und 
dem Eingang der vollstandigen und richtigen durch Entscheidung 
angeforderten Auskuntt; 

b) in den Fallen r's Absatzes 1 Buchstabe b) während des Zeitraums 
zwischen dem gescheiterten Nachprufungsversuch und der 
Beendigung der durch Entscheidung angeordneten NachprOfung; 

C) 	in den Fallen des Absatzes I Buchstabe c) während des Zeitraums 
zwischen dern Eintritt der Anderung der dort bezeichneten Tatsachen 
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und dem Eingang der vollständigen und richtigen durch Entscheidung 
angeforderten Auskuntt oder der Beendigung der durch Entscheidung 
angeordneten NachprUfung., 

3. Die Hemmung der Frist beginnt mit dem Tag, der auf den Tag der Entstehung des 
Hemmnisses folgt. Sie endet mit dem Ablauf des Tages der Beseitigung des 
Hemmnisses. 1st dieser Tag kein Arbeitstag im Sinne des Artikels 19, so endet die 
Hemmung der Frist mit dem Ablauf des folgenden Arbeitstages. 

Artikel 10 
Wahrung der Frist 

Die in Artikel 10 Absätze 1 und 3 des Kapitels XIII bezeichneten Fristen sind 
gewahrt, wenn die EFTA-Uberwachungsbehôrde vor Fnstablauf die jeweilige 
Entscheidung getroffen hat. Die Bekanntgabe des vollen Wortlauts der Entscheidung 
an die betrotfenen Unternehmen hat unverzUglich zu folgen. 

ABSCHNITT Ill 

ANHORUNG BETEILIGTER UND DRITTER 

Artikeill 
Entscheidungen Uber den Aufschub des Votizugs von ZusammenschlUssen 

1. Beabsichtigt die EFTA-UberwachungsbehOrde, elne Entscheidung nach Artikel 7 
Absatz 2 des Kapitels XIII oder eine die Beteiligten beschwerende Entscheidung 
nach Artikel 7 Absatz 4 desselben Kapitels zu ertassen, so teilt sie nach Artikel 18 
Absatz 1 desselben Kapitels den Beteiligten ihre Einwände schnttlich mit und setzt 
ihnen eine Fnst zur Ausserung. 

2. Hat die EFTA-OberwachungsbehOrde elne der in Absatz 1 bezeichneten 
Entscheidungen nach Artikel 18 Absatz 2 des Kapitels XIII vorlâufig ertassen, ohne 
den Beteiligten zuvor Gelegenheit zur Ausserung gegeben zu haben, so Ubermittelt 
sie diesen unverzüglich, in jedem Fall aber vor dem Ende der aufschiebenden 
Wirkung, den vollen Wortlaut der vorIufigen Entscheidung und setzt ihnen eine Fnst 
zur Ausserung. 

Im Anschluss an die Ausserung der Beteiligten erlâsst die EFTA-
Uberwachungsbeharde eine endgultige Entscheidung, mit der sie die vorläufige 
Entscheidung aufhebt, ändert oder bestätigt. Haben sich die Betelligten innerhaib 
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der ihnen gesetzten Frist nicht geaussert, so wird die vorläufige Entscheidung der 
EFTA-Uberwachungsbehorde mit dem Ablauf dieser Fnst endgültig. 

3. Die Beteiligten äussern sich innerhaib der ihnen gesetzten Frist schnftlich oder 
mündlich. Sie kännen ihre mündlichen Ausserungen schriftlich bestätigen. 

ArtikeIl2 
Entscheldungen zur Hauptsache 

1. Beabsichtigt die EFTA-Uberwachungsbehorde, eine Entscheidung nach Artikel 8 
Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 8 Absätze 3, 4 oder 5, nach Artiket 14 oder nach 
Artikel 15 des Kapitels XIII zu erlassen, so führt sie, bevor sie den Beratenden 
Ausschuss für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen anhOrt, eine 
Anhörung der Beteiligten nach Artikel 18 desselben Kapitels durch. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde teilt ihre Einwände den Beteitigten schrittlich 
mit. Die Mitteilung wird an die Anmelder oder den gemeinsamen Vertreter genchtet. 
In der Mitteilung der Einwände setzt die EFTA-UberwachungsbehOrde den 
Beteiligten eine Frist zur Ausserung. 

3. Nach der Mitteilung ihrer Einwände gewährt die EFTA-UberwachungsbehOrde den 
Beteiligten zur Vorbereitung ihrer Ausserung auf Antrag Einsicht in die 
Verfahensakte. SchriftstOcke kOnnen nicht eingesehen werden, soweit sie 
Geschäftsgeheimnisse anderer Beteiligter oder Dntter oder sonstige vertrauliche 
Angaben einschliesslich schutzbedurttiger Wirtschaftsinformationen enthalten, deren 
Preisgabe erhebliche Nachteile für den Informanten mit sich bringen wOrde, oder 
soweit sie behörderiinternen Charakter haben. 

4. Die Beteiligten liussern sich schnttlich innerhaib der ihnen gesetzten Fnst zu den 
Einwänden der EFTA-UberwachungsbehOrde. Sie kOnnen in ihren schriftlichen 
Bemerkungen alles Zweckdienliche vortragen und zum Nachweis vorgetragener 
Tatsachen alle zweckdienlichen Unterlagen beifugen. Sie kOnflen der EFTA-
UberwachungsbehOrde die AnhOrung von Personen vorschlagen, die die 
vorgetragenen Tatsachen bestatigen können. 

Artik& 13 
MUndliche Anhorungen 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde gibt Beteiligten, die dies in ihrer schriftlichen 
Ausserung beantragt haben, Gelegenheit zur mündlichen Erlauterung, wenn sie em 
hinreichendes Interesse glaubhaft machen oder wenn die EFTA-
UberwachungsbehOrde elne Geldbusse oder ein Zwangsgeld gegen sie festsetzen 
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will. Sie kann den Beteiligten auch in anderen Fallen Gelegenheit zur mündlichen 
Ausserung geben. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehörde làdt die anzuhOrenden Personen zu dem von 
ihr festgesetzten Termin. 

3. Sie übermitte!t den zustandigen Behbrden der EFTA-Staaten unverzuglich eine 
Abschrift der Ladung; diese können einen Beamten zur Teilnahme an der AnhOrung 
bestimmen. 

Artikel 14 
AnhOrungssltzungen 

1. Die Anhorungen werden von den Personen durchgeführt, die die EFTA-
Uberwachungsbeharde damit beauftragt. 

2. Die geladenen Personen erscheinen personlich oder werden durch ihre 
gesetzlichen oder satzungsgemässen Vertreter vertreten. U nte rnehmen und 
Unternehmensvereinigungen können sich durch einen mit ausreichender Vollmacht 
versehenen Bevollmächtigten vertreten lassen, der ständig im Dienst des 
Unternehmens steht. 

3. Die anzuhOrenden Personen kOnnen sich von Anwälten oder Beratern, die zum 
Auftreten vor dem EFTA-Genchtshof zugelassen sind, oder von anderen geeigneten 
Personen Beistand leisten lassen. 

4. Die Sitzung 1st nicht Offentlich. Die Personen werden einze!n oder in Anwesenheit 
anderer geladener Personen gehOrt. Im letzteren FaIl 1st den berechtigten lnteressen 
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschaftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. 

S. Die Erklarungen jeder angehorten Person werden aufgezeichnet. 

Artikel 15 
AnhOrung Dritter 

1. Beantragen naturliche oder juristische Personen, die ein hinreichendes Interesse 
darlegen, und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgane der beteiligten 
Unternehmen oder anerkannte Vprtreter der Arbeitnehmer dieser Unternehmen 
nach Artikel 18 Absatz 4 zweiter Satz des Kapitels XIII schnftlich ihre Anhbrung, so 
unterrichtet die EFTA-Uberwachungsbehörde sie schnftlich Uber Art und 
Gegenstand des Verfahrens und setzt ihnen eine Frist zur Ausserung. 
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2. Die in Absatz I bezeichneten dritten Personen äussern sich innerhalb der 
iestgesetzten. Frist schriftlich oder mOndlich. Sie kännen ihre mOndlichen 
Ausserungen schriftlich bestatigen. 

3. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann auch in anderen Fallen dntten Personen 
Gelegenheit zur Ausserung geben. 

ABSCHNITI Iv 

VERSCHIEDENE VORSCHRIFTEN 

ArtIkeIl6 
Ubermittlung von SchriftstUcken 

1. Mitteilungen unci Ladungen der EFTA-Oberwachungsbehörde werden dem 
Empfanger auf einern der folgenden Wege Ubermittelt: 

a) durch Ubergabe gegen Quittung, 
b) auf dern Postweg durch Einschreiben mit Rückschein, 

C) 	durch Telefax mit Aufforderung zur schriftlichen BestAtigung des 
Eingangs, 

d) 	durch Telex. 

2. Absatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 18 Absatz 1 auch für die Ubermittlung von 
Schriftstücken Beteiligter oder Dritter an die EFTA-Uberwachungsbehorde. 

3. Im Fall der Ubermittlung durch Telex oder durch Telefax wird vermutet, dass das 
Schriftstück am Tag seiner Absendung bei dem Empfanger eingegangen 1st. 

Artikel 17 
Festsetzung von Fristen 

1. Epi der Festsetzung der Ic Mikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 2, Artikel 11 
Absätze 1 und 2, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 bezeichneten Fristen 
trägt die EFTA-Uberwachungsbehörde dem für die Ausserung erforderlichen 
Zeitaufwand und der. Dringlichkeit des Falles Rechnung. Sie berQcksichtigt 
ausserdem die gE'setzlichen Feiertage des Landes, in dem die Mitteilung der EFTA-
UberwachungsbehOrde emplangen wird. 
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2. Die Fristen sind unter Ausschluss des Tages zu berechnen, an dem die Mitteilung 
dem Empfanger zugegangen ist. 

Artlkel 18 
Eingang von SchriftstUcken bel der EFTA-UberwachungsbehOrde 

1. Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 1 müssen Anmeldungen vor Ablauf der in 
Artikel 4 Absatz 1 des Rechtsaktes, auf den in Punkt 1 des Anhangs XIV des EWR-
Abkommens (Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) verwiesen wird, bezeichneten 
gesetzlichen Frist bel der EFTA-UberwachungsbehOrde unter der im Formblatt, das 
einvernehmlich von den Regierungen der EFTA-Staaten oder von der EG-
Kommission zu diesem Zweck herausgegeben wurde,,' angegebenen Adresse 
eingehen oder als eingeschriebener Brief zur Post gegeben sein. Angaben zur 
Vervollständigung von Anmeldungen nach Artikel 4 Absatz 2 oder zur Erganzung 
von Anmeldungen nach Artikel 5 Absatz 2 des besagten Rechtsaktes müssen vor 
Ablauf der jeweils festgesetzten Frist bei der EFTA-UberwachungsbehOrde unter der 
erwähnten Adresse eingehen oder als eingeschriebener Brief zur Post gegeben 
sein. Schriftliche Ausserungen zu Mitteilungen der EFTA-UberwachungsbehOrde 
nach Artikel 11 Absätze 1 und 2, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 mUssen 
vôr Ablauf der jeweils festgesetzten Frist bei der EFTA-Uberwachungsbehärde unter 
der erwähnten Adresse eingehen. 

2. Kommt es auf den Zeitpunkt des Eingangs des Schriftstücks an und ist der Ietzte 
Tag der Frist kein Arbeitstag im Sinne von Artikel 19, so endet die Frist mit Ablauf 
des folgenden Arbeitstages. 

3. Kommt es áuf den Zeitpunkt der Absendung des Schnftstücks an und 1st der Ietzte 
Tag der Frist ein Samstag, efin Sonntag oder em gesetzlicher Feiertag im 
Aufgabeland, so endet die Frist mit Ablauf des folgenden Arbeitstages in diesem 
Land. 

Artik&19 
Definition der Arbeltstage der EFTAUberwachungsbehorde 

.Arbeitstáge im Sinne des Artikeis 6 Absatz 3, des Artikeis 7 Absatz 4, des 
Artikels 9 Absatz 3 sowie des Artikels 18 Absatz 2 sind aile Tage mit Ausnahme der 
Samstage, der Sonntage, der in der Aniage 10 zu diesem Protokoll aufgeführten 
gesetziichen Feiertage und der sonstigen Felertage, weiche die EFTA-
UberwachungsbehOrde vor Beginn jedes Jahres festsetzt und im EWR-Abschnitt 
des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaft bekanntgibt. 
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TElL IV: KOHLE UND STAHL 

KAPITEL XV 

AUF UNTERNEHMEN ANWENDBARE BESTIMMUNGEN IM BEREICH KOHLE UND STAHL 

ABSCHNIU I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN BETREFFEND VEREINBARUNGEN UND 
ZUSAMMENSCHLOSSE 

- 	 Artikel I 

1. Die Gene hmigungen nach Artikel 1 Absatz 2 des ProtokoHs 25 zum EWR-
Abkommen kOnnen unter bestimmten Bedingungen und für eine begrenzte Zeit 
erteilt werden. In diesem Fall erneuert die EFTA-UberwachungsbehOrde die 
Genehmigung einml oder mehrmals, wenn sie feststellt, dass zum Zeitpunkt der 
Erneuerung die Voraussetzungen von Artiket 1 Absatz 2 Buchstaben a) bis C) des 
Protokolls 25 zum EWR-Abkommen weiterhin erfüllt werden. 

2. Die EFTA-Uberwachungsbehbrde widerruft die Genehmigung oder ändert sie, 
wenn sie feststellt, dass infolge einer Anderung der tatsächlichen Verhältnisse die 
Vereinbarung nicht mehr den oben vorgesehenen Voraussetzungen entspncht oder 
dass die tatsächlichen Folgen dieser Vereinbarung oder ihre Anwendung zu den für 
ihre Genehmigung gieforderten Bedingungen im Widerspruch stehen. 

3. Die Entscheidungen, durch die elne Genehmigung gewahrt, erneuert, geandert, 
abgelehnt oder widerruten wird, sind ebenso wie die GrOnde hierfür zu 
verOffentlichen, ohne dass die durch Artikel 3 Absatz 2 vorgeschnebenen 
Begrenzungen in diesem Fall anwendbar sind. 

4. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann gemass den Bestimmungen des Artikels 3 
alle zur Anwendung des Artikels 1 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen und des 
vorlieqenden Artikels erforderlichen AuskUnfte einholen, und zwar durch eine 
besondere, an die Beteiligten gerichtete Autforderung oder durch eine Entscheidung, 
durch welche die Art der ihr mitzuteilenden Vereinbarungen, BeschlOsse oder 
Praktiken náher bezeichnet wird. 
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5. Vorbehaltlich der beim EFTA-Genchtshof gemäss Artikel 108 Absatz 2 des EWR-
Abkommens und den einschlagigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 
zu erhebenden Klagen 1st die EFTA-UberwachungsbehOrde unter den in Artikel 55 
des EWR-Abkommens und der Protokolle 22 und 25 zum EWR-Abkommen 
ausschliesslich zustandig, darUber zu entscheiden, ob die genannten 
Vereinbarungen oder BeschlUsse mit den Bestimmungen des Artikels 1 des 
Protokolls 25 zurn EWR-Abkommen in Einklang stehen. 

6. Gegen Unternehmen, die eine nach Artikel 1 Absatz 3 des Protokolls 25 zum 
EWR-Abkommen nichtige Vereinbarung getroften oder im Wege eines. 
Schiedsverlahrens, einer Vertragsstrafe, des Boykotts oder irgendeines anderen 
Mittels eine Vereinbarung oder einen nichtigen Beschluss oder elne Vereinbarung, 
deren Genehrnigung abgelehnt oder widerrufen worden 1st, angewendet oder 
anzuwenden versucht haben, oder die VergOnstigung einer Genehmigung durch 
vorsätzlich falsche oder entstellte Auskünfte erlangen, oder zu den Bestimmungen 
des Artikels 1 Absatz 1 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen im Widerspruch 
steheode Praktiken anwenden, kann die EFTA-Uberwachungsbehôrde Gêldbussen 
und ZwansgeIder festsetzen; der HOchstbetrag dieser Geldbussen und 
Zwangsgelder dart das Doppelte des Urnsatzes nicht Uberschreiten, der in den 
Erzeugnissen erzielt worden 1st, die Gegenstand der Vereinbarung, des Beschlusses 
oder der Praktiken waren, die zu den Bestimmungen des Artikels 1 Absatz I des 
Protokolls 25 zum EWR-Abkommen im Widerspruch stehen; war elne Beschrânkung 
der Produktion, der technischen Entwicklung oder der Investitionen beabsichtigt, so 
wird dieser HOchstbetrag bis auf hächstens 10 % des Jahresumsatzes der 
betreffenden Unternehmen erhöht, soweit es sich urn die Geldbussen handelt, und 
bis auf hOchstens 20 % des Tagesumsatzes, soweit es sichum die Zwangsgelder 
handelt. 

Artikel 2 

1. Bei der Wurdigung, ob die Voraussetzungen des Artikels. 2 Absatz 2 des 
Protokolls 25 zum EWR-Abkommen erfUltt sind, hat die EFTA-
Uberwachungsbehorde gemàss dem Grundsatz der Nichtdisknminierung, der 
Grösse der innerhaib des ràumlichen .Anwendungsbereichs des EWR-Abkommens 
bestehenden Unternehrnen gleicher Art insoweit Rechnung zu tragen, als sie dies für 
gerechtfertigt halt, urn die aus elner Ungleichheit der Wettbewerbsbedingungen sich 
ergebenden Nachteile zu vermeiden oder auszugleichen. 

2. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann diese Genehrnigung an jede ihr im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 2 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen geeignet 
erscheinende Bedingung knupfen. 

3. Bevor sich die EFTA-Uberwachungsbehörde Ober ein Vorgehen erklàrt, das 
Unternehmen betrifft, von denen mindestens eines nicht unter Artikel 3 des 
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Protokofis 25 zum EWR-Abkommen taut, holt sie die Ausserung der beteiligten 
Regierungen em. 

4. Unbeschadet der Anwendung von Artikel 3 auf die ihrer Zuständigkeit 
unterstehenden Unternehmen kann die EFTA-Uberwachungsbehörde alle AuskOnfte 
von natürlichen odEr junstischen Personen verlangen, weiche die in Betracht 
kommenden Rechte oder VermOgenswerte erworben oder zusammengefasst haben 
oder erwerben oder zusammenfassen wollen, werm diese Ausküntte für die 
Anwendung des Artikels 2 des Protokofls 25 lum EWR-Abkommen auf ein Vorgehen 
erforderlich sind, das die in Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls 25 zum EWR-
Abkommen genannte Wirkung haben kbnnte. 

5. Falls ein Zusammenschluss erfolgt, der nach Feststetlung der EFTA-
Uberwachungsbehorde unter Verletzung der Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 1 
des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen bewirkt worden ist und trotzdem den in 
Artikel 2 Absatz :2 des Protokolls 25 zum EWR-Abkom.men vorgesehenen 
Bedingungen entspricht, macht sie die Genehmigung dieses Zusammenschlusses 
davon abhángig, dass die Personen, weiche die Rechte oder Vermagenswerte 
erworben oder zusammengefasst haben, die in Artikel 12 Buchstabe b) vorgesehene 
Geldbusse zahien; in den FAllen, in denen eindeutig feststeht, dass die Zustimmung 
beantragt werden musste, darf jedoch der Betrag dieser Geldbusse nicht geringer 
sein als die HAHe des in dem genannten Unterabsatz b) vorgesehenen 
HOchstbetrags. 	Unterbleibt diese Zahiung, 	so 	ergreift die 	EFTA- 
Uberwachungsbehörde die Massnahmen, die nachstehend für als unzulAssig 
erachtete ZusammenschlUsse vorgesehen sind. 

6. Erfolgt ein Zusammenschluss, der nach Feststellung der EFTA-
Uberwachungsbehrde den ailgemeinen oder besonderen Bedingungen nicht 
entsprechen kann, denen eine Genehmigung nach Artikel 2 Absatz 2 des Protokolls 
25 zum EWR-Abkommen untertiegen wQrde, so stelit sie durch eine mit Grunden 
versehene Entscheidung den unzulAssigen Charakter dieses Zusammenschlusses 
fest; nachdem sie den Beteitigten Gelegenheit zur Ausserung gegeben hat, ordnet 
sie die Trennung der unzulAssigerweise zusammengeschlossenen Unternehmen 
oder Vermögenswerte oder die Beendigung der gemeinsamen Kontrolle sowie jede 
andere Massnahrne an, die nach ihrer Auffassung geeignet ist, die Unabhängigkeit 
des Betriebes der betreffenden Unternehmen oder die Unabhängigkeit der 
Verwertung 	der 	betretfenden 	VermOgenswerte 	sowie 	normale 
Wettbewerbsbedi ngungert wiederherzustellen. Jeder unmittelbar .  Beteitigte kann 
unter den Voraussetzungen des Artikels 108 Absatz 2 Buchstabe b) des EWR-
Abkommens und Artiket 18 des vorliegenden Abkommens wegen dieser 
Entscheidungen Kiage erheben. Der EFTA-Genchtshof hat gemass Artiket 108 
•Absatz 2 des EWR-Abkommens und den einschlägigen Bestimmungen des 
vorliegenden Abkommens unbeschrAnkte PrOtungsbefugnis zu entscheiden, ob der 
erfotgte Zusarnmenschluss den Charakter elnes Zusammenschlusses im Sinne des 
Artikets 2 Absatz 1 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen und des im Anhang XIV 
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zum EWR-Abkommen erhalterien Rechtsaktes betreffend Kohie und Stahl hat. Diese 
Kiage hat aufschiebende Wirkung. Sie kanri erst erhoben werden, wenn die 
obengenannten Massnahmen angeordnet worden sind, es sei denn, dass die EFTA-
Uberwachungsbehörde mit der Erhebung einer besonderen Kiage gegen die 
Entscheidung einverstanden 1st, durch die der Zusammenschluss für unzulässig 
erklärt wird. 

7. Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 100 des EWR-Abkomrnens kann die 
EFTA-UberwachungsbehOrde jederzeit und vorbehitlich der Anwendung von Artikel 
41 des vorliegenden Abkornrnens die einstweiligen Massnahrnen ergreifen oder 
veranlassen, de sie zum Schutze der Interessen von Konkurrenzunternehmen und 
Dritten sowie zur Verhinderung jeder Handlung für erforderlich halt, durch die die 
Ausführung ihrer Entscheidung behindert werden könnte. Elne Kiage hat hinsichtlich 
dieser einstweiligen Massnahmen keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, dass 
der EFTA-Genchtshof anders entscheidet. 

8. Die EFTA-Uberwachungsbehorde gewährt den Beteiligten zur Ausführung ihrer 
Entscheidungen eine angemessene Frist, nach deren Uberschreitung sie für jeden 
Tag Zwangsgelder bis zum Hochstbetrag von 1 ofoo des Wertes der betreffenden 
Rechte oder VermOgenswerte auferlegen kann. 

9. Kommen die Beteiligten ihren Verpflichtungen nicht nach, so ergreift die EFTA-
Uberwachungsbehorde selbst VoHzugsmassnahrnen. 

10. Die EFTA-Uberwachungsbehorde 1st ausserdem berechtigt, an die beteiligten 
EFTA-Staaten die Emptehiungen zu richten, die erforderlich sind, urn im Rahmen 
der Gesetzgebung der einzelnen Staaten den Vollzug der in den vorstehenden 
Absätzen vorgesehenen Massnahmen zu erreichen. 

11. Bei der AusQbung ihrer Befugnisse berUcksichtigt die 	EFTA- 
Uberwachungsbeharde die von Dritten gutgläubig erworbenen Rechte. 

12. Die EFTA-Uberwachungsbeharde kann Geldbussen festsetzen bis zurn Betrag 
von 

(a) 3 % des Wertes der Verrnogenswerte, die erworben oder 
zusarnrnengefasst worden sind oder erworben oder zusammengefasst 
werden sollen, gegen die natürlichen oder juristischen Personen, die 
sich den in Absatz 4 vorgesehenen Verpflichtungen entziehen; 

(b) 10 % des Wertes der Vermogenswerte, die erworben oder 
zusammengefasst worden sind, gegen die natüichen oder juristischen 
Personen,die sich den in Artikel 2 Absatz 1 des ProtokoUs 25 zum 
EWR-Abkomrnen vorgesehenen Verpflichtungen entzogen haben, 
wobei sich dieser Hächstbetrag nach dem auf die Herstellung des 
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Zusarnmenschlusses 	folgenden 	zwälften 	Monat 	urn 	em 

Vieruridzwanzigstel für jeden bis zur Feststellung der Zuwiderhandlung 

durch die EFTA-Uberwachungsbehärde abgelaufenen weiteren Monat 

e rhöhl:; 

(C) 	10 % des Wertes der Vermagenswerte, die erworben oder 

zusarnrnengefasst worden sind oder erworben oder zusarnmengefasst 

werden sollen, gegen die natürlichen oder juristischen Personen, die 

sich die Vergünstigung der Bestimrnungen des Artikels 2 Absatz 2 des 

Protokolls 25 zurn EWR-Abkornrnen irn Wege falscher oder entstellter 

Angaben verschafft oder zu verschaffen versucht haben; 

(d) 	15 % des Wertes der Vermogenswerte, die erworben oder 

zusarnmengefasst worden sind, gegen die ihrer Zuständigkeit 

unterstehenden Unternehrnen, die an der Herstellung der zu den 

Vorschriften des Artikels 2 des Protokolls 25 zum EWR-Abkommen irn 

Widerspruch stehenden Zusarnmenschlüsse beteiligt waren oder 

mitgewirkt haben. 

13. Die PersonEn, gegen weiche die in Absatz 12 vorgesehenen Sanktionen 

festgesetzt worden sind, kännen nach Massgabe des Artikels 36 des vorliegenden 

Abkornmens beirn EFTA-Gerichtshof Kiage erheben. 

Artikel 3 

1. Die EFTA-Uberwachungsbehörde kann die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendigen Auskünfte einholen. Sie kann die erforderlichen Nachprüfungen 

vornehmen Iassen. 

2. Vorbehaltlich des Artikels 9 des Protokolls 23 zum EWR-Abkommen 1st die 

EFTA-Uberwachungsbehörde verpflichtet, Auskünfte, die sie in Anwendung von 

Artikel 55 und 58 des EWR-Abkomrnens und seines Protokolls 25 sowie der 
Bestimmungen des vorliegenden Kapitels erlangt, und die ihrem Wesen nach unter 

das Berufsgeheirnnis fallen, nicht bekanntzugeben; dies gilt insbesondere für 

Auskünfte über die Unternehrnen, die ihre Geschäftsbeziehungen odér ihre 

Kostenelemente betreffen. Diese Verpflichtung gilt auch für Vertreter der EG-

Kommission und der EG-Mitgtiedstaaten, die irn Beratenden Ausschuss nach Artikel 

10 Absatz 4 des Kapitels II und an der Anhorung nach Artikel 8 Absatz 2 des 

Kapitels IV teilnehmen. 

Mit dieser Einschränkung hat die EFTA-Uberwachungsbehörde alle Angaben 

zu veräffentlichen, die für die Regierungen oder alle anderen Beteiligten von Nutzen 

sein können. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehorde kann gegen Unternehrnen, die sich ihren 

Verpflichtungen aus den in Anwendung des vorliegenden Artikels erlassenen 

Entscheidungen entziehen oder wissentlich falsche Auskünfte erteilen, 
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Zwangsgelder bis zum Hochstbetrag von 1 % des jährlichen Umsatzes festsetzen; 
der HOchstbetrag soicher Zwangsgelder betragt 5 % des durchschnittlichen 
Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs. 

4. Hat ein Unternehmen dadurch einen Schaden erlitten, dass die EFTA-
Uberwachungsbehbrde das Berufsgeheimnis verletzt hat, so kann es beim EFTA-
Gerichtshof gemass Artikel 108 Absatz 2 des EWR-Abkommens und den 
einschlägigen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, insbesondere Artikel 
39, Klage auf Schadenersatz erheben. 

Artlket 4 

Vor der Festsetzung einer Geldbusse oder eines wiederkehrenden 
Zwangsgeldes nach diesem Kapitet 1st die EFTA-Uberwachungsbeharde verpflichtet, 
den betroffenen Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Artikel 5 

Für den Umsatz, der als Grundlage für die Berechnung einer Geldbusse oder 
elnes Zwangsgeldes dient, die den Unternehmen nach dem vorliegenden Kapitel 
auferlegt werden, 1st der Umsatz von Produkie, auf die in Protokoll 14 zum EWR-
Abkommen verwiesen wird, massgebend. 

ABSCHNITT II 

AUSKUNFTSPFLICHT (ARTIKEL 2 ABSATZ 4 DES ABSCHNITrES I) 

TElL I 

VERPFUCHTUNG ZUR ANZEIGE 

Artikel I 

Alle natürlichen und juristischen Personen mit Ausnahme derjenigen, die 
innerhaib des räumlichen Anwendungsgebietes des EWR-Abkommens auf dem 
Gebiet von Kohle oder Stahl elne Produktionstatigkeit oder eine andere 
Vertriebstätigkeit als den Verkauf an Haushaltungen oder an Kleingewerbetreibende 
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ausüben, sind - falls sie die in den nachstehenden Artikein bezeichneten Vorgehen 
tAtigen - zur Auskunft nach Massgabe dieses Abschnitts verpflichtet. 

Artikel 2 

Die in Artikel 1 genannten Personen haben der EFTA-Uberwachungsbehärde 
den Erwerb von Rechten an einem Unternehmen im Sinne des Artikels 3 des 
Protokolls 25 zum EWR-Abkommen und den Erwerb der Befugnis, Rechte anderer 
an einem soichen Unternehmen im eigenen oder fremden Namen auszuOben, 
anzuzeigen, sofern sie dadurch die Möglichkeit erhalten, bei Beschlussfassungen 
der Aktionare oder sonstigen Gesellschafter dieses Unternehmens mehr als 10% 
aller Stimmrechte auszuüben, und sofern der gemeine Wert aller dieser Rechte 
100'000 ECU Uberschreitet. Dabel sind Rechte anderer, die diesen Personen bereits 
vor dem Erwerb zustanden, anzurechnen. 

Artikel 3 

Artikel 1 gilt entsprechend, sofern sich der Erwerb auf Rechte an elnem 
Unternehmen bezieht, das Uber ein Unternehmen im Sinne des Artikels 3 des 
Protokolls 25 zum EWR-Abkommen die Kontrolle ausUbt. 

Artlkel. 4 

1. Eine Anzeigepflicht hinsichtlich der in den Mikel 2 und 3 bezeichneten Vorgänge 
besteht nicht für Banken oder ihre Beauftragten, soweit die Befugnis zur Ausübung 
des Stimmrechts sich bezieht: 

- 	auf Aktien, die den Kunden der Banken oder den Kunden anderer 
Banken geharen; oder 

- 	auf Namensaktien, deren Rechte die Bank als TreuhAnder für ihre 
Kunden geltend macht. 

2. Absatz 1 lasst unberQhrt: 

- 	eine Verpflichtung der Banken, über diese.Vorgange gemass Artikel 7 
Auskunft zu erteilen; 

- 	eine Verpflichtung der Kunden, diese Vorgänge gemàss Artikel 2 und 3 
anzuzeigen oder darüber gemäss Artikel 7 Auskunft zu erteilen. 
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Artikel 5 

Die EFTA-Uberwachungsbehärde kann aufgrund einer besonderen 
Genehmigung und unter gewissen Bedingungen von der Anzeigepflicht der in den 
Artikeln 2 und 3 genannten Geschäfte amthch zugelassene Bärsenmakler befreien, 
sofern diese von dern Stimmrecht der in ihrem Besitz befindlichen Anteile keinen 
Gebrauch machen. 

Artikel 6 

Die Anzeige gemäss den Artikeln 2 und 3 ist innerhaib einer Frist von vier 
Wochen zu erstatten, nachdem der Anzeigepflichtige von dem anzuzeigenden 
Vorgang Kenntnis erhalten hat. 

TElL II 

BESONDERE AUFFORDERUNG ZU R AUSKUNFT 

Artikel 7 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann durch besondere Aufforderung die im 
Artikel 1 genannten Personen urn alle zur Anwendung des Artikels 2 des Abschnitts I 
erforderlichen AuskUhfte ersuchen: 

(1) über den Erwerb des Elgenturns oder. Nutzungsrechts an 
Gru ñdstücken, industriellen Einrichtungen oder Konzessionen elnes 
Unternehrnens, sofern diese Grundstücke, industriellen Einrichtungen 
oder Konzessionen vor dern Erwerb dem Betrieb dieses Unternehmens 
dienten; 

(2) Uber den Erwerb von Rechten an einem Unternehmen, aufgrund deren 
bei Beschlussfassungen der Aktionàre oder sonstigen Gesellschatter 
dieses Unternehmens Stirnrnrechte ausgeübt werden können; 

(3) fiber den Erwerb der Befugnis, Rechte der in 7iffer2bezeichneten Art, 
die anderen geharen, im eigenen oder frernden Namen geltend zu 
machen; 

(4) Ober den Erwerb der Befugnis, aufgrund eines Vertrages darflber zu 
bestimmen, wie der Gewinn eines Unternehmens gebildet oder 
verwendetwird; 
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(5) Uber den Erwerb der Befugnis, aHein oder zusammen mit anderen 
Personen, entweder als Inhaber, Nutzungsberechtigter, Verwalter oder 
MitgUed der Geschäftsführung, an der Führung eines Unternehmens 
mitzuwirlcen; 

(6) Uber die Bestellung als Mitglied des Aufsichtsrats eines Untemehmens. 

2. Die Auskunftspflichtigen haben der EFTA-UberwachungsbehOrde auf Verlangen 
auch den Namen urid den Wohnort des wahren Berechtigten mitzuteilen, falls sie 
befugt sind, 

- 	Rechte der in Absatz 1 bezeichneten Art als Treuhänder Dritter geltend 
zu machen oder 

- 	Rechte der in Absatz, 1 bezeictineten Art, die Dritten gehOren, im 
eigenen oder im.fremden Namen geltend zu machen. 

ABSCHNITT Ill 

VERFoLGUIGS- UND VOLLSTRECKUNGSVERJAHRUNG IM GELTUNGSBEREICH 
DES PROTOKOLLS 25 ZUM EWR-ABKOMMEN UND DES VORLIEGENDEN 

KAPITELS 

Artlkel I 
Verfolgungsverjhrung 

1. Die Befugnis der EFTA-Uberwachungsbehörde, wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften der Artikel 53 und 54 des EWR-Abkommens und seines 
Protokolls 25 oder der Bestimmungen dieses Kapitels Geldbussen festzusetzen, 
verjährt 

a) in drei Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschritten Uber die von 
den Beteiligten einzureichenden Antrage oder Meldungen, Uber die 
Einhclung von AuskOnften oder die Vornahrne von NachprOfungen; 

b) in fürif Jahren bei den Obrigen Zuwiderhandlungen. 

2. Die Verjährung beginnt mitdem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangén 
worden ist. Bei dauernden oder fortgesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die 
Verjährung jedoch erst mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung beendet ist. 
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Artikel 2 
Unterbrechung der Verfolguhgsverjährung 

1. Die Verfolgungsverjahrung wird durch jede auf Ermittlung oder Verfolgung der 
Zuwiderhandlung genchtete Handlung der EFTA-UberwachuflgSbehörde 
unterbróchen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag em, an dem die Handlung 
mindestens einem an der Zuwiderhandlung Beteiligten bekanntgegeben wird. 

Die Verjahrung wird insbesondere durch foigende Handlungen unterbrochen: 

a) sch rittliche Auskunftsverlangen der EFTA-Uberwachungsbehärde 
sowie Entscheidungen der EFTA-Uberwachungsbe hOrde. durch weiche 
die verlangten Auskünfte angefordert werden; 

b) schriftliche Auftrage der EFTA-UberwachungsbehOrde an ihre 
Bediensteten zur Vonahme von NachprOfungen sowie Entscheidu ngen 
der EFTA-UberwachungsbehOrde, durch weiche Nachprufungen 
angeordnet werden; 

C) 	die 	Einleitung 	eines 	Verfahrens 	durch 	die 	EFTA- 
Uberwachungsbehorde; 

d) 	Schreiben der EFTA-UberwachungsbehOrde an die Beteiligten, mit 
denen diesen nach Artikel 4 des Abschnitts I Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird. 

2. Die Unterbrechung wirkt gegenüber alien an der Zuwiderhandiung Beteiligten. 

3. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjahrung von neuem. Die Verjahrung tritt 
jedoch spatestens mit dem Tag em, an dem eine Frist von der Dauer der doppelten 
Verjahrungsfrist verstrichen ist, ohne dass die EFTA-UberwachungsbehOrde eine 
Geldbusse festgesetzt hat; diese Frist veriângert sich urn den Zeitraum, in dem nach 
Artikel 3 die Verjahrung ruht. 

ArtikeI3 
Ruhen der Verfolgungsverjáhrung 

Die Verfolgungsverjahrung ruht, solange wegen der Entscheidung der EFTA-
ub'Nachungsbehärde ein Verfahren vor dem EFTA-Ger.chtshof anhangig ist. 
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Artikel 4 
Voustreckungsverjahruñg 

1. Die Befugnis der EFTA-Uberwachungsbehbrde zur Volistreckung von 
Entscheidungen, dutch die wegen Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des 
EWR-Abkommens Dder gegen die zur Durchfuhrung des EWR-Abkommens 
eriassenen Vorschriten Geldbussen oder Zwangsgelder testgesetzt worden sind, 
verjährt in lUff JaIren. 

2. Die Verjahrung beginnt mit dem Tag, an dem die Entscheidung unanfechtbar 
geworden 1st. 

Artlkel 5 
Unterbrechung der Vollstreckungsverjährung 

1. Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen 

a) durch die Bekanntgabe elner Entscheidung, durch die der 
ursprUrig!iche Betrag der Geldbusse oder des Zwangsgeldes geandert 
oder ein Antrag auf eine soiche Anderung abgelehnt wird; 

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbusse oder des 
Zwangsgetdes genchtete Handlung der EFTA-Uberwachungsbehörde 
oder eines EFTA-Staats auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehorde. 

2. Nach jeder Untert)rechung beginnt die Verjährung von neuem. 

ArtIket6 
Ruhen der Voltstreckungsverjährung 

Die Vollstreckungsverjahrung ruht 

a) solange elne Zahlungserleichterung bewilligt 1st; 

b) soáncje die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des EFTA-
Genchtshofes ausgesetzt 1st. 
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ABSCHNITT IV 

BEFUGNISSE DER BED!ENSTETEN UND BEVOLLMACHTIGTEN DER EFTA- 
UBERWACHUNGSBEHORDE ZUR DuRCHF0HRUNG VON NACHPRUFUNGEN NACH 

PROTOKOLL 25 ZUM EWR-ABKOMMEN UND DEM VORLIEGENDEN KAPITEL 

Artikel •1 

1. Die Bediensteten und Bevollmächtigten der EFTA-UberwachungsbehOrde, die mit 
den bei den Unternehmen gemäss Protokoll 25 und Anhang XIV zum EWR-
Abkommen und den Bestimmungen des vorliegenden Kapitels, insbesondere Artikel 
3 Absatz 1 det Abschnitts 1, dUrchzuführenden NachprUfungen beauftragt sind, 
verfOgen Uber folgende Befugnisse: 

a) in dem zur Verwirkhchung des Zwecks der Nachprufung erforderlichen 
Umfang die Bücher und sonstigen Geschäfts- und Finanzunterlagen 
einschliesslich aller rechnerunterstützten Dokumentationen unabhangig 
von dem Ort, an dem diese Bücher und Dokumente hinterlegt sind, zu 
prufen; 

b) Abschriften, Ablichtungen oder Auszuge aus Büchern und Geschäfts-
und Finanzunterlagen sowie jedweder Form automatisch gespeicherter 
Daten anzufertigen; 

C) 	mündliche Erklarungen an Ort und Stefle anzufordern; 

d) 	aVe Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der 
Unternehmen und gegebenenfalls Dritter, bel denen die BUcher und 
Geschäfts- und Einanzunteriagen hinterlegt wurden, zu betreten, urn 
bei der Auswahl der einer Kontrofle zu unterwerfenden Bücher und 
Dokumente das Recht auf Einsichtnahme hinsichtlich der Eignung und 
Voflstandigkeit dieser Auswahl auszuUben. 

2. Der betreffendé Staat ist Ober bevorstehende Nachprufungen und den Rang der 
Bediensteten rechtzeitig zu unterrichten. Bedienstete dieses Staates können auf 
dessen Antrag oder auf Antrag der EFTA-Uberwachungsbehorde die Bediensteten 
der EFTA-Uberwachungsbeharde bei der Ertullung ihrer Aufgaben unterstUtzen. 

3. Die Unternehmen sind verpflichtet, die Bediensteten und Bevollmachtigen der 
EFTA-UberwachungsbehOrde bei der Erfullung ihrer Aüfgaben zu unterstützen. 
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Artlkel 2 

Die mit der Nachprufung beauftragten Bediensteten und Bevollmachtigten der 
EFTA-UberwachungsbehOrde Oben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlicheri 
Prufungsauftrags aus,, in dem der Zweck der NachprOfung bezeichnet ist. Die EFTA-
Uberwachungsbehorc!e steilt den Vertretern der EG-Kommission, die gemäss Artikel 
8 Absatz 4 des Protokofls 23 zum EWR-Abkommen an der NachprOfung teilnehmen, 
ebenfalls einen soichon PrOfungsauftrag. 

Artlkel 3 

Unter Androhung der in Artikel 3 Absatz 3 des Abschnittes I genannten 
Geldbussen und Zwangsgelder wird den Unternehmen aufgegeben, die sich aus 
Artikel 1 dieses Abschnitts ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen, ohne dass èine 
Einzelentscheidung notwendig ware. 

TElL V: UBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Kapitel XVI 

U BERGANGSBESTIMMUNGEN 

ABScHNITT I .  

AUF KAPITEL II BIS XII UND XV ANWENDBARE BESTIMMUNGEN 

Artlkel 1 
Anmeldung bestehender Vereinbarungen, BeschlUsse und Verhaltenswelsen 

1. Vereinbarungen, BeschlOsse und aufeinander abgestimmte Verhattensweisen der 
in Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens beschriebenen Art, die bei Inkrafttreten 
des EWR-Abkommens bestehen und für welche die Beteiligten Artikel 53 Absatz 3 
des EWR-Abkommens in Anspruch nehmen woflen, sind innerhaib von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten des EWR-Abkommens bel der EFTA-
UberwachungsbehOrde gemass Artikel 56 des EWR-Abkommens, denIn den 
Artikeln 1 bis 3 des Protokolls 21 und im Protokoll 23 zum EWR-Abkommen 
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verwiesenen Bestimmungen sowie gemass den Kapitein Ill, VI, VII, IX, X, XI, XII 
und XV des vorliegenden Protokolls anzumelden. 

2. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte 
Verhaltensweisen soiche der in Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens 
bezeichneten Art sind und unter Artikel 4 Absatz 2 des Kapitels II fallen; sie können 
bel der EFTA-UberwachungsbehOrde gemäss Artikel 56 des EWR-Abkommefls, den 
in den Artikeln 1 bis 3 des Protokolls 21 und im Protokoll 23 zum EWR-Abkommen 
verwiesenen Bestimmungen sowie gemass den Kapitein III, VI, VII, IX, X, XI, XII und 
XV angemeldet werden. 

Artlkel 2 

Entscheidungen gemss Artikel 53 Absatz 3 des EWR-Abkommefls 

1. Im Rahmen einer Entscheidung gemass Artikel 53 Absatz 3 des EWR-
Abkommens bestimmt die EFTA-Uberwachungsbehörde das Datum des 
Wirksámwerdens der Entscheidung. Dies Datum kann dem Notifikationsdatum nicht 
vo rangehen. 

2. Der zweite Satz des ersten Absatzes findet keine Anwendung auf die in Artikel 4 
Absatz 2 des Kapitets II und im Artikel 1 Absatz 2 des vorliegenden Kapitels 
genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmten Verhaltensweisen, die 
innerhaib der in Artikel 1 Absatz 1 vorgesehenen Frist angemeldet worden sind. 

a 

Artikel3 
Besondere Bestimmungen für bestehende Vereinbarungen, BeschlUsse und 

Verhaltensweisen 

1. Sind bei 	Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen der in Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens bezeichneten 
Art, die bei lnkrafttreten des EWR-Abkommens bestehen und die vor dem im Artikel 
1 Absatz 1 des vorliegenden Kapitels bezeichneten Zeitpunkt angemeldet werden, 
die Voraussetzungen des Artikels 53 Absatz 3 des EWR-Abkommens nicht erfulit, 
und fOhren die beteiligten Unternehmen und Unternehmensvereinigungen ihre 
Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen nicht 
fort oder àndern sie diese derart ab, dass sie nicht mehr unter das Verbot des 
Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen, oder dass sié die 
Vorausetzungen des Artikels 5 Absatz 3 des EWR-Abkomrnens erfüllen, so gilt 
das Verbot des Artikels 53 Absatz 1 nur für den Zeitraum, den die EFTA-
Uberwachungsbehbrde festsetzt. Eine Entscheidung der EFTA-
UberwachungsbehOrde nach dem voranstehenden Satz kann denjenigen 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen nicht entgegengehalten werden, die 
der Anmeldung nicht àusdrOcklich zugestimmt haben. 
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2. 	Auf 	Vereinbarungen, 	Beschlüsse 	und aufeinander 	abgestimmte 
Verhaltensweisen, die, unter Artikel 4 Absatz 2 des Kapitels II fallen und bel 
lnkrafttreten des EWR-Abkommens bestehen, 1st Absatz 1 anwendbar, wenn sie 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens angemeldet 
werden. 

Artikel 4 

An die EG-Kommission vor dem Datum des Inkrafttretens des EWR-
Abkommens gerichtete Anträge und Anmeldungen erfüllen die Bestimmungen Ober 
Anträge und Anmeldungen des vbrliegenden Abkommens. 

Gemäss Artikel 56 des EWR-Abkommens und Artikel 10 des Protokolls 23 
zum EWR-Abkommei. kann die EFTA-UberwachungsbehOrde die Einreichung eines 
vollstandig ausgefüllten Formblattes, wie es zur Durchführung des EWR-
Abkommens vorgeschneben ist, innerhaib der von ihr festgesetzten Frist verlangen. 
Solche Antrage und Anmeldungen sind gOltig, wenn die Formblätter innerhalb des 
festgesetzten Zeitraumes und gemass den Bestimmungen des EWR-Abkornmens 
und der Kapitel II, Il, V, VII, X, XII und XV des vorliegenden Protokolls eingereicht 
worden sind. 

ArtIkeI5 
Geldbussen 

. 

Für Handlunqen, die bereits vor der Anmeldung der Vereinbarungen, der 
Beschlüsse und der abgestimmten Verhaltensweisen, auf die die Artikel 1 und 2 des 
vorliegenden kapiteis anwendbar sind und die innérhalb der vorgesehenen Fristen 
angemeldet worden sind, stattgefundèn haben, werden keine Geldbussen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen Artiket 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens festgesetzt. 

Artlkel 6 

Innerhalb von sechs Monaten nach dern lnkrafltreten des EWR-Abkommens 
ergreifen die EFTA-Staaten alle Massnahrnen zur ñotwendigen UnterstUtzung der 
Bediensteten der EFTA-Uberwachungsbehrde und der EG-Kommission, urn diesen 
die im vorliegenden Abkommen vorgesehenen PrOfungen zu ermOglichen. 

Artikel 7 

Auf Vereinbarungen, 	Beschlüsse und aufeinander abgestirnmte 
Verhaltensweisen, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des EWR-Abkomrnens 
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bestehen und unter Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen, findet das 
Verbot des Artikels 53 Absatz 1 keine Anwendung, wenn die Vereinbarungen, 
Beschlüsse und abgestimmten Verhaltensweisen innerhaib einer Fnst von sechs 
Monaten nach lnkrafttreten des EWR-Abkommens so abgeändert werden, dass sie 
die Voraussetzungen für die in Anhang XIV zum EWR-Abkommen vorgesehenen 
Gruppenfreistellungen erfüflen. 

Artlkel 8 

Aut Vpreinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-Abkommens 
bestehen und unter Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen, findet das 
Verbot des Artikels 53 Absatz 1 keine Anwendung, wenn die Vereinbarungen, 
Beschlüsse und abgestimmten Verhaltensweisen innerhatb einer Frist von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten des EWR-Abkommens so abgeandert werden, dass sie 
nicht mehr unter das Verbot des Artikels 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens fallen. 

Artikel 9 

Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen, denen vor 
dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens gemass Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages 
zur Ernchtu ng de r Eu ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine Einzelfreistellu ng 
gewahrt wurde, bleiben im Hinblick auf die Bestimmungen des EWR-Abkommens 
freigestelit, bis zu dem Zeitpunkt, den die die Freistellung gewahrende Entscheidung 
bezeichnet oder bis die EG-Kommission eine neue Entscheidung trifft; es gilt das 
frühere der beiden Daten. S  

ABSCHNIrT II 

AuF KAPITEL XIII UND XIV ANWENDBARE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10 

Die Rechtakte, auf die in Punkt 1 des Anhangs XIV zum EWR-Abkommen 
(Verordnung (EWG) Nr. 4064/89) und im Kapitel Xll des vorliegenden Protokolls 
verwiesen wird, findet• keine Anwendung auf Zusammenschlüsse, die vor dem 
Zeitpunkt des lnkrafttretens des EWR-Abkommens Gegenstand eines 
Vertragsabschlusses oder einer Bekanntgabe waren oder durch elnen Erwerb im 
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ANLAGEN 

ANLAGE 7 

Verzelchnls nach Artikel 2 des Kapiteis Xl 

a) die Einfuhrung oder einheitliche Anwendung zwingend vorgeschnebener oder 
empfohlener technischer Normen für Luftfahrzeuge, Luftfahrzeug-Ersatzteile, 
Ausrustungsteile und Betriebsmittel, sofern es sich hierbel urn Normen einer 
allgemei n anerkannten interndtionalen Organisation oder eines Luftfahrzeug-
oder AusrUstungshersteller handelt; 

b) die, Einführung oder einheitliche Anwendung technischer Normen für ortsfeste 
Luftfahrzeugeinrichtungen, sofern es sich hierbei urn die Normen einer 
ailgemein anerkannteri internationalen Organisation handet; 

c) der Austausch, die Vermietung, die .gemeinsame Verwendung oder die 
Wartung von Luftfahrzeugen, Luftfahrzeug-Ersatzteilen, AusrOstungsteilen 
oder festen Einrichtungen zurn Betreiben von Flugdiensten sowie die 
gemeinsame Anschaffung von Luftfahrzeugersatzteilen, sofern diese 
Vereinbarungen auf einer nichtdiskrirninierenden Grundlage getroffen werden; 

d) die 	EinfUhrung, 
0 
 Benutzung 	und 	Verwendung 	technischer 

Kommunikationsnetze, 	sofern 	diese 	Vereinbarungen 	auf 	einer 
nichtdiskri mi nierenden Grundlage getroffen werden; 

e) der Austausch, die gerneinsame Verwendung oder die Ausbildung von 
Personal für technische oder betnebliche Zwecke; 	- 

f) bei einem Ausfall oder einer Verspätung von Flugzeugen die Regelung und 
DurchfUhrung von Ersatzbefôrderungen für Fluggäste, Post und Gepàck mit 
einern Charterflugzeug oder durch Bereitstellung eines Ersatzflugzeugs 
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen; 

g) die Regelung und Durchführung von Anschluss- oder ZusatzbefOrderungen in 
der Lull sowie die Aufstellung und Anwendung von Pauschalpreisen und 
Pauschalbedingungen für diese BefOrderungen; 

h) die Zusammenfassung von Einzelladungen; 
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PROTOKOLL 5 

UBER DIE SATZUNG 
DES EFTA-GERICHTSHOFS 

Artikel I 

Für die Ernchtung und die Tätigkeit des durch Artikel 27 dieses Abkommens 
geschaffenen Gerichtshots gelten die Bestimmungen dieses Abkommens und dieser 
Satzu ng. 

Tell I 

RICHTER 

Mikel 2 

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstatigkeit in ôftentlicher Sitzung den 
Eld, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft auszuOben und das Beratungsgeheim-
nis zu wahren. 

Artikel 3 

Unmittelbar nach der Eidesleistung bestirnmt der Gerichtshof durch Los jene seiner 
Richter, deren Amtszeit nach Ablauf der ersten drel Jahre gemâss Artikel 30 dieses 
Abkommens endet. 

Artikel 4 

Die Richter dürfen weder ein politischés Amt noch ein Amt in der Verwattung aus-

Uben. 

Sie dUrten keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstatigkeit ausOben, es sel 
denn, dass die Regierungen der EFTA-Staaten einvernehmlich von dieser Vorschrift 

Befreiung erteilen. 
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Bei der Aufnahme ihrer Tatigkeit übernehmen sie die feierliche Verpflichtung, 
während der AusObung und nach Ablauf ihrer Amtstatigkeit die sich aus ihrem Amt 
ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bel der Annahme 
gewisser Tâtigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und 
zurückhaltend zu sein. 

Im Zweifelsfatle entscheidet der Gerichtshof. 

Artikel 5 

Abgesehen von den regelmâssigen Neubesetzungen und von Todesfäflen endet das 
Amt eines Richters durch Rücktrt. 

Bei Rücktritt elnes Richters ist das RUcktrittsschreiben an den Präsidenten des Ge-
richtshofs zur Weiteileitung an die Regierungen der EFTA-Staaten zu richten. Mit 
deren Benachrichtigung wird der Sitz frei. 

Mit Ausnahme der FIIe, in denen Artiket 6 Anwendung findet, beibt jeder Richter bis 
zum Amtsantntt seines Nachfolgers im Amt. 

Artikel 6 

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben, seiner Ruhegehaltsansprüche 
oder anderer an ihrer Stelle gewährter Vergunstigungen für vertustig erklârt werden, 
wenn er nach einstimmig in einer Vollsitzung des Genchtshofs gefasstem Urteil niCht 
mehr die erfordertichen Voraussetzungen erfUllt oder den sich aus seinem Amt 
ergebenden Verpfhchtungen nicht mehr nachkommt. Der Betroffene witict bei dér Be-

schlussfassung nicht mit. 

Der Kanzler des Gerichtshofs bnngt den Regierungen der EFTA-Staaten elne soiche 

Entscheidung des 'Genchtshofs zur Kenntnis. 
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Artike) 7 

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so wird es für die verblei-
bende Arntszeit neu besetzt. 

TElL It 

ORGANISATION 

Mike) 8 

Entscheidungen des Genchtshofs werden mit Stimmenmehrheit der an den Beratun-
geri tellnehmenden Richter und nach Massgabe der Verfahrensordnung gelasst. 

Artikel 9 

Der Genchtshof emennt semen Kanz)er und bestimmt dessen Stellung. 

ArtikellO 

Der Kanzler leistet vor dem Genchtshof den Eld, sein Amt unparteiisch und 
gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren. 

Artikel 11 

Der Genchtshof regelt die Vertretung des Kanzlers für den Fall seiner Verhinderung. 

Artikel 12 

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete beigegeben, urn ihm die 
Erfullung seiner Aufgaben zu ermbglichen. Sie unterstehen dem Kanzler unter Auf-
sicht des Prásidenten. 



-160- 

Artikel 13 

Die Richter und der Kaizler sind verpfUchtet, am Sitz des Gerichtshofs zu wohnen. 

Artikel 14 

Der Gerichtshof Obt seine Tâtigkeit standig aus. Die Dauer der Genchtsfenen wird 
vom Genchtshof unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfordemisse festgesetzt. 

Artikel 15 

Die Richter durfen nicht an der Eriedigung elner Sache teitnehmen, in der sie vorher 
als Bevollmachtigte, Beistände oder Anwäte einer der Parteien tàtig geWesen sind 
oder über die zu befinden sie ats Mitglied eines Gerichts, elnes Untersuchungsaus-
schusses oder in anclerer Eigenschaft berufen waren. 

Gaubt ein Richter bei der Entscheidung oder Untersuchung einer bestimmteri Sache 
aus einem besonderen Grund nicht mitwirken zu kännen, so macht er davon dem 
Pràsidenten Mitteilurig. Halt der Präsident die Teilnahme elnes Richters an der Ver-
handlung oder Entscheidung einer bestimmten Sache aus elnem besonderen Grund 
für unangebracht, SC) setzt er diesen hiervon in Kenntnis. 

Ergibt sich bei der Anwendung dieses Mikels elne Schwierigkeit, so entscheidet der 
Gerichtshof. 

Eine Partei kann den Antrag auf Anderung der Zusammensetzung des Gerichtshofs 
weder mit der Staatsangehörigkeit eines Richters noch damit begrQnden, dass dem 
Genchtshof kein Richter ihrer Staatsangehörigkeit angehört. 

Artikel 16 

Die Regelung der Sprachefrage beim Gerichtshof wird in der Verfahrensordnung 
festgelegt. 

Tell HI 
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VERFAHREN 

Artikel 17 

Die EFTA-Staaten, die EFTA-Uberwachungsbehôrde sowie die Gemeinschatt und 
die EG-Kommission werden vor dem Gerichtshof durch elnen Bevollmâchtigten 
vertreten, der für jede Rechtssache besteilt wird; der Bevollmàchtigte kann sich der 
Hilfe eines Beistandes oder eines Anwalts bedienen, der in einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens zugelassen 1st. 

Andere Parteien müssen durch einen Anwalt verireten sein, der in einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens zugelassen ist. 

Die yor dem Gerichtshof auftretenden Bevoflmächtigten, Beistânde und Anwãlte ge-
niessen nách Massgabe der Verfahrensordnung die zur unabhängigen AusObung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte und Sicherheiten. 

Der Gerichtshof hat nach Massgabe dieser Vertahrensordnung gegenOber den vor 
ihm auftretenden Beiständen und Anwäften die den Gerichten Oblicherweise zuer-
kannten Befugnisse. 

Artikel 18 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches und ein mOndli-
ches Verfahren. 

Das schrittliche Verfahren umfasst die Ubermittlung oer Klageschriften, Schriftsätze, 
Klagebeantwortungen und Erklârungen und gegebenenfalls der Repliken sowie aller 
zur Unterstützung vorge!egten BemegstOcke und Urkunden oder ihrer beglaubigten 
Abschriften an die Partelen. 

Die Ubermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfoge und innerhalb der Fristen, 
weiche die Verfahrnsordnung bestimmt. 

Das mündliche Verfahren umfasst die Verlesung des von einem Berichterstatter vor- 
gelegten Berichts, die Anhörung der Bevollmachtigtefl, Beistãnde und Anwälte durch 
den Genchtshof sowie gegebenenfalls die Vernehmung von Zeugen und Sachver- 
stàndigen. 
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Artikell9 

Die Kiageerhebung beim Genchtshof erfolgt durch Einreichung einer an den Kanzler 
zu richtenden Klageschritt. Die Kageschnft muss Namen und Wohnsitz des Klagers, 
die Stellung des Unterzeichnenden, die Panel, gegen weche die Kage erhoben 
wind, und den Streitgegenstand angeben sowie die Anträge und eine kurze 
Darstellung den KiagegrUnde éntha)ten. 

lhr sind gegebenenfalls der Wortlaut des Aktes, dessen Nichtigerklàrung beantragt 
wind, oder andere erhebliche Unteriagen beizufOgen. Sind den Klageschrift diese 
Untenlagen nicht beigefOgt, so fordert der Kanzler den Klager auf, sie innerhatb einer 
angemessenen Fnist beizubringen; die Kiage kann nicht deshaib zurOckgewiesen 
werden, well die Beibringung erst nach Ablauf den für die Kiageerhebung vorge-
schniebenen Fnst erfolgt. 

Artikel 20 

Sobald ein Fall beim Genchtshof anhangig 1st, benachnichtigt den Kanzler die Regie-
rungen der EFTA-Staaten, die EFTA-Uberwachungsbehörde, die Gemeinschaft und 
die EG-Komrnission. Binnen zweier Monate nach dieser Benachnichtigung können 
die Regierungen den EFTA-Staaten, die EFTA-Uberwachungsbehörde, die Gemein-
schaft und die EG-Kommission beim Genichtshof Schnftsätze einreichen oder schrift-
liche Erkiarungen abgeben 

Artikel 21 

Den Genichtshof kann von den Partelen die Vonlage alien Urkunden und die Erteilung 
allen Auskünfte verlangen, die er für wOnschenswert hAlt. Im Faile einer Weigerung 
steilt den Genchtshof diese ausdrUcklich test. 

Den Genichtshot kann ferner von den EFTA-Staaten, die nicht Parteien in einem 
Rechtsstreit sind, aile Auskünfte veriangen, die er für die Regelung dieses Rechts-
streus erfordenlich erachtet. 
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Artikel 22 

Der Genchtshof kann jederzeit Personen, Personengemei nschatten, Dienststellen, 
Ausschüsse oder Einnchtungen seiner Wahi mit der Abgabe von Gutachten 
betrauen. 

Artikel23 

Zeugen kbnnen nach Massgabe der Verfahrensordnung vernommen werden. 

Artiket 24 

Zeugen und Sachverständige kOnnen unter Benutzung der in der 
Verfahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder auf die in der 
Rechtsordnung ihres Landes vorgesehene Weise eidlich vernommen werden. 

ArUket 25 

Der Genchtshof kann anordnen, dass ein Zeuge oder Sact)verstandiger von dem 
Gericht seines Wohnsitzes vemommen wird. 

Diese Anordnung ist gemass den Bestimmungen der Verfahrensordnung zur 
Ausführung an das zuständige Gericht zu nchten. Die in AusfUhrung des 
Rechtshitfeersuchens abgetassten SchriftstOcke werden dem Genchtshof nach 
densetben Bestimmungen Obermittelt. 

Der Gerichtshof übernimmt die antallenden Auslagen; er erlegt sie gegebenenlafls 
den Parteien auf. 

Artiket 26 

Jeder EFTA-Staat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverstàndi-
gen wie eine vor semen eigenen, in Zivitsachen zustndigen Gerichten begangene 
Strattat. Auf Anzeige des Genchtshofs verfotgt er den TAter vor semen zustàndigen 
Gerichten. 
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Artikel 34 

Der Genchtshof entscheidet Uber die Kosten. 

Artikel 35 

Der Prasident des Genchtshofs kana nach elnem abgekürzten Verfahren, das erfor-
derlichenfalls von einzelnen Bestimmungen dieses Abkommens abweichen kann 
und in der Vertahrensordnung geregelt 1st, Uber Antrage auf Aussetzung gemäss 
Artikel 40 dieses Abkommens, auf Erlass einstweiliger Anordnungen gemäss dessen 
Artikel 41 oder auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemass Artikel 110 des 

EWR-Abkommens entscheiden. 

Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen anderen Richter nach 
Massgabe der Ve rfahrensordnung vertreten. 

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter getroffene Anordnung steilt eine 
einstweilige Regetung dar und greift der Entscheidung des Genchthofs in der Haupt-
sache nicht vor. 

Artikel 36 

Die EFTA-Staaten, die EFTA-UberwachungsbehOrde, die Gemeinschaft und die EG-
Kommission kOnnen einem bei dem Gerichtshof anhangigen Rechtsstreit beitreten. 

Dasselbe gilt für alle anderen Personen, die ein berechtigtes Interesse am Ausgang 
eines beim Gerichtshof anhàngigen Rechtsstreites gtaubhatt machen; 
ausgenommen davon sind Rechtsstreitigkeiten zwischen EFTA-Staaten oder 
zwische n EFTA- Staaten und der EFTA-OberwachungsbehOrde. 

Mit den auf Grund des Beitritts gesteilten Antragen kOnnen nur die Antrage einer 
Partel unterstützt werden. 
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Artikel 37 

Steilt der ordnungsmasig geladene Beklagte keine schriftlichen Anträge, so ergeht 
gegen ihn ein Versãurrnisurteil. Gegen dieses Urteil kann binnen einem Monat nach 
Zustellung Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch hat keine Aussetzung der 
Volistreckung aus dem Versäumnisurteil zur Folge, es sel denn, dass der 
Genchtshof anders beschliesst. 

Artikel 38 

EFTA-Staaten und alle sonstigen natürlichen und juristischen Personen kOnnen 
nach Massgabe der Verfahrensordnung in den dort genannten Fallen 
Drittwiderspruch gegen ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte 
beeintrachtigt und in elnem Rechtsstreit erlassen worden 1st, an dem sie nicht 
teilgenommen haben. 

Artikel 39 

Bestehen Zweifel Ober Sinn und Tragweite eines Urteils, so 1st der Gerichtshof zu-
standig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei, die ein berechtigtes Interesse hieran 
glaubhaft macht, oder der EFTA-Uberwachungsbehôrde auszulegen. 

Artikel 40 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof nur dann beantragt 
werden, wenn eine Tatsache von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die vor 
Verkundung des Urteils dem Gerichtshof und der . die Wiederaufnahme 
beantrage nden Panel unbekannt war. 

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch elne Entsctieidung des Genichtshôfs 
erOff net, die das Vorliegen der neuen Tatsache ausdrUcklich feststellt, ihr die für die 
Eroffnung des Wiederaufnahmeverfahrens erfordenlichen Merkmale zuerkennt und 
deshalb den Antracl für zulassig erklärt. 

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlass des Urteils kann kein Wiede rauf nah mean-
trag mehr gestelit werden. 
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Artikel 41 

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen Rechnung tragende 
Fristen festzulegen. 

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn der Betroffene 
nachweist, dass ein Zufall oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. 

Artikel 42 

Die aus ausservertraglicher Haftung der EFTA-Uberwachungsbehörde hergeleiteten 
Ansprüche verjähren in fUnf Jahren nach Eintritt des Ereignisses, das ihnen 
zugrunde Jiegt. Die Verjahrung wird durch Einreichung der Klageschrift beim 
Gerichtshof oder dadurch unterbrochen, dass der Geschädigte semen Anspruch 
vorher gegenuber der EFTA-UberwachungsbehOrde geftend macht. In Ietzterem FaU 
muss die Klage innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Kundmachung der 
betreffenden Massnahme oder ihrer Mitteilung an den Kläger, oder, falls eine soiche 
nicht erfolgte, nach dem Tag, an dem er hiervon Kenntnis erlangte, erhoben werden. 

Tell IV 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. 

Artikel 43 

Die Verfahrensordnung des Gerichtshofs enthält ausser den nach dieser Satzung zu 
erlassenden Bestimmungen alle sonstigen Vorschriften, die für die Anwendung 
dieser Satzung und erforderlichenfatls für ihre Erganzung notwendig sind. 

Artikel 44 

Die Regierungen der EFTA-Staaten kOnnen diese Satzung auf Antrag oder nach Be-
fassung des Gerichtshofs in gegenseitigem Einverstâridnis ändern. 
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PROTOKOLL 6 

UBER DIE RECHTSFAHIGKEIT, PRIVILEGIEN UND IMMUNITATEN 

DER EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE 

TElL I 

DIE EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE 

Artikel 1 

Die EFTA-UberwachungsbehOrue besitzt RechtspersOnlichkeit. Sie hat insbesondere 

die Fhigkeit, Vertrage zu schilessen, beweghches und unbewegliches Eigentum zu 

erwerben und darüber zu verfUgen sowie Prozesspartei zu sein. 

Artikel 2 

1. Im Rabmen ihrer amilichen TAtigkeit geniesst die EFTA-UberwachungsbehOrde 

lmmunität von der Genchtsbarkeit und Vofistreckung, ausser in folgenden Fallen: 

a) soweit sie im Einzelfall ausdrucklich daraut verzichtet; 

b) im Fall elnes von einem Dritten angestrengten Zivilverfahrens wegen Schäden 

aufgrund elnes Unfalls, der durch ein der EFTA-UberwachungsbehOrde ge-

härendes oder von ihr betriebenes Fahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel 

verursacht wurde,oder im Fall elnes Verstosses gegen Strassenverkehrsvor-

schriften, an dem ein soiches Verkehrsrnittel beteiligt 1st; 

C) im Fall der durch eine Entscheidung der VerwaltungsbehOrde oder des Ge- 

richts angeordneten Pfandung von Gehältem und sonstigeri BezUgen, em-
schliesslich VersorgungsansprOche, weiche die EFTA-Uberwachungsbe-

horde ihren Mitgliedern, Beamten oder sonstigen Beiiensteten oder ihren ehe-

matigen Mitgliedern, Beamten oder sonstigen Bediensteten schuldet; 

d) im Fall elner Widerklage, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem von 

der EFTA-Uberwachungsbehorde angestrengten Gerichtsverfahrén steht. 
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2. Die VermOgenswerte der EFTA-UberwachungsbehOrde, gleichviel wo sie sich 
befinden, geniessen Immunität: 

a) von jeder Form der Beschlagnahme, Einziehung oder Enteignung; 

b) von jeder Form der Zwangsverwattung sowie von jedem behOrdlichen Zwang 
und jeder vorlaufigen gerichtlichen Massnahme, ausser in den im vorherge-
henden Absatz bezeichneten Fallen. 

Artikel 3 

Das Archly der EFTA-Uberwachungsbehörde und alle ihr ge.hrenden oder von ihr 
verwahrten Dokumente sind unverletzlich, gleichviel wo sie sich befinden. 

Artikel 4 

1. 	Ohne irgendwelóhen finanziellen Kontroflen, Vorschriften oder Moratonen 
unterworfen zu sein, kann die EFTA-UberwachungsbehOrde 

a) Geldmittel oder Devisen jeder Art besitzen und Guthabenin jeder beliebigen 
Währung unterhalten; 

b) frel ihre Geidmittel oder Devisen von elnem Land in ein anderes oder innerhalb 
irgendeines Landes überweisen und alle in ihrem Besitz befindlichen Devisen 
in jede beliebige andere Währung konvertieren. 

2. Bei AusUbung ihrer Rechte gemass Absatz 1 dieses Artikels hat die EFTA-
UberwachungsbehOrde alifAllige, seitens elnes dem. vothegenden Protokoll 
angehörenden Staates erfolgte Vorstellungen gebuhrend in Betracht zu ziehen und 
soichen Vorstellungen insoweit Rechnung zu tragen, als dies ohne Beeinträchtigung 
der Interessen der EFTA-UberwachungsbehOrde mOglich erscheint. 
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Artikel 5 

1 i Die EFTA-UberwachungsbehOrde, ihre Vermgenswerte, EinkOnfte und 
anderes Eigentum sind befreit: 

a) von alien direkten Steuern. Die EFTA-UberwachungsbehOrde kann jedoch 
keine Bet reiung von Abgaben, Steuem oder GebOhren beanspruchen,.die tat-
sächlich eine Vergütung für Dienstleistungen der Versorgungsbetnebe darstel-
len; 

b) von ZOlien sowie von Verboten und Beschrankungen der Einfuhr und Ausfuhr 
von Gegenstanden der EFTA-UberwachungsbehOrde für ihren amtlichen Ge-
brauch. Aufgrund einer soichen Bet relung eingefuhrte Gegenstande dürten im 
Gebiet des Staates, in den sie eingefuhrt wurden, ausser unter den mit der Re-
gierung dieses Staates vereinbarten Bedingungen, nicht verkauft werden; 

C) von ZOIIen sowe von Verboten und Beschrankungen dér Einfuhr und Ausfuhr 
hinsichtlich ihrer VerOffentlichungen. 

2. Werden von der EFTA-Uberwachungsbehörde Käufe von betràchtlichem Wert 
getätigt oder Dienstleistungen von beträchtiichem Wert in Anspruch genommen, die 
für die Durchführung der arntiichen Tatigkeiten der EFTA-UberwachungsbehOrde 
notwendig sind, und enthält der Kaufpreis oder der Preis. für die Dienstleistung 
Steuern oder sonstige Abgaben, so triffi der dern vorliegenden Protokoil an-
geharende Staat, der die Steuern oder sonstigen .Abgaben erhoben hat, geeignete 
Massnahrnen, urn Befreiung von diesen Steuern oder sonstigen Abgaben zu ge-
währen oder für ihre Erstattung zu sorgen, sofern sie feststellbar sind. 

Artikel 6 

1. Die EFTA-Oberwachungsbehordé geniesst im Gebiet jedes dem vorliegenden 
Protokoll angehörenden Staates für ihren amtlichen Nachrichtenverkehr  eine nicht 
weniger günstige Behandlung als sie von der Regierung dieses Staates irgend einer 
anderen, vergleichbaren internatior1alen Organisation in bezug auf Begunstigungen, 
Tarife und Gebühren für das Post- und Fernmeldewesen sowie in bezug auf 
Pressetarife für Informationen an die Presse .rnd an den Rundfunk gewàhrt wird. 
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2. Elne Zensur der amtlichen Korrespondenz und des sonstigen amtlichen 
Nachrichtenverkehrs der EFTA-UberwachungsbehOrde wird nscht ausgeubt. 

3. Die EFTA-Uberwachungsbehorde hat das Recht, Codes zu verwenden sowie 
Korrespondenz durch Kuriere oder in versiegeltern Gepack abzusenden oder zu 
erhalten, wetchen die geichen Immunitäten und Privilegien wie diplomatischen 
Kurieren und Sendungen gewährt werden. 

TElL II 

MITGLIEDER, BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE 
DER EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE 

Artikel 7 

1. Die Mitglieder, die Beamten und sonstigen Bediensteten der EFTA-
Uberwachungsbeharde geniessen die folgenden Privilegien und Immunitäten: 

a) Immunitât von der Gerichtsbarkeit, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Dienst der EFTA-UberwachungsbehOrde, hinsichtlich der von ihnen bei der .  
Wahrnehrnung ihrerAufgaben vorgenommenen Handlungen einschliesslich 
ihrer mündlichen und schriftlichen Ausserungen. Diese lmmunität gilt nicht im 
Falle eines von einem Mitglied, Beamten oder sonstigen Bediensteten der 
EFTA-Uberwachungsbehorde begangenen Verstosses gegen Strassenver-
kehrsvorschriften oder im Fall von SchAden, die durch ein ihrn gehörendes 
oder von ihm geführtes Fahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel verursacht 
wurden. 

b) Unverletzlichkeit aller ihrer amtlichen Papiere und SchriftstUôke; 

C) Befrelung von alien Verpflichtungen zur nationalen Dienstieistung einschiiess-
lich des Militardienstes; 

d) für sich selbst und für die in ihrem Haushalt lebenden Familienangehorigen Be-
freiung von alien Massnahmen ddr Einwanderungsbeschränkung und von 
FOrmlichkeiten der Auslandermeidepflicht; 
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e) für sich selbst sowie für die in ihrem Haushalt lebenden FamilienangehOngen 
dieselben Erleichterungen bezuglich der Heimschaffung in Zeiten internatio-
naler Krisen, wie sie üblicherweise den Mitgliedern des Personals internatio-
naler Organisationen gewàhrt werden; 

1) dieselbe Behancltung in bezug auf Wahrungs- und Devisenvorschritten, We sie 

Ublicherweise den Mitgliedern des Personals intemationaler Organisationen ge-

währt wird; 

g) Befrelung von jeder nationalen Einkommenssteuer für die ihnen von der EFTrA-
Uberwachungsbehorde bezahiten Gehâlter und sonstigen Bezuge aus- 
schliesslich der von der EFTA-Uberwachungsbehörde gezahlten Ruhege-
halter und ähnlichen Leistungen. Die dem vorliegenden Protokoll angehOren-
den Staaten behalten sich das Recht vor, diese Gehälter und sonstigen BezUge 
bei der Festsezung des auf Einkommen aus anderen Quellen zu erhebenden 
Steuerbetrags zu berQcksichtigen. 

2. 	Die EFTA-UberwachungsbehOrde wird die Kategorien von Beamten und 
sonstigen Bediensteten, auf welche Absatz 1 Anwendung findet, festlegen und 
hiervon die EFTA-Staaten benachnchtigen. Die Namen der Beamten und anderen 
Bediensteten jerier Kategorien werden den EFTA-Staaten regelmässig 
bekanntgegeben. 

Artikel 8 

Zusätzlich zu den in Mike) 7 Absatz 1 angefUhrten Privilegien und lmmunitäten ge-

niessen die Mitgheder der EFTA-Uberwachungsbehörde 

a) ImmunitAt von Festnahme und Haft, ausser wenn sie auf frischer Tat betroffen 

werden; 

b) Immunität von der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit und Vollstreckung, die 
Diplomaten geniessen, ausser im Fall von Schäden, die dutch ein ihnen ge-
hörendes oder von ihnen geführtes Fahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel 
verursacht wurden; 

I 
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C) voile immunität von der Strafgerichtsbarkeit, ausser im Fall eines Verstosses 
gegen Strassenverkehrsvorschnften durch ein ihnen gehorendes oder von 
ihnen get ührtes Fahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel, vorbehaitlich des 
Buchstabens a. 

d)dieselben Erleichterungen hinsichtlicti der Zolikontroile für ihr persOnliches Ge-
pack, wie sie Dipiomaten gewährt werdeñ. 

TElL Ill 

MITGLIEDER VON BERATUNGSGREMIEN 
UND SACHVERSTANDIGE 

Artikel 9 

1 	Mitglieder von Beratungsgremien, weiche die EFTA-UberwachungsbehOrde in 
ihren Aufgaben unterstützen, geniessen bei der Erfullung ihrer Pflichten für die 
EFTA-Uberwachungsbehörde oder bei der Durchführung von Auftragen in ihrem 
Namen die foigenden Pnvilegien und immunitäten: 

a) lmmunität von der Gerichtsbarkeit, auch nach Beendigung ihres Auftrags, hin-
sichtiich der von ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommeñen 
Handlungen einschliesslich ihrer mOndiichen und schrittiichen Ausserungen; 
diese Immunität gilt jedoch nicht im Fail eines von einem Mitgiied eines Beta-
tungsgremiums begangenen Verstosses gegen Strassenverkehrsvorschriften, 
oder im Fall von Schäden, die dutch ein ihm gehbrendes oder von ihm ge-

führtes Fahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel verursacht wurden; 

b) Unverletzlichkeit aller ihrer amtlichen Papieré und SchriftstUcke; 

C) Befreiung von alien Massnahmen der Einwanderungsbeschränkung und von 
den Förmiichkeiten der Auslandermeidepfiicht; 

d) dieselbe Behandiung in bezug aut Wahrungs- und Devise nvorschrifte n, wie sie 
den Vertretern ausländischer Regierungen bei zeitlich begrenzten amtlichen -. 

Autträgen gewahrt wird. 
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2. Absatz 1 findet auch auf Sachverständige bei der DurchfOhrung von Auftragen 

Anwendung, sotange sie für die EFTA-UberwachungbehOrde tätig sind, sowie auf 

Vertreter der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der EG-Mitglied-

staaten, die in den in Absatz 1 genannten Beratungsgremien mitwirken. 

TElL IV. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10 

1. Die EFTA-UberwachungsbehOrde hat die Pflicht, ihre lmmunität in alien Fallen 

aufzuheben, in denen ihre Beibehaitung verhindern würde, dass der Gerechtigkeit 

Gehüge geschieht, und in denen sie ohne Beeintrachtigung der. Interessen der 

EFTA-Uberwachu ngsbeharde aufgehoben werden kann. 

2. Pnviiegien und Immunitäten werden den Mitgliedern, Beamten und -sonstigen 

Bediensteten im Interesse der EFTA-Uberwachungsbehorde und nicht zu deren 

personhichem Vorteil gewahrt. Die EFTA-UberwachungsbehOrde ist berechtigt und 

verpflichtet, auf die Immunitàt eines Mitglieds, eines Beamten oder eines sonstigen 

Bediensteten in áIlen Fallen zu verzichten, in denen ihrer Meinung nach die 

Beibehaltung der Immunität verhindern würde, dass der Gerechtigkeit Genuge ge-
schieht, und in denen sie ohne Beeintrachtigung der Interessen der EFTA-

UberwachungsbehOrde aufgehoben werden kann. 

Artikel 11 

Kein diesem Protokofl angehbrender Staat ist verpflicttet, die in Artikel 7 Abatz I 

(C), (d) und (e) vorgesehenen Privilegien und Immunitàten semen elgenen 

Staatsangehörigen und Personen mit ständigem Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet 

zu gewähren. 
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Artikel 12 

Dieses Protokoll berührt nicht das Recht jedes der dem Protokofl angehOrenden 
Staaten, alle im Interesse seiner Sicherheit erforderlichen Vorsichtsmassnahmen zu 
treffen. 

Artikel 13 

1st ein diesem' Protokoll angeharender Staat der Auffassung, dass im Protokoll 
vorgesehene Privilegien und Immunitäten missbraucht wurden, werden zwiscben 
dem betreffenden Staat und der EFTA-UberwachungsbehOrde Beratungen 
abgehatten urn festzustellen, ob ein soicher Missbrauch stattgefunden hat und - 
bejahendenfalls - urn dafür Vorsorge zu treffen, dass er sich nicht wiederholt. Em 
Staat, weicher der Auffassung 1st, dass elne Person die in diesem Protokofl 
gewàhrten Privilegien und Imrnunitäten missbraucht, kann sie auffordern, sein 
Hoheitsgebiet zu verlassen. 
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PROTOKOLL7 

UEBER DIE RECHTSFAHIGKEIT, PRIVILEGIEN UND IMMUNITAETEN 
DES EFTA-GERICHTSHOFS 

TElL I 

DER EFTA-GERICHTSHOF 

Artikel 1 

Der EFTA-Genchishof besitzt Rechtspersönlichkeit. Er hat insbesondere die 
Fähigkeit, Vertrage zu schliessen, bewegliches und unbewegliches Eigentum zu 
erwerben und darüber zu verfugen sowie Prozesspartei zu sein. 

Artikel 2 

1. 	Im Rahmen seiner amtlichén Tatigkeit geniesst der Gerichtshof lmmunität von 
der Gerichtsbarkeit und Vollstreckung, ausser in den tolgenden Fallen: 

(a) soweit er im Einzelf all ausdrQcklich darauf verzichtet; 

(b) im Fall eines von einem Dritten angestrengten Zivilverfahrens wegen 
Schäden aufgrund eines Untalls, der dutch ein dem Geriáhtshof 
geharendes oder von ihm betriebenes Fahrzeug oder sonstiges 
Verkehrsmittel verursacht wurde, oder im Fall eines Verstosses gegen 
Strassenverkehrsvorschnften, an dem ein soiches Verkehrsmittel beteiligt 

ist; 

(C) mi Fall der dutch eine Entscheidung der VérwaltungsbehOrde oder des 
Gerichts angeordneten PtAndung von Gehättern und sonstigen BezOgen, 
einschliesslich der VersorgungsansprUche, weiche der Gerichtshof elnem 
Richter, dem Kanzler, einem Beamten oder elnem sonstigen Bediensteten 
ocler einem ehemaligen Richter, Kanzler, Beamten oder sortstigen 
Bediensteten schuldet. 
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(d) im Fall einer Widerkiage, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 

vom Gerichtshof angestrengten Gerichtsverfahren steht. 

	

2. 	Die VermOgenswerte des Genchtshofs, gleichviel wo sie sich befinden, 

geniessen lmmunität 

(a) von jeder Form der Beschlagnahme, der Einziehung oder der Enteignung; 

(b) von jeder Form der Zwangsverwaltung sowie von jedem behOrdlichen. 

Zwang und jeder vorlaufigen gerichtlichen Massnahme, ausser in den im 

vorhergehenden Absatz bezeichneten Fallen. 

Artikel 3 

Das Archly des Genchtshofs und alle ihm gehörenden oder von ihm verwahrten 

Dokumente sind unverletzlich, gleichviel wo sie sich befinden. 

Mikél 4 

	

1. 	Ohne irgendwelchen finanziellen Kontrollen, Vorschnften oder Moratonen 

unterworfen zu sein, kann der Gerichtshof 

(a) Geldmittel oder Devisen jeder Art besitzen und Guthaben in jeder 

beliebigen Wahrung unterhalten; 

(b) frei seine Geidmittel oder Devisen von einem Land in eiñ anderes oder 

innerhaib irgendeines Landes überweisen und afle in seinem Besitz 

befindlichen Devisen in jede beliebige andere Wahrung konvertieren. 

	

2. 	Bei Ausubung seiner Rechte gemass Absatz 1 dieses Artikels hat der 

Gerichtshof allfällige, seitens eines dem vorliegenden Protokoll angehOrenden 
Staates erfolgte Vorstellungen gebUhrend in Betracht zu ziehen und soichen 
Vorc!ellungen insoweit Rechr',ig zu tragen, als dies ohne Beeinträchtigung der 

Interessen des Genchtshofs für möglich erachtet wird. 
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Artikel 5 

	

1. 	Der Gerichtshof, seine VermOgenswerte, Einkünfte und anderes Eigentum 

sind befreit: 

(a) von allen direkten Steuern. Der Gerichtshof kann Jedoch keine 

Befreiung von Abgaben, Steuern oder GebOhren beanspruchen, die 

tatsächich 	elne 	VergOtung 	für 	Dienstleistungen 	der 

Versorçjungsbetriebe darstellen; 

(b) von Zöllen sowie von Verboten und Beschrãnkungen der Einfuhr und 

Ausfuhr von Gegenstãnden des Gerichtshofs für semen amtlichen 

Gebrauch. Aufgrund einer soichen Befreiung eingeführte Gegenstãnde 

dürfen im Gebiet des Staates, in den sie eingefOhrt wurden, ausser 

unter den mit der Regierung dieses Staates vereinbarten Bedingungen, 

nicht verkauft werden; 

(c) von ZötIen sowie von Verboten und Beschränkungen der Einfuhr und 

Ausfuhr hinsichtiich seiner Verôffentlichungen. 

	

2. 	Werden vorn Gerichtshof Käufe von betrãchtlichern Wert getâtigt oder 

Dienstieistungen von beträchtiichem Wert in Anspruch genommen, die für die 

DurchfOhrung der amtiichen Tâtigkeiten des Gerichtshofs notwendig sind, und 

enthäit der Kaufpreis oder der Preis für die DienstIeistung Steuern oder sonstige 

Abgaben, so trifft der dem vorliegenden Protokoll angehãrende Staat, der die 

Steuern oder sonstigen Abgaben erhoben hat, geeignete Massnahmen, urn 

Befreiung von diesen Steuern oder sonstigen Abgaben zu gewähren oder für ihré 

Erstattung zu sorgen, sofern sie feststellbar sind. 

Artikel 6 

	

1. 	Der Gerichtshof geniesst Irn Gebiet jedes dem vorliegenden Protokoll 

angehörenden Staates für semen amtlichen Nachrichtenverkehr eine nicht 

weniger gOristige Behandlung als die von der Regierung dieses Staates Irgend 

einer anderen, vergleichbaren Internationalen Organisation In bezug auf 

Begünstigungen, Tarife und GebOhren für das Post- und Fernrneldewesen sowie 

In bezug auf Pressetarife für Informationen an die Presse und an den Rundfunk 

gewâhrt wird. 
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2. Elne Zensur der amtlichen Korrespondenz und des sonstigen amtlichen 

Nachnchtenverkehrs des Genchtshofs wird nicht ausgeübt. 

3. Der Gerichtshof hat das Recht, Codes zu verwenden sowie Korrespondenz 

durch Kuriere oder in versiegeltem Gepäck aubzusenden oder zu erhalten, weichen 

die gleichen Immunitäten und Privilegien wie diplomatischen Kuneren und 

Sendungen gewahrt werden. 

TEILfl 

DIE RICHTER, DER KANZLER, DIE BEAMTEN UND DIE 

SONSTIGEN BEDIE'STETEN DES GERICHTSHOFS 

Artikel 7 

1. 	Die Richter geniessen Immunität gegenOber rechtlichen Verfahren. Nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit besteht diese Immunität hinsichtlich der von ihnen bei der 

Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben vórgenommenen Handlungen 

einschliessl ich ihrer mündlichen und schriftlichen Ausserungen weiter. 

2.. 	Der Gerichtshol kann in Vollsitzung beschliessen, diese Befreiung 

aufzuheben. 

3. 	Im Falle der Authebung der Immunität und der Einleitung eines 

Strafverfahrens gegen einen Richter kann dieses in alien EFTA-Staaten nur bei 

einem Gericht durchgefuhrt werden, das zustandig 1st, Ober Mtglieder 4der 

Höchstgerichte zu nchten. 0 

Artikel8 

1. 	Die Richter, der Kanzler, die Beamten und die sonstiç'en Bedienstet3n des 

Gerichtshofs geniessen die toigenden Privilegien und Immunitäten: 

(a) Verletziichkeit aller amtlichen Papiere und SchriftstUcke 
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(b) Befrelung von alien Verpflichtungen zur nationalen Dienstleistung 
einschiiesslich des Militärdienstes; 

(C) Für sich seibst sowie für die in ihrem Haushalt lebenden 
Familienangehorigen Befreiung von alien Massnahmen der 
Einwanderungsbeschrankung und vpn FOrmiichkeiten der 
Ausiândermeldepflicht; 

(d) Für sich selbst und für die in jhrem Haushait lebenden 
FamilienangehOrigen 	dieselben 	Erieichterungen 	bezUgiich 	der 

Heimschaffung in Zeiten internationaler Krisen, wie sie übiicherweise den 
Mitgliedern des Personals intemationaler Organisationen gewahrt werden; 

(e) Dieseibe Behandiung in bezug auf Wahrungs- und Devisenvorschriften, 
wie sie Ublicherweise den Mitgliedern des Personals internationaler 
Organisationen gewährt wird; 

(f) Befreiurig von jeder nationalen Einkommenssteuer für die ihnen vom 
Gerichtshof gezahlten Gehälter und sonstigen BezOge ausschliessiich der 
vom Gerichtshof gezahiten Ruhegehälter und Ahniichen Leistungen. Die 
dem vorliegenden Protokoil angehôrenden Staaten behatten sich das 
Recht vor, diese Gehàlter und sonstigen BezUge bei der Festsetzung des 
auf Einkommen aus anderen Quellen zu erhebenden Steuerbetrags zu 
berQcksichtigen. 

2. Zusätzlich zu den oben angefuhrten Privilegien und immunitäten geniessen 
der Kanzler, die Beamten und die anderen Bediensteten lmmunität von der 
Genchtsbarkeit, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst des Gerichtshofs, 
hinsichtlich der von ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen 
Handlungen einschliesslich ihrer mündiichen und schriftlichen Ausserungen. Diese 
Immunitàt gilt nicht im Falie eines vom Kanzler, von einem Beamten oder von einem 
anderen 	Bediensteten des Gerichtshofs begangenen Verstosses gegen 
Strassenverkehrsvorschriften oder im. Fail von Schäden, die dutch. ein ihm 
gehOrendes oder von ihm gèführtes Fahrzeug odér sonstiges Verkehrsmittel 
verursacht wurden. 

3. Der Gerichtshof wird die Kategorien von Beamten und sonstigen 
Bediensteten, auf weiche die Absätze I und 2 Anwendung finden, festiegen und 
hiervon die EFTA-Staaten benachrichtigen. Die Namen der Beamten und sonstigen 
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Bediensteten dieser Kategorien werden den EFTA-Staaten regelmassig bekannt 

gegeberi. 

Artiket 9 

Zusätzlich zu den in Artikel 8 Absatz I angeführten Pnvilegien und Immunitäten 

geniessen die Richter 

(a) Immunität von' der Zivil- und Verwatungsgerichtsbarkeit und 

Volistreckung, die Diplomatengeniessen, ausser im Fall von Schäden, die 

durch ein ihnen gehörendes oder von ihnen geführtes Fahrzeug oder 

sonstiges Verkehrsmittel verursacht wurden; 

(b) dieselben Erleichterungen hinsichtlich der Zoilkontrolle für ihr persOnliches 

Gepack, wie sie Diplomaten gewahrt werden. 

TEILIU 

ALLGEMEINE BESTIMMIJNGEN 

Mikel 10 

1. Der Gerichtshof hat die Pflicht, seine Immunität in alien Fallen autzuheben, in 

denen ihre Beibehaitung verhindern wUrde, dass der Gerechtigkeit GenUge 

geschieht, und in denen sie ohne Beeintrâchtigung der Interessen des Gerichtshots 

aufgehoben werden kann. 

2. Pnvilegien und immunitäten werden dem Kanzier, den Beamten und den 

sonstigen Bediensteten des Gerichtshofs im Interesse des Gerichtshofs und nicht zu 

deren persOnhichem Vortell gewAhrt. Der Gericlitshof ist berechtigt und verpflichtet, 

auf die immunität des Kanzlers, elnes Beamten oder elnes soristigen Bediensteten 

in allen Fallen zu verzichten, in denen seiner Meinung nach die Aufrechterhaltung 

der lmmunität verhindern wUrde, dass der Gerechtigkeit Genuge gesch'ieht, und in 

dénen sie ohne Beeinträchtigung der interessen des Genchtshofs aufgehoben 

werden kann. 
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Artikel 11 

Kein diesem Protokoll angehörender Staat 1st verpflichtet, die in Artikel 8 Absatz I 
(b), (c) und (d) vorgesehenen Privilegien und lmmunitäten semen elgenen 
Staatsangehbrigen urid Personen mit standigem Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet 
zu gewàhren. 

Artikel 12 

Dieses Protokoll bet ührt .nicht das Recht jedes der dem Protokoll angehörenden 
Staaten, afle im Interesse seiner Sicherheit erforderlichen Vorsichtsmassnahmen zu 
tretfen. 

Artiket 13 

1st ein diesern Protokofl angehOrender Staat der Auffassung, dass im Protokolt 
vorgesehene Privilegien und lmmunitäten missbraucht wurden, werden zwischen 
dem betretfenden Staat und dem Genchtshof Beratungen abgehalten urn 
festzustellen, ob ein soicher Missbrauch stattgefunden hat und - bejahendenfalls - 
urn dafUr Vorsorge zu tretfen, dass er sich nicht wiederholt. Ein Staat, weicher der 
Auffassung ist, dass eine Person die in diesem Protokoll gevàhrten Privilegien und 
lrnrnunitäten missbraucht, kann sie auffordern, sein Hoheitsgebiet zu vertassen. 
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ANHANG I 

LISTE GEMAESS ARTIKEL 24 ABSATZ 2 DES ABKOMMENS 
ZWISCHEN DEN EFTA-STAATEN ZUR ERRICHTUNG 

EINER UEBERWACHUNGSBEHOERDE UND 
EINES GERICHTSHOFS' 

C/252/80/S. 2: Die Unternchtung der Kommission Ober staatliche Beihilfen 
gemass Artikel 93 Absatz 3 EWG-Vertrag - Nichterf011ung ihrer Verpflichtungen 
durch die Mitgliedstaaten (ABI. Nr. C 252 vom 30.9.1980, S. 2) 

2. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vóm 2. Oktober 1981 
(SG(81) 12740) 

3. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 27. ApnI 1989 (SG(89) 
D/5521) 

4. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 30. Apr11 1989 (SG(87) 
D/5540): Verfahren gemass Artikel 93 Absatz 2 EWG-Vertrag - Fristen 

5. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 11. Oktober 1990 
(SG(90) D/28091): staatliche Beihilfen - Unterrichtung der Mitgliedstaaten Ober 
Beihilfen, die von der Kommission nicht beanstandet wurden 

6. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 4. März 1991 (SG(91). 
D/4577): Mitteilung an die Mitgliedstaaten Uber die Verfahren der Unterrichtung 
Ober beabsichtigte Beihilfen sowie Uber die Vertahren, die anwendbar .sind, 
wenn eine Beihilfe unter Verstoss gegen Artikel 93 Absatz 3 EWG-Vertrag 
gewahrt wird. 

7. C/40/901S. 2: Anmeldung von Beihilferegelungen von gennger Bedeutung(ABI. 
Nr. C 40 vom 20.2.1990, S. 2) 

8. Anwendung der Artikel 92 und 93 EWG-Vertrag auf staatliche Beteiligungen 
(Bulletin EG 9-1 984) 	. 

Es ergibt sich aus den Artikeln 5 Absatz 2 (b) und 24 dieses Abkommens, dass die EFTA-
UeberwachungsbehOrde bel lnkrafttreten dieses Abkommens Akte erlassen muss, die den in 
diesem Anhang aufgetuhrten Akten entsprechen. Diese Verpflichtung obliegt der EFTA-
Ueberwachungsbehörde entsprechend ihrer sich aus diesem Abkommen ergebenden 
Zuständigkeit auch bezUglich Aenderungen dièser Aicte oder bezUglich der Annahme anderer, 
kUnttiger Akte in diesem Gebiet. 
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9. C/318183/S. 3: Mitteilung der Kommission Uber missbräuchlich gewahrte 
Beihilten (ABI. Nr. C 318 vom 24.11.1983, S.3) 

10. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 5. April 1989 (SG(89) 
D/4328) 

11. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 12. Oktober 1989 
(SG(89) D/1 2772) 

12. Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten betreflend den 
Gemeinschaftsrahmen für die Beihilfen zugunsten der Textilindustrie (SEK(71) 
363 endg. - Juli 1971) 

13. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 4. Februar 1977 
(SG(77) D/1190) und Anhang (SEK(77) 317 vom 25.1.1977): Prufung der 
gegenwartigen Situation im Hinblick auf Beihilfen an die Textil- und. 
Bekleidungsiridustne 

14. C/173/89/S. 5: Mitteilung der Kommission Uber Beihilfen zugunsten der 
Kunstfaserindustrie in der Gemeinschaft (ABI. Nr. C 173 vom 8.7.1989, S. 5) 

Kraftfahrzeugindustrie 

15. C/123/89/S. 3: Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen in der KfZ 
lndustne (AIBI. Nr. C 123 vom 18.5.1989, S. 3) 

16. C/81/91/S. 4: Gemeinschaftsrahmen für staathche Beihilfen an die 
Kraftfahrzeug-lndustrie (ABI. Nr. C 81 vom 26.3.1991, S. 4) 

17. 471 V 1104: Entschliessung des Rates vom 20. Oktober 1971 Ober die 
ailgemeinen BeihUferegelungen mit regionaler Zielsetzung (ABI. Nr. C 111 vom 
4.11.1971, S. 1) 

18. C/111171/S. 7: Mitteilung der Kommission zu der Entschliessung des Rates 
vom 20. Oktober 1971 über aligemeine Beihilferegelungen mit regionaler 
Zwecksetzung (ABI. Nr. Clii vom 4.11.1971, S. 7) 	-. 
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19. Mitteilung der Kommssion an den Rat Uber Beihilferegelungen mit regionaler 
Zwecksetzung (KOM(75)77 endg.) 

20. C/31/79/S. 9: Mitteilung der Kommission vom 21. Dezember 1978 Ober 
regionae Beihilferege!ungen (ABI. Nr. C 31 vom 3.2.1979, S. 9) 

21. C1212/88/S. 2: Mitteilung der Kommission Uber die Methode zur Anwendung 
von Artikel 92 Absätze 3 a) und c) auf Regionalbeihilfen (ABL Nr. C 212 vom 
12.8.1988, S. 2) 

22. C/10190/S. 8: Mitteilung der Kommission Uber die Anderung der Mitteilung vom 
21. Dezember 1978 (ABI. Nr. C 10 vom 16.1.1990, S. 8) 

23. C/163/90/S. 5: Mitteilung der Kommission zur Methode der Anwendung von 
Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c) auf Regionalbeihilfen (ABI. Nr. C 163 vom 
4.7.1990, S. 5) 

24. C/163/90/S. 6: Mitteilung der Kommission zur Methode der Anwendung von 
Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a) auf Regionalbeihilfen (ABI. Nr. C 163 vom 
4.7.1990, S. 6) 

25. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 7. November 1974 
(S/74/30.807) 

26. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 7. Juli 1980 (SG(80) 
D/8287) 

27. Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten (Anhang zu dem Schreiben 
vom 7. Juli 1980) 

28. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 23. März 1987 (SG(87) 
D13795) 

29. C/83/86/S. 2: Gemeinschaftsrahmen für staatliche FuE-Beihilfen (ABI. Nr. C 83 
vom 11.4.1986, S. 2) 

30. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 5. Februar 1990 
(SG(90) D/01 620) 

31. Schreiben der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 14. September  1979 
(SG(79) D/10478) 
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ANHANG II 

LISTE GEMAESS ARTIKEL 25 ABSATZ 2 DES ABKOMMENS 
ZWISCHEN DEN EFTA-STAATEN ZUR ERRICHTUNG 
EINER UEBERWACHUNGSBEHOERDE UND EINES 

GERICHTSHOFS2  

1. C/203/90/S. 5: Bekanntmachung der Kômmission Ober Nebenabreden zu 
Zusammenschlüssen (ABI. Nr. C 203 vom 14.8.1990, S. 5) 

2. C1203190/S. 10: Bekanntmachung der Kommission Ober Konzentrations- und 
Kooperationstatbestande nach der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates 
vom 	21. 	Dezember 	1989 	Ober 	die 	Kontrolle 	von 
UnternehmenszusammenschlUssen (AB1. Nr. C 203 vom 14.8.1990, S. 10) 

3. C/101/84/S. 2: Bekanntmachung der Kommission zu den Verordnungen (EWG) 
Nr. 1983/83 und (EWG) Nr. 1984/83 der Kommission vom 22. Juni 1983 Ober 
die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von 
Alleinvertriebsvereinbarungen bzw. Alleinbezugsvereinbarungen (ABI. Nr. C 
101 vom 13.4.1984, S. 2) 

4. C/i 7/85/S. 4: Bekanntmachung der Kommission zu der Verordnung (EWG) Nr. 
123/85 vom 12. Dezember 1984 Uber die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 
des Vertrages auf Gruppen von Vertriebs- und Kundendienstvereinbarungen 
Uber Kraftfahrzeuge (ABI. Nr. C 17 vom 18.1.1985, S. 4 

5. 362 X 	1224 (01): Bekanntmachung der Kommission Uber 
.Afleinvertriebsvertrage mit Handelsvertretern (ABI. Nr. 139 vom 24.12.1962, S. 
2921/62) 

6. C/75/68/S. 3: Bekanntmachung der Kommission Ober Vereinbarungen, 
• BeschlUsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine 

zwischenbetriebliche Zusammenarbeit betreffen (ABI. Nr. C 75 vom 29.7.1968, 
• S. 3), berichtigt in ABI. Nr. C 84 vom 28.8.1 968, S. 14 

7. C/111172/S. 13: Bekanntmachung der Kommission betreffend die Einfuhr 
japanischer Erzeugnisse in die Gemeinschaft, auf die der Vertrag von Rom 
anwendbar ist (ABI. Nr. C 111 vom 21.10.1972, S. 13) 

Es ergibi sich aus den Artikeln 5 Absatz 2 (b) und 25 dieses Abkommens, dass die EFTA. 
Ueberwachungsbehorde bei Inkratttreten dieses Abkommens Akte erlassen muss, die den in 
diesem Anhang aufgetUhrten Akten entsprechen. Diese Verpflichtung obliegt der EFTA-
Ueberwachungsbehorde entsprechend ihrer sich aus diesem Abkommen ergebenden 
Zuständigkeit auth bezUglich Aeriderungen dieser Akte oder bezUglich der Annahme andérer, 
künftiger Akte in diesem Gebiet. 
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V 
VEREINBARTE NIEDERSCHRIFT DER VERTRAGSPARTEIEN 

ZU DEN VERHANDLUNGEN UBER EIN ABKOMMEN ZWISCHEN DEN 
EFTA-STAATEN ZUR ERRICHTUNG EINER UBERWACHUNGS- 

BEHORDE UND EINES GERICHTSHOFS 

Die Vertragsparteien sind Obereingekommen: 

Die Weiterreichung von Auskünften an die zuständigen BehOrden der EFTA-Staaten 
betrifft alle Antráge und Bekanntmachungen, weiche der EFTA-
Uberwachungsbehorde zugehen, einschliesslich der auf einem MissverstAndnis der 
Marktteilnehmer beruhenden, weiche die materiellen Bestimmungen oder die in 
Artik& 56 des EWR-Abkommens enthaltenen Bestimmungen betreffen; 

Der Bewilligung der EFTA-UberwachungsbehOrde. zuhanden der Vertreter der EG-
Kommission kommt bloss deklaratonsche Wirkung zu; 

In den Sitzabkommen wird vorgesehen, dass die Mitglieder, Bearnten und sonstigen 
Bediensteten der EFTA-Uberwachungsbehärde wie auch die Richter, der Kanzler, 
die Beamten und anderen Bediensteten des Gerchtshofs das Recht haben', bei 
Antritt ihres Dienstes auf dem Gebiet elner Vertragspartei ihre Einrichtungs- sowie 
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Geschehen zu Porto am zweiten Mal 1992 in einer Urschnft in englischer Sprache, 

weiche bei der Regierung von Schweden hinterlegt wird. Diese Ubermittelt jedem 

Unterzeichnerstaat und jedem Staat, der dem Abkommen beitntt, eine beglaubigte 

Absch nft. 

FÜR DIE REPUBLIK OSTERREICH 

FÜR DIE REPUBLIK FINNLAND 

FÜR DIE REPUBLIK ISLAND 

FÜR DAS FURSTENTUM LIECHTENSTEIN 

FOR DAS KONIGREICH NORWEGEN 

FÜR DAS KONIGREICH SCHWEDEN 

................................. 

FÜR DIE SCI-IWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 




